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Ein besinnlichesEin besinnliches
WeihnachtsfestWeihnachtsfest

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

im Namen der Verbandsgemeinde Ulmen wünsche ich Ihnen besinnliche 
Festtage voller Freude, innerer Ruhe und Harmonie. 

Möge das Jahr 2025 Ihnen Gesundheit, Erfolg und die Fähigkeit schenken, 
jeden kleinen und großen Moment des Lebens zu schätzen, denn das Geheimnis des Glücks 
ist nicht, mehr zu haben, sondern die kleinen Dinge des Alltags zu genießen.

Ihr  AAllffrreedd  SStteeiimmeerrss, Bürgermeister
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	■ Polizei
Notruf:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������110
Polizeiinspektion Cochem:������������������������������������� Tel.: 02671-9840, Fax 984100
Polizeiinspektion Zell:��������������������������������������������Tel.: 06542-98670, Fax 986750
Kriminalpolizeiinspektion Mayen:������������������������������������������������Tel.: 02651-8010
Notfallnummer zur Kartensperrung:������������������������������������������������������������ 116116

	■ Feuer und Rettungsdienst
Notruf �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������112

	■ Ärztlicher Notdienst
Ärztliche Bereitschaftspraxen� Tel. 116 117 (ohne Vorwahl/kostenlos)
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder blei-
bende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Rettungs-
dienst unter 112 zu alarmieren.
- Marienkrankenhaus Cochem, Avallonstraße 32, 56812 Cochem
Im Raum Lutzerath - Versorgung der Orte:
Bad Bertrich einschl. Kennfus, Beuren, Büchel, Gevenich, Kliding, Lutzerath
einschl. Driesch, Urschmitt, Weiler
- Krankenhaus Maria Hilf Daun, Maria-Hilf-Straße 2, 54550 Daun
Im Raum Daun-Kelberg-Ulmen-Manderscheid - Versorgung der Orte:
Ulmen, Gillenbeuren, Schmitt, Alflen, Wagenhausen, Wollmerath, Filz, 
Auderath
Unsere Öffnungszeiten in Cochem sind:
Samstag und Sonntag: �������������������������������������������������������������  09:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch: ��������������������������������������������������������������������������������������  14:00 bis 22:00 Uhr
Brücken und Feiertags: �������������������������������������������������������������  09:00 bis 17:00 Uhr
Unsere Öffnungszeiten in Daun sind:
•	 Montag, Dienstag, Donnerstag: geschlossen
•	 Mittwoch: 14:00 Uhr – 22:00 Uhr
•	 Freitag: 16:00 Uhr – 22:00 Uhr
•	 Samstag, Sonntag: 09:00 Uhr –17:00 Uhr
•	 Feiertage und Brückentage: 09:00 Uhr – 17:00 Uhr
Der Hausbesuchsdienst ist außerhalb der Öffnungszeiten ihres Arztes 
über die 116117 zu erreichen.
Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

	■ Notdienstbereitschaft der Zahnärzte
Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer:

0180 5040308 (zu den üblichen Telefontarifen)
Ansage des Notfalldienstes zu folgenden Zeiten:
Freitagnachmittag von 14.00 bis 18.00 Uhr, Samstag früh 08.00 bis Mon-
tag früh 08.00 Uhr, Mittwochnachmittag von 14.00 bis 18.00 Uhr und an 
Feiertagen entsprechend von 8.00 Uhr früh bis zum nachfolgenden Tag 
früh 08.00 Uhr, an Feiertagen mit einem Brückentag von Donnerstag 8.00 
Uhr bis Samstag 08.00 Uhr
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst können Sie 
unterwww.bzk-koblenz.de nachlesen.
Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

	■ Notdienst der Apotheken im Land
Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz hat zwei landesweit gül-
tige Rufnummern eingerichtet aus dem deutschen Festnetz

0180-5-258825-PLZ (0,14 €/Min.)
(zum Beispiel:0180-5-258825-56727 für Mayen) und
aus dem Mobilfunknetz

0180-5-258825-PLZ (Gebühr anbieterabhängig)
Das Verfahren ist denkbar einfach:

Notdienstnummer und Postleitzahl des aktuellen Standortes über die 
Telefontastatur eingeben. Nach kurzer Begrüßung werden drei dienst-
bereite Apotheken in der Umgebung des Standortes mit vollständiger 
Adresse und Telefonnummer angesagt und zweimal wiederholt.
Sollte die direkte Eingabe der Postleitzahl vergessen werden, so wird sie 
vom System erfragt und kann nachträglich eingegeben werden.
Am besten ist es, diese zentrale Apothekennotdienstnummer schon jetzt 
vorsorglich im Telefon abzuspeichern. damit man sie im Bedarfsfall immer 
zuverlässig zur Hand hat.
Zu beachten ist, dass der Notdienst immer um 8:30 Uhr beginnt und am 
folgenden Tag um 8:30 Uhr endet, auch an Sonn- und Feiertagen.
Notdienst ist Sonderdienst!
Auch wenn der Apotheker jederzeit gern weiterhilft, sollte der Notdienst 
nur in wirklich dringenden Fällen in Anspruch genommen werden. Auf 
der Internetseite der Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz www.
lak-rlp.de ist ein für jedermann abrufbarer Notdienstplan verfügbar.

	■ Augen- / Kinderärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Im Patientenservice 116117 wird mit Hilfe einer strukturierten, medizini-
schen Ersteinschätzung die korrekte Versorgungsebene sowie der benö-
tigte Versorgungszeitpunkt für Sie ermittelt. Anschließend wird Ihnen ein 
passendes Versorgungsangebot vermittelt, auch die Versorgung durch 
fachärztliche Bereitschaftsdienste (augenärztlich/kinderärztlich). Weitere 
Infos zu Standorten und Öffnungszeiten der Bereitschaftsdienstangebote 
auf 116117.de oder in der App „116117“

	■ Störungen bzgl. Kabel - TV
für Ulmen: KEVAG Telekom GmbH ���������������������������������� Tel. 0261-20 16 22 22
für Bad Bertrich: Kabel Deutschland,
Niederlassung Trier �������������������������������������������������������������������������� Tel. 0651-1457-0

	■ Entstördienst bei Notfällen und 
technischen Störungen

Erdgasversorgung
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
ein Unternehmen der evm-Gruppe �����������������������������������������Tel. 0261-2999-55

	■ Notrufnummer bei Stromstörungen
Westnetz GmbH, Rauschermühle, 56648 Saffig �������������������������0800-4112244

	■ Schiedsperson
Durchführung von Sühneversuchen nach der Strafprozessordnung und in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten:
Bereich Ulmen I: (Alflen, Auderath, Büchel, Filz, Ulmen)
Elisabeth Schmitt, Kelberger Str. 29a, 56766 Ulmen, Tel. 02676-1385 o. 
0170 701 52 62, E-Mail: elisabethschmitt@gmx.net
Bereich Ulmen II: (Bad Bertrich, Beuren, Gevenich, Gillenbeuren, Kliding, 
Lutzerath, Schmitt, Urschmitt, Wagenhausen, Weiler und Wollmerath)
Edwin Scheid, Bergeswiese 6, Lutzerath, Tel. 02677/1463
Hinweis:
Im Verhinderungsfalle vertreten sich die beiden Schiedspersonen gegen-
seitig.

	■ Kreiswerke Cochem-Zell
-Eigenbetrieb Wasserversorgung-

Bereitschaftsdienst Handy-Nr.:����������������������������������������������������������0171 9744942

NOT- & BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Auszug aus der Niederschrift
über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung  

des Verbandsgemeinderates Ulmen
Sitzungsdatum: Dienstag, den 10.12.2024
Beginn: 15:30 Uhr
Ende: 17:33 Uhr
Ort: Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1, 

56766 Ulmen
Anwesend waren:
Vorsitzender
Herr Bürgermeister Alfred Steimers
1. Beigeordnete(r)
Herr Thomas Kerpen
Beigeordnete(r)
Herr Ulrich Laux
Herr Manfred Nehren
Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates:
SPD
Frau Marita Benz
Herr Holger Esper
Herr Bernhard Rodenkirch
Herr Edwin Scheid
Herr Frank Steimers
CDU
Herr Christian Arnold
Herr Peter Arnoldi

VERBANDSGEMEINDE
ULMEN

Amtliche Bekanntmachungen

Reisepässe können abgeholt werden!
Die bis zum 08.11.2024 beantragten Reisepässe können bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen abgeholt werden.
Die bisherigen Pässe und evtl. Vollmachten sind mitzubringen.

Vollmacht zur Abholung eines Reisepasses
Ich

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Familienname, Vorname, Geburtsdatum

wohnhaft in

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ort, Straße

bevollmächtige hiermit Herrn/Frau

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Familienname, Vorname, Geburtsdatum

wohnhaft

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ort, Straße

ausgewiesen durch

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

meinen Reisepass in Empfang zu nehmen.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ort, Datum �  Eigenhändige Unterschrift

Hinweis zur Abholung der Personalausweise
Bitte beachten Sie, dass die beantragten Personalausweise erst 
nach Erhalt des Pinbriefes, der Ihnen von der Bundesdruckerei 
übersandt wird, ausgehändigt werden können. Die Aushändigung 
kann grundsätzlich nur an den Antragsteller persönlich erfolgen. 
Sollte dies nicht möglich sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Ver-
bindung (Tel. 02676 409-0).

Fundsachen
In Lutzerath wurde ein Armband und in Ulmen wurde eine Brille 
gefunden.
Der Verlierer / die Verliererin werden gebeten, sich mit der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Ulmen, Marktplatz 1, 56766 Ulmen, 
Tel.: 02676/409-100 in Verbindung zu setzen.

Ulmen, 17.12.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

- Fundbüro -
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Frau Jennifer Bober
Herr Karl-Josef Fischer
Frau Sandra Hendges-Steffens
Herr Stephan Keßeler
Herr Klaus Kutscheid
Herr Thorsten Lescher
Herr Andreas Peifer
Frau Bettina Pellio
Herr Johannes Pötz
FWG der Verbandsgemeinde Ulmen e. V.
Herr Sebastian Hammes
Herr Michael Mais
Herr Berthold Schäfer
Herr Rudolf Schneiders
Frau Mirjam Traßer
FWG Büchel e.V.
Herr Herbert Benz
Herr Markus Radermacher
Herr Arno Zillgen
Ortsbürgermeister/in bzw. deren Vertreter:
Herr Wilfried Linden
Frau Ute Mindermann
Herr Michael Mönch
Herr Gerhard Müller
Herr Bernhard Peter
Frau Elfriede Schäfer
Herr Otto Schneiders
Herr Günter Welter
Ortsvorsteher
Herr Holger Burgard
Protokollführer
Herr Michael Schneider
von der Verwaltung
Herr Oliver Gilles
Frau Laura Junglas
Frau Daniela Saxler
Herr Markus Schreiber
Frau Tanja Schug
Herr Torsten Steffgen
Herr Stefan Thomas
Frau Lisa Unzen
Gäste
Herr Paul Haubrichs
Herr Werner Traßer
Herr Günther Wagner
Abwesend waren:
Es fehlten entschuldigt
Herr Thomas Klein
Herr Volker Laux
Herr Bernd Mertes
Herr Jörg Mühlenfeld
Herr Tino Pfitzner
Herr Andreas Rustige
Herr Uwe Schaaf
Gegen Form und Frist der Einladung wurden keine Bedenken erhoben.
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde diese um folgende Punkte 
erweitert:
TOP 6.1.: Beratung und Beschlussfassung über die 3. Ände-

rung der Satzung für die Anstalt des öffentlichen 
Rechts (AöR) „MVZ Ulmen - Gesundheitszentrum“ vom 
06.02.2024

TOP 6.2.: Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss der 
Vereinbarung zwischen St. Hildegardishaus gGmbH und 
der MVZ Ulmen - Gesundheitszentrum AöR über eine 
Beteiligung im Rahmen einer stillen Teilhaberschaft

TOP 22: Bekanntgabe einer Eilentscheidung - Erwerb einer 
gebrauchten Drehleiter mit Korb 18/12 für die Freiwil-
lige Feuerwehr Bad Bertrich

Abstimmungsergebnis: -einstimmig-
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung
2. Verpflichtung der Mitglieder des Verbandsgemeinderates
3. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und 

den Haushaltsplan 2025 sowie den Anlagen
4. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushalts-

jahr 2022
5. Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten für das Jahr 

2022

6. Wahl weiterer Mitglieder und deren Stellvertreter für den Verwal-
tungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechtes (AöR) „Medizinisches 
Versorgungszentrum (MVZ) Ulmen - Gesundheitszentrum“

6.1. Beratung und Beschlussfassung über die 3. Änderung der Satzung 
für die Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „MVZ Ulmen - Gesund-
heitszentrum“ vom 06.02.2024

6.2. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss der Vereinba-
rung zwischen St. Hildegardishaus gGmbH und der MVZ Ulmen - 
Gesundheitszentrum AöR über eine Beteiligung im Rahmen einer 
stillen Teilhaberschaft

7. Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes für den Werkausschuss
8. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Hauptsat-

zung
9. Flurbereinigungsverfahren Ulmen-Meiserich - Änderung der 

Gemeindegrenze zu Schönbach
10. Beratung und Beschlussfassung über die Annahme von Spenden 

gem. § 94 Abs. 3 GemO
11. Jahresabschluss 2023 des Abwasserwerkes
12. Festsetzung Schmutzwassergebühr 2025 für die leitungsgebun-

dene Abwasserentsorgung
13. Erlass der Satzung über die Erhebung des Wiederkehrenden Bei-

trages für die Vorhaltung der Niederschlagswasserbeseitigung 
(WKB) 2025

14. Festsetzung der Gebühr 2025 für das Einsammeln, den Transport 
und die Annahme von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben 
und Überschussschlamm aus privaten Kleinkläranlagen

15. Festsetzung der Vorausleistung auf den laufenden Kostenanteil 
2025 für die Entwässerung der gemeindlichen Straßen, Wege und 
Plätze in die Abwasseranlagen der Verbandsgemeinde

16. Neufassung der Betriebssatzung der VG Ulmen
17. Wirtschaftsplan 2025 des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde 

Ulmen
18. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe für die 

Teilsanierung der Fassade der Burg-Grundschule in Ulmen
19. Informationen zur 1. Teilfortschreibung des regionalen Raumord-

nungsplans Mittelrhein-Westerwald 2017
20. Stellungnahme der Verbandsgemeinde Ulmen zum Antrag der 

Realschule plus Vulkaneifel auf Aufhebung der Dislozierung
21. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Verkehrsan-

lagen- und Kanalplanung für das Gewerbegebiet in Alflen
22. Bekanntgabe einer Eilentscheidung - Erwerb einer gebrauchten 

Drehleiter mit Korb 18/12 für die Freiwillige Feuerwehr Bad Bertrich
23. Mitteilungen
Nicht öffentlicher Teil
24. Mitteilungen
Öffentlicher Teil
25. Ehrungen und Verabschiedung kommunaler Mandatsträger
Öffentlicher Teil
TOP 1: Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeinde-

ordnung
Es wurden keine Fragen gestellt.
TOP 2: Verpflichtung der Mitglieder des Verbandsgemein-

derates
Sachverhalt:
Gem. § 30 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) sind die Ratsmit-
glieder, auch die wiedergewählten Ratsmitglieder, vor ihrem Amts-
antritt in öffentlicher Sitzung durch den Bürgermeister namens der 
Gemeinde durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Pflichten zu verpflichten. Die Pflichten der Ratsmitglieder ergeben sich 
insbesondere aus den §§ 20, 21 und 30 Abs. 1 GemO (vgl. VV Nr. 2 zu 
§ 30 GemO).
Vor der Verpflichtung sind die Ratsmitglieder auf folgende gesetzliche 
Bestimmungen hinzuweisen:
Die Ratsmitglieder sind zur Verschwiegenheit über solche Angele-
genheiten verpflichtet, die dem Datenschutz unterliegen oder deren 
Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemeinderat 
aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist. Dies gilt auch dann, 
wenn sie aus dem Amt ausgeschieden sind. Die Schweigepflicht gilt 
nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen. Meinungsäußerungen und Stimm-
abgabe einzelner Sitzungsteilnehmer und Stimmabgabe einzelner 
Personen in nichtöffentlicher Sitzung sind stets geheim zu halten. 
Bestimmungen über die Befreiung von der Schweigepflicht bleiben 
unberührt (§ 20 Abs. 1 GemO).
Die Ratsmitglieder haben eine besondere Treuepflicht gegenüber der 
Gemeinde. Sie dürfen Ansprüche oder Interessen Dritter gegen die 
Gemeinde nicht vertreten, es sei denn, dass sie als gesetzlicher Vertre-
ter handeln (§ 21 Abs. 1 GemO).
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der Saldo der Ein-und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit - 436.681,25 EUR
Finanzmittelüberschuss 436.681,25 EUR

Die Unterlagen wurden durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
geprüft. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Offene Fragen 
wurden seitens der Verwaltung erörtert. Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat dem Jahresabschluss 
2022 zuzustimmen.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat hat folgendes beschlossen:
1. Das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses 

anzuerkennen.
2. Dem Jahresabschluss 2022 zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 5: Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeord-

neten für das Jahr 2022
Sachverhalt:
Der Verbandsgemeinderat hat über die Feststellung des geprüften Jah-
resabschlusses 2022 zu beschließen. Er entscheidet in einem geson-
derten Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters und der 
Beigeordneten, soweit sie den Bürgermeister vertreten haben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Unterlagen geprüft. Bean-
standungen haben sich nicht ergeben. Offene Fragen wurden seitens 
der Verwaltung erörtert.
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Verbandsgemein-
derat die Entlastungserteilung zu beschließen.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat erteilt unter Vorsitz des Beigeordneten 
Ulrich Laux, der an der Ausführung des Haushaltsplanes 2022 nicht 
mitgewirkt hat, dem Bürgermeister und den Beigeordneten, soweit sie 
den Bürgermeister vertreten haben, die Entlastung.
Abstimmungsergebnis:
Ja 21, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 4
Bürgermeister Alfred Steimers, der 1. Beigeordnete Thomas Kerpen, 
das Ratsmitglied Karl-Josef Fischer und das Ratsmitglied Sandra Hend-
ges-Steffens hat gem. § 22 GemO nicht an der Beratung und Abstim-
mung teilgenommen.
TOP 6: Wahl weiterer Mitglieder und deren Stellvertreter 

für den Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen 
Rechtes (AöR) „Medizinisches Versorgungszentrum 
(MVZ) Ulmen - Gesundheitszentrum“

Sachverhalt:
In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 10.10.2024 wurde 
die 2. Änderung der Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts 
(AöR) „MVZ Ulmen - Gesundheitszentrum“ beraten und beschlossen. 
Demnach besteht der Verwaltungsrat aus 16 Mitgliedern. Stimmbe-
rechtigte Mitglieder sind das vorsitzende Mitglied und weitere 12 Mit-
glieder wovon 10 Mitglieder von der Trägerkommune und 2 Mitglieder 
von der St. Hildegardis gGmbH benannt werden.
Weiterhin gehören dem Verwaltungsrat der Geschäftsführer, der lei-
tende Arzt und ein Vertreter der Mitarbeiterschaft des MVZ als nicht 
stimmberechtigte Mitglieder an.
In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 10.10.2024 wurden 
bereits folgende Personen in den Verwaltungsrat gewählt:
Verwaltungsrat der AöR „Medizinisches Versorgungszentrum 
(MZV) Ulmen - Gesundheitszentrum““

Mitglied: Stellvertreter: Vorschlagsträger
1. Marita Benz Renate Hoiser-

Wolanski
SPD-Fraktion

2. Sandra Hendges-
Steffens

Klaus Kutscheid CDU-Fraktion

3. Roswitha Lescher Jennifer Bober CDU-Fraktion
4. Andreas Peifer Bettina Pellio CDU-Fraktion
5. Thomas Kerpen Laurenz Schneiders CDU-Fraktion
6. Michael Mais Hubert Willems FWG VG Ulmen e.V.
7. Andreas Höhl Winfried Müller FWG Büchel
8. Mirjam Trasser Berthold Schäfer FWG VG Ulmen 

e.V.*
(Anmerkung: In blauer Kursivschrift aufgeführte Personen sind keine 
Ratsmitglieder.)
*Die SPD-Fraktion und die FWG VG Ulmen e.V. einigten sich darauf, 
dass der 8. Platz an die FWG VG Ulmen e.V. vergeben wird.
Mitglieder von St. Hildegardis gGmbH:

Mitglied: Stellvertreter:
1. Wolfgang Maring, 

Geschäftsführer St. Hil-
degardishaus gGmbH

Jürgen Bolldorf, Assistent der Geschäfts-
führung

Verletzt ein Ratsmitglied die oben angegebenen Pflichten, so kann ihm 
ein Ordnungsgeld bis fünfhundert Euro auferlegt werden (§ 21 Abs. 3 
i.V.m. § 19 Abs. 3 GemO).
Nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen am 09. Juni 2024 hat Herr 
Michael Mais die Wahl in den Gemeinderat angenommen und hat 
bei der konstituierenden Sitzung am 11.07.2024 und bei der Sit-
zung am 10.10.2024 entschuldigt gefehlt. In dieser Sitzung wurde 
Herr Michael Mais durch Bürgermeister Alfred Steimers per Hand-
schlag auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten verpflichtet.
TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über die Haus-

haltssatzung und den Haushaltsplan 2025 sowie 
den Anlagen

Sachverhalt:
Ein Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025 ist als 
Anlage beigefügt.
Er wurde vorab zwei Wochen zur Einsicht und der Möglichkeit Vor-
schläge einzureichen öffentlich ausgelegt.
Es wurden keine Vorschläge eingereicht.
Der Haushaltsplan sieht im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendun-
gen sowie im Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen wie 
folgt vor:
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 14.357.940,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 14.242.369,00 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 115.571,00 EUR
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen auf 552.880,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.905.917,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.005.037,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit - 3.099.120,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit1) auf 2.546.240,00 EUR

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Kre-
ditaufnahme i. H. v. 3.000.000,00 EUR erforderlich.
Eine Vorberatung des Haushaltsentwurfs 2025 fand in der Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses am 27.11.2024 statt. Über das Ergebnis 
der Vorberatung wird in der Sitzung informiert.
1) ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

Beschluss:
Über die eingereichten Vorschläge wurde wie folgt entschieden:
Es wurden keine Vorschläge eingereicht.
Anschließend beschließt der Verbandsgemeinderat die Haushaltssat-
zung mit Haushaltsplan 2025 und seinen Anlagen in der vorgelegten 
Form.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 4: Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses für 

das Haushaltsjahr 2022
Sachverhalt:
Der Jahresabschluss stellt in der Ergebnisrechnung Erträge und Auf-
wendungen sowie in der Finanzrechnung Einzahlungen und Auszah-
lungen wie folgt dar:
1. in der Ergebnisrechnung
der Gesamtbetrag der Erträge auf 11.395.399,60 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.465.929,60 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf - 70.530,00 EUR
2. in der Finanzrechnung
die ordentlichen Einzahlungen auf 11.104.260,13 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf 10.571.699,38 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen auf + 532.560,75 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- 
und Auszahlungen auf 0,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 665.052,60 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf 760.932,10 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit - 95.879,50 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätig-
keit auf 2.077.441,69 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit auf 2.514.122,94 EUR
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Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt der Verbandsge-
meinde Ulmen
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat Ulmen stimmt der Vereinbarung zwischen 
der St. Hildegardishaus gGmbH, Jugend- und Behindertenhilfe,
vertreten durch Herrn Wolfgang Maring als Geschäftsführer, und der 
Medizinischen Versorgungszentrum Ulmen - Gesundheitszentrum 
AöR, vertreten durch Herrn Alfred Steimers als Vorsitzender des Ver-
waltungsrates der AöR, über eine Beteiligung der St. Hildegardishaus 
gGmbH am Medizinischen Versorgungszentrum Ulmen - Gesund-
heitszentrum zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 7: Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes für den 

Werkausschuss
Sachverhalt:
Gem. § 2 der Hauptsatzung bildet der Verbandsgemeinderat einen 
Werkausschuss, bestehend aus 10 Mitgliedern und je 10 Stellvertre-
tern.
In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 10.10.2024 wurden 
die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Werkausschusses 
gewählt. In dieser Sitzung wurde Herr Leo Bleser als stellvertretendes 
Mitglied für den Werkausschuss gewählt.
Herr Leo Bleser hat die Wahl zum stellvertretenden Mitglied des Werk-
ausschusses nicht angenommen. Daher erfolgt in dieser Sitzung die 
Neuwahl eines stellvertretendes Mitgliedes.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt zunächst abweichend von § 40 
Abs. 5 GemO die offene Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt.
Abstimmungsergebnis: 25 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
Der Verbandsgemeinderat wählt folgendes stellvertretendes Mitglied 
für den Werkausschuss:
Herr Walter Hammes (Vorschlagsträger: CDU-Fraktion)
Abstimmungsergebnis:
Ja 24, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
Das Stimmrecht von Herrn Bürgermeister Alfred Steimers als Vorsitzen-
dem ruht gem. § 36 Abs. 3 GemO.
TOP 8: Beratung und Beschlussfassung über die Änderung 

der Hauptsatzung
Sachverhalt:
Der Werksausschuss hat sich anlässlich seiner Sitzung vom 14.11.2024 
mit einer Änderung der Betriebssatzung befasst und empfiehlt dem 
Verbandsgemeinderat diese wie vorgelegt zu beschließen.
In der Satzung sind einige Regelungen aufgenommen, die auch die 
Hauptsatzung der Verbandsgemeinde betreffen.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Keine Auswirkungen.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Hauptsatzung wie folgt zu 
ändern:

§ 3 Übertragung von Aufgaben  
des Verbandsgemeinderates auf Ausschüsse

Abs. 3 wird wie folgt geändert:
Dem Werkausschuss wird die Beschlussfassung über die folgenden 
Angelegenheiten des Eigenbetriebs übertragen:
Ziffer 3: die Zustimmung zum Abschluss von Verträgen mit 

einem Wert von im Einzelfall über 25.000 EUR (bisher 
15.000); dies gilt nicht für die laufenden Geschäfte 
zur Umsetzung des Wirtschaftsplans gemäß § 7 Abs. 
2 Nr. 6, für Lieferverträge mit Sonderabnehmern nach 
§ 7 Abs. 2 Nr. 7 sowie für Angelegenheiten, die nach 
den Bestimmungen der GemO und der EigAnVO der 
Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates vorbe-
halten sind,

Ziffer 5: die Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren 
und den Abschluss von Vergleichen mit einem Streit-
wert im Einzelfall von über 10.000 EUR (vorher 2.500), 
bei Streitigkeiten vor einem Finanzgericht in allen Fäl-
len,

Ziffer 6. wird gestrichen (Verfügung über eigenes Vermögen)
Die bisherige Ziffer 7 wird Ziffer 6
Ziffer 6 neu: die Vergabe von Aufträgen und Arbeiten bis zu einer 

Wertgrenze von 400.000 EUR (bisher 250.000)
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0

2. Markus Wagener, 
Direktor Bildungs- und 
Pflegeheim St. Martin

Stephan Lung, Geschäftsbereichsleiter 
Pädagogik und stellv. Einrichtungsleiter 
Bildungs- und Pflegeheim St. Martin

Gemäß der 2. Änderung der Satzung für die Anstalt des öffentlichen 
Rechts (AöR) „MVZ Ulmen - Gesundheitszentrum“ sind in der Sitzung 
noch zwei weitere Mitglieder und deren Stellvertreter zu wählen.
Die vorgeschlagenen Personen müssen nicht zwingend dem Verbands-
gemeinderat angehören. Es wäre von Vorteil, wenn u. a. Personen in 
den Verwaltungsrat gewählt werden, die entsprechende fachliche 
Kompetenzen aufweisen können
Die im Wahlvorschlag benannten Kandidaten sind gewählt, wenn die 
Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Verbandsgemeinde-
rates dem Wahlvorschlag zustimmt.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt zunächst abweichend von § 40 
Abs. 5 GemO die offene Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt.
Abstimmungsergebnis: 25 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
Der Verbandsgemeinderat wählt folgende weitere Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder für den Verwaltungsrat der AöR „Medizini-
sches Versorgungszentrum (MZV) Ulmen - Gesundheitszentrum“:
Verwaltungsrat der AöR „Medizinisches Versorgungszentrum 
(MZV) Ulmen - Gesundheitszentrum““

Mitglied: Stellvertreter: Vorschlagsträger
9. Lothar Friedrich Holger Esper SPD-Fraktion
10. Uwe Schaaf Peter Arnoldi CDU-Fraktion

(Anmerkung: In blauer Kursivschrift aufgeführte Personen sind keine 
Ratsmitglieder.)
Abstimmungsergebnis:
Ja 24, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
Das Stimmrecht von Herrn Bürgermeister Alfred Steimers als Vorsitzen-
dem ruht gem. § 36 Abs. 3 GemO.
TOP 6.1: Beratung und Beschlussfassung über die 3. Ände-

rung der Satzung für die Anstalt des öffentlichen 
Rechts (AöR) „MVZ Ulmen - Gesundheitszentrum“ 
vom 06.02.2024

Sachverhalt:
Bürgermeister Steimers informierte in den vergangenen Sitzungen des 
Verbandsgemeinderates und verschiedener anderer Gremien bereits über 
eine beabsichtigte stille Teilhaberschaft der St. Hildegardishaus gGmbH an 
der Anstalt des öffentlichen Rechts „MVZ Ulmen - Gesundheitszentrum“.
Nach mehreren Gesprächen in unserem Hause mit den Verantwortli-
chen der St. Hildegardishaus gGmbH wurde unsererseits eine Verein-
barung erarbeitet, die der St. Hildegardishaus gGmbH mit der Bitte um 
Prüfung zugesandt wurde.
Diese Vereinbarung wurde nun von dort geprüft und mit der Bitte 
zurückgesandt, neben dem Abschluss dieser Vereinbarung auch die 
Satzung der AöR „MVZ Ulmen - Gesundheitszentrum“ dahingehend zu 
ändern, explizit auch die Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen der St. Hildegar-
dishaus gGmbH zu erwähnen.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt der Verbandsge-
meinde Ulmen
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat stimmt der 3. Änderung der Satzung für die 
Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „MVZ Ulmen - Gesundheitszent-
rum“ vom 06. Februar 2024 in der vorgelegten Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 6.2: Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss 

der Vereinbarung zwischen St. Hildegardishaus 
gGmbH und der MVZ Ulmen - Gesundheitszentrum 
AöR über eine Beteiligung im Rahmen einer stillen 
Teilhaberschaft

Sachverhalt:
Bürgermeister Steimers informierte in den vergangenen Sitzungen des 
Verbandsgemeinderates und verschiedener anderer Gremien bereits 
über eine beabsichtigte stille Teilhaberschaft der St. Hildegardishaus 
gGmbH an der Anstalt des öffentlichen Rechts „MVZ Ulmen - Gesund-
heitszentrum“.
Nach mehreren Gesprächen in unserem Hause mit den Verantwortli-
chen der St. Hildegardishaus gGmbH wurde unsererseits eine Verein-
barung erarbeitet, die der St. Hildegardishaus gGmbH mit der Bitte um 
Prüfung zugesandt wurde.
Diese Vereinbarung, die in der Anlage dieser Sitzungsvorlage beige-
fügt ist, wurde nun nach Prüfung durch die Verantwortlichen der St. 
Hildegardishaus gGmbH zurückgesandt. Es wird darum gebeten, die in 
gelb markierten Passagen der Vereinbarung hinzuzufügen.
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11 Abs. 6 EigenbetriebsVO eine Gebühr von 3,66 €/m³ als erforderlich 
anzusehen.
Aufgrund der stark gestiegenen Kosten und derzeitigen Marktsituation 
wurde eine Vorkalkulation für 2023 durchgeführt.
Für die Aufgabenwahrnehmung ist auch eine dringend notwendige 
Gewinnerwirtschaftung erforderlich, zumal die allgemeine Rücklage 
durch Verlustausgleiche für vergangene Wirtschaftsjahre bereits auf-
gebraucht ist. Laut § 11 Abs. 7 EigenbetriebsVO ist der Verlustausgleich 
aus dem Wirtschaftsjahr 2020 innerhalb der nächsten fünf Jahre aus-
zugleichen.
Dies wiederum wird bekräftigt durch die Forderungen der Kommunal-
aufsicht der Kreisverwaltung Cochem-Zell zu den vorgelegten unaus-
geglichenen Wirtschaftsplänen der vergangenen Jahre.
In einem Auszug aus der Stellungnahme der Kommunalaufsicht vom 
14.02.2020 zum Wirtschaftsplan 2020 heißt es:
„Es wird erwartet, dass bei der Gebührenneufestsetzung für das 
kommende Jahr kostendeckende Entgelte festgesetzt werden. Die 
Entgeltkalkulation sollte auch eine Verzinsung des Eigenkapitals vor-
sehen. Dies vermindert die Gefahr des Entstehens von ausgabewirksa-
men Verlusten. Zudem entsteht ein größerer tarifpolitischer Spielraum 
für die Zukunft, der insbesondere wegen des hohen anstehenden 
Investitionsbedarfes für Ersterschließungen und Kanalerneuerungen 
sinnvoll ist.“
Eine Rücklagenbildung für Substanzerhaltung und die Erwirtschaftung 
einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals sind nur möglich, 
wenn der Eigenbetrieb entsprechende Jahresgewinne erwirtschaftet.
Die Schmutzwassergebühr wurde aufgrund dieser Vorgaben für 2021 
bereits auf 3,25 €/m³ festgesetzt.
Ohne Eigenkapitalverzinsung errechnete sich jedoch nach der Vorkal-
kulation 2023 eine erforderliche Gebühr von 3,58 €/m³. Dieser Gebüh-
rensatz wurde auch bereits für das Jahr 2023 beschlossen.
Mit Blick auf die laufenden sowie in den kommenden Jahren anstehen-
den Maßnahmen mit sehr hohem Investitionsbedarf (s. Investitions-
programm 2025 ff.) und die Tatsache, dass Verlustvorträge vergangener 
Wirtschaftsjahre die allgemeine Rücklage vollständig aufgebraucht 
haben, wird empfohlen, die Schmutzwassergebühr für 2025 auf 3,58 
€/m³ festzusetzen.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt auf Empfehlung des Werkaus-
schusses die Schmutzwassergebühr 2025 für die leitungsgebundene 
Entsorgung - wie im Vorjahr - auf 3,58 €/m³ festzusetzen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 13: Erlass der Satzung über die Erhebung des Wieder-

kehrenden Beitrages für die Vorhaltung der Nieder-
schlagswasserbeseitigung (WKB) 2025

Sachverhalt:
Ab dem Veranlagungsjahr 2013 ist der Wiederkehrende Beitrag für die 
Vorhaltung der Niederschlagswasseranlagen auf 0,32 €/m² festgesetzt.
Die Nachkalkulation im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 zeigt, 
dass eine Kostendeckung erreicht wurde.
Ebenfalls wurden im Zuge der stark gestiegenen Kosten und derzeiti-
gen Marktsituation auch für den Wiederkehrende Beitrag eine Vorkal-
kulation für 2023 durchgeführt. Die Vorkalkulation für 2023 führt zu 
einer Anpassung auf 0,38 €/m² um eine Kostendeckung zu erreichen. 
Dieser Beitrag wurde entsprechend der Vorkalkulation auch von dem 
Verbandsgemeinderat in dieser Höhe beschlossen.
Die Beitragshöhe soll für 2025 ohne weitere Erhöhung auf 0,38 €/m² 
festgesetzt werden.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt auf Empfehlung des Werkaus-
schusses die beigefügte Satzung über die Erhebung des Wiederkehren-
den Beitrages für die Vorhaltung der Niederschlagswasserbeseitigung 
für 2025 - wie im Vorjahr - mit einem Beitragssatz auf 0,38 €/m² gewich-
tete Grundstücksfläche zu beschließen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 14: Festsetzung der Gebühr 2025 für das Einsammeln, 

den Transport und die Annahme von Schmutzwas-
ser aus geschlossenen Gruben und Überschuss-
schlamm aus privaten Kleinkläranlagen

Sachverhalt:
Ab dem Veranlagungsjahr 2019 ist diese Gebühr auf 27,-- €/m³ festge-
setzt.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde 
durch die Mittelrheinische Treuhand die Nachkalkulation vorgenom-
men. Eine Auskömmlichkeit/Kostendeckung der mobilen Entsorgung 
wurde erreicht.
In der Annahme von unveränderten Abfuhrkonditionen wird auch für 
2025 eine unveränderte Gebühr vorgeschlagen.

TOP 9: Flurbereinigungsverfahren Ulmen-Meiserich - 
Änderung der Gemeindegrenze zu Schönbach

Sachverhalt:
In der Gemarkung Ulmen wird derzeit ein vereinfachtes Flurbereini-
gungsverfahren Ulmen-Meiserich durchgeführt.
Nach § 58 Abs. 2 FlurbG können Gemeindegrenzen durch den Flur-
bereinigungsplan geändert werden, soweit es wegen der Flurbereini-
gung erforderlich ist.
Im Flurbereinigungsverfahren Ulmen-Meiserich wird die Gemeinde-
grenze zwischen den Gemarkungen Schönbach (Verbandsgemeinde 
Daun) und Ulmen durch den Uessbach gebildet. Lediglich in einem 
kurzen Bereich nördlich der A48 weicht die Gemarkungsgrenze von 
der Mittellinie des Uessbachs ab.
Aus Sicht der Flurbereinigungsbehörde ist es zweckmäßig, die Gemein-
degrenze zwischen den Gemarkungen Schönbach und Ulmen zu regu-
lieren. Der vom DLR Westerwald-Osteifel vorgeschlagene neue Verlauf 
der Gemeindegrenze ist in dem als Anlage beigefügten Kartenauszug 
dargestellt.
Der Verlauf der Gemeindegrenze kann ebenfalls dem beigefügten 
Lageplan und dem beigefügten Luftbild entnommen werden.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Keine unmittelbaren haushaltsrechtlichen Auswirkungen.
Beschluss:
Nach eingehender Beratung beschließt der Verbandsgemeinderat 
(vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates am 11.12.2024), dem 
vorgeschlagenen neuen Verlauf der Gemeindegrenze gem. § 58 Abs. 
2 FlurbG im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Ulmen-Meiserich 
zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 10: Beratung und Beschlussfassung über die Annahme 

von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
Sachverhalt:
Im § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnug ist die Behandlung von Spon-
soringleistungen, Spenden, Schenkungen u. ä. Zuwendungen gere-
gelt. Hiernach müssen u. a. grundsätzlich alle Spenden und ähnliche 
Zuwendungen der Kommunalaufsicht angezeigt und ihre Annahme 
durch den Haupt- und Finanzausschuss genehmigt werden.
Bruno Michalik spendete 500 € für die Jugendfeuerwehr Beuren.
Alexander Schüller spendete der Feuerwehr Auderath ein CO-Warngerät.
Außerdem wurde der Feuerwehr Auderath durch die Firma Stall Wald-
frieden eine Kanalspülkopf Storz C Kupplung gespendet.
Hans-Jürgen Oster spendete 100 € für die Bambini Feuerwehr Gevenich.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
entfällt
Beschluss:
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Spenden dankend an.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 11: Jahresabschluss 2023 des Abwasserwerkes
Sachverhalt:
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH 
(MT) hat den Jahresabschluss -bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang- unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 geprüft. Der 
Berichtsentwurf ist der Anlage angefügt.
Der Wirtschaftsprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt; die Prüfung hat zu keinen Einwänden geführt.
Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit 25.268.239,00 € ab 
und weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung 
einen Jahresgewinn von 250.854,78 € aus. Dieser beinhaltet einen 
Liquiditätsüberschuss von 586.831,02 €.
Die Werkleitung schlägt vor, den Jahresgewinn in Höhe von 250.854,78 
€ auf neue Rechnung vorzutragen
Beschluss:
Der Empfehlung des Werkausschusses folgend beschließt der Ver-
bandsgemeinderat den Jahresabschluss zum 31.12.2023 mit vorlie-
gendem Inhalt festzustellen und den Jahresgewinn 2023 auf neue 
Rechnung vorzutragen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 12: Festsetzung Schmutzwassergebühr 2025 für die lei-

tungsgebundene Abwasserentsorgung
Sachverhalt:
Seit dem Veranlagungsjahr 2021 war die Schmutzwassergebühr auf 
3,25 €/m³, basierend auf der Nachkalkulation 2020, festgesetzt worden. 
Entsprechend der Nachkalkulation der Mittelrheinischen Treuhand im 
Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wäre unter Berücksichtigung 
einer marktüblichen Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG u. § 
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Zudem erweist sich die veränderte Geopolitische Lage auf der Welt zu 
einem Problemfaktor. Bei der Beschaffung von Bau- und Ersatzteilen, 
Baustoffen, Hilfs- und Betriebsstoffen kommt es zu Lieferengpässen. 
Ebenso sind teilweise starke Preiserhöhungen festzustellen.
Die Planung 2025 geht im Erfolgsplan von einem Jahres Verlust mit 
986,00 € aus. In der Erwartung, dass nicht alle (Vorsorge-)Planansätze, 
wie die Umsetzung der vielen geplanten Neubaugebiete, ausge-
schöpft werden müssen, besteht die Möglichkeit eines positiven Jah-
resabschlusses.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt auf Empfehlung des Werkaus-
schusses den Wirtschaftsplan 2025 mit vorgelegtem Inhalt.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 18: Beratung und Beschlussfassung über die Auftrags-

vergabe für die Teilsanierung der Fassade der Burg-
Grundschule in Ulmen

Sachverhalt:
Die Verbandsgemeinde Ulmen beabsichtigt eine „Energetische Teil-
sanierung“ der Grundschule Ulmen durchzuführen. Die zum Schul-
hof hin liegende Gebäudeseite soll unter Berücksichtigung erhöhter 
energetischer Anforderungen saniert werden. Vorgesehen ist eine 
Wärmedämmung der Fassade und der Austausch von Fenstern (inkl. 
Sonnenschutz) und Türen.
Die Kosten für die Fassadensanierung betragen laut vorliegender 
Kostenschätzung 642.600,00 € brutto. Für die Maßnahme wurde ein 
Antrag auf Gewährung von KIPKI-Mitteln gestellt. Mit der Bewilligung 
vom 26.02.2024 wurde eine Förderung in Höhe von 323.517,56 € zuge-
sagt.
Für die nachfolgende Umsetzung des KIPKI-Projektes ist die Begleitung 
durch ein Planungsbüro erforderlich. Hierfür soll die Vergabestelle der 
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen beauftragt werden eine Hono-
raranfrage bei verschiedenen Planungsbüros durchzuführen.
Da die Maßnahme bereits bis zum 30.06.2026 abgeschlossen sein 
muss und die Planungstätigkeit schnellstmöglich aufgenommen wer-
den sollte, soll der Bürgermeister im Benehmen mit dem Ältestenrat 
ermächtigt werden, den Auftrag nach erfolgter Submission an das 
mindestbietende Planungsbüro zu erteilen.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Im Haushalt 2025 sind auf der Buchungsstelle 21102-096000-254 ent-
sprechende Mittel eingestellt.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beauftragt die Vergabestelle der Verbands-
gemeindeverwaltung Ulmen mit der Durchführung einer Honoraran-
frage an verschiedene Planungsbüros.
Des Weiteren ermächtigt der Verbandsgemeinderat den Bürgermeister 
im Benehmen mit dem Ältestenrat den Auftrag nach erfolgter Submis-
sion an das mindestbietende Planungsbüro zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 19: Informationen zur 1. Teilfortschreibung des regio-

nalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald 
2017

Sachverhalt:
In seiner Sitzung am 06.06.2024 hat die Regionalvertretung der 
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald einstimmig den 
Offenlagebeschluss zur 1. Teilfortschreibung des regionalen Raum-
ordnungsplans Mittelrhein-Westerwald 2017 (RROP) zum Kapitel 3.2 
(Energiegewinnung und -versorgung) gefasst. Im Rahmen der 1.Teil-
fortschreibung wird der Textteil zu Kapitel 3.2 mit Zielen und Grund-
sätzen geändert. Des Weiteren wurden Flächen als Vorranggebiete für 
Windenergienutzung, als Vorranggebiete für Repowering, sowie als 
Vorbehaltsgebiete für Freiflächen-Photovoltaikanlagen neu ausgewie-
sen.
Die Kommunen, Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit hat-
ten nach § 9 Abs. 2 ROG im Rahmen der Offenlage, bis zum 28. Oktober 
2024 die Möglichkeit, die Planunterlagen einzusehen und Anregungen 
und Bedenken zu diesen zu äußern.
Da in dem Planentwurf auch Flächen aus dem Verbandsgemeindege-
biet ausgewiesen wurden (sh. beigefügte Anlage „Flächensteckbriefe“), 
hat die Verbandsgemeinde-verwaltung Ulmen in Absprache mit den 
direkt und indirekt betroffenen Ortsgemeinden eine Stellungnahme 
abgegeben, die als Anlage beigefügt ist.
Der Verbandsgemeinderat wird hiermit über die abgegebene Stellung-
nahme informiert.
Die im Rahmen der Offenlage insgesamt abgegebenen Stellungnah-
men wird die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald nun sich-
ten und eine entsprechende Abwägung erstellen. Mit der Abwägung 
ist frühestens im Sommer 2025 zu rechnen.

Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt auf Empfehlung des Werk-
ausschusses die Gebühr für das Einsammeln, den Transport und die 
Reinigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie für 
das Einsammeln, den Transport und die Abnahme von Überschluss-
schlamm aus privaten Kleinkläranlagen für das Wirtschaftsjahr 2025 
auf 27,-- € je Kubikmeter abgefahrener Menge festzusetzen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 15: Festsetzung der Vorausleistung auf den laufen-

den Kostenanteil 2025 für die Entwässerung der 
gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in die 
Abwasseranlagen der Verbandsgemeinde

Sachverhalt:
Gemäß der Vereinbarung mit den Gemeinden ist der Anteilssatz für 
die Vorausleistung an den laufenden Kosten der Entwässerung von 
gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen in das Abwassersystem 
der Verbandsgemeinde in der Haushaltssatzung der VG Ulmen festzu-
setzen.
Die Endabrechnung erfolgt kostendeckend entsprechend den Kalkula-
tionsvorschriften in Rheinland-Pfalz nach Vorlage der Jahresabschluss-
zahlen.
Im Rahmen der Vorkalkulation für die Schmutzwassergebühr und den 
Wiederkehrenden Beitrag ergab sich bei der Neukalkulation für 2023, 
dass eine Kostendeckung bei 0,51 €/m² entwässerte Fläche erreicht wird.
Bei der Nachkalkulation des Jahresabschlusses 2023 kam es zu einer 
Rückzahlung an die Gemeinden, da die Kostendeckung niedriger war.
Aus diesem Grund wird empfohlen, die Vorausleistung an den laufen-
den Kosten der Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen in das Abwassersystem der Verbandsgemeinde auf 0,47 €/m² 
entwässerte Fläche zu belassen.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt auf Empfehlung des Werkaus-
schusses den Vorausleistungssatz auf den laufenden Kostenanteil für 
die Entwässerung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze in eine Ent-
wässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen für das Haus-
haltsjahr 2025 auf 0,47 €/m² entwässerte Fläche und Jahr festzusetzen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 16: Neufassung der Betriebssatzung der VG Ulmen
Sachverhalt:
In der derzeit gültigen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Verbands-
gemeinde Ulmen - Abwasserwerk - vom 24.09.2013 haben sich viele 
Änderungen ergeben, sodass eine Neufassung dieser Satzung notwen-
dig ist.
Die Satzung wurde entsprechend an das Satzungsmuster des 
Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom November 2021 
angepasst.
Im Wesentlichen geht es um die Gründung und die entsprechende 
Ergänzung eines weiteren Betriebszweiges. Somit kommt es zu folgen-
der Änderung:

„Verbandsgemeinde Ulmen - Abwasserwerk -“
wird zu

„Verbandsgemeindewerke Ulmen“
mit den Betriebszweigen Abwasser und Energie.

Zudem wurden „§ 5 Aufgaben des Werkausschusses“ und „§ 7 Werklei-
tung“ im Hinblick auf die gestiegenen Kosten der vergangenen Jahre 
geändert und die Wertgrenzen entsprechend nach oben angepasst. 
Im Zuge dessen ist eine Änderung der Hauptsatzung der Verbandsge-
meinde Ulmen notwendig.
Eine Gegenüberstellung der alten und neuen Betriebssatzung liegt als 
Anlage anbei.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat folgt der Empfehlung des Werksausschus-
ses und hebt die Betriebssatzung der Verbandsgemeinde Ulmen vom 
24. September 2013 auf.
Die neue Betriebssatzung der Verbandsgemeinde Ulmen tritt zum 
01.01.2025 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 17: Wirtschaftsplan 2025 des Abwasserwerkes der Ver-

bandsgemeinde Ulmen
Sachverhalt:
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 wurde durch die Werkleitung 
erarbeitet und ist der Anlage angefügt.
Die Höhe der Planansätze zum Zeitpunkt der Planaufstellung beru-
hen auf Berechnungen, Verpflichtungen, Erfahrungen und Prognose-
betrachtungen für das Jahr 2025. Sie beinhalten in einem maßvollen 
Umfang ‚Vorsorgeaufwendungen‘, die sich auf Betriebserfahrungen der 
vergangenen Jahre stützen.
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200.000,00 € (Baujahr 1996) im Angebot. Von uns in Erwägung gezo-
gene Angebote aus dem Internet wurden mit Herrn Stier besprochen. 
Diese wurden aber aufgrund der vorherigen Verwendung - z.B. bei 
einer Berufsfeuerwehr und deren Betriebsstunden des Leiterparks ver-
worfen.
Hr. Stier erklärte, dass wenige „brauchbare“ Fahrzeuge am Markt zur 
Verfügung stehen, wo sich eine 10-Jahresprüfung „lohne“ und bei der 
weiteren Verwendung mit wenig technischen Problemen und Folge-
kosten zu rechnen sei. Die Nachfrage nach gebrauchten DLK‘s sei höher 
als das Angebot, u.a. wären viele DLK’s in die Ukraine geliefert worden.
In der Plattform Zoll-Auktionen wird derzeit eine DLK 18/12 mit erst 
453 Einsatzstunden am Leiterpark, Fahrleistung 12282 km, Startpreis 
15.000,00 €, ID-Nr. 874279 lt. Anlage angeboten. Diese würde sich aus 
Sicht des Herrn Stier eignen, eine neue 10-Jahreprüfung durchzufüh-
ren. Sollte hier Interesse bestehen, könne er auf diese Drehleiter bis zu 
einem durch uns festgesetzten Betrag bieten und diese erwerben. Hier 
könne sodann eine neue 10-Jahresprüfung durchgeführt und HU/AU 
erneuert werden, hierfür würden rund 30.000,00 € anfallen. Die Drehei-
ter würde dann mit neuer 10-Jahresprüfung und neuer HU/AU an uns 
ausgeliefert.
Der Wehrleiter und die Freiwillige Feuerwehr Bad Bertrich (Abstim-
mungsgespräch zwischen WL Thomas Kerpen und der Wehrführung 
von Bad Bertrich, Thomas Rheinhard, Achim Schäfer, Volker Laux am 
30.11.2024) stimmen diesem Kauf zu.
Der Auftrag zum Kauf und anschließender Durchführung der 10-Jah-
resprüfung soll wie folgt erfolgen:
- Die Drehleiterwerkstatt Beitel & Stier GmbH, Barthelsmühlring 5, 
76870 Kandel (nachfolgend Drehleiterwerkstatt) wird beauftragt, auf 
das Angebot DLK 18-12 bei Zoll-Auktionen, Auktions-ID: 874279 bis 
zu einem Betrag von 35.000,00 € zu bieten. Sollte der Zuschlag erteilt 
werden, erhält die Drehleiterwerkstatt damit zeitgleich den Auftrag, 
an dieser DLK 18/12 die 10-Jahres-Wartung durchzuführen, HU+AU zu 
erneuern und diese sodann an uns bis zum 15.02.2025 auszuliefern. 
Diese zuvor genannten, auszuführenden Tätigkeiten zu einem Brutto-
gesamtpreis von maximal 30.000,00 €.
Der Gesamtpreis würde sich somit auf maximal 65.000,00 € belaufen.
Durch Einsparungen/nicht in Anspruch genommene Haushaltansätze 
im investiven Bereich des Haushaltes 2024 beim Produkt 12600-Feuer-
wehr stehen die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung.
TOP 23: Mitteilungen
Der Vorsitzende informierte über:
1. Die Zahl der Hilfeempfänger in der Sozialabteilung wurde bekannt 

gegeben.
2. Weiterhin teilte Bürgermeister Steimers mit, dass die VG Ulmen 

zusammen mit den Verbandsgemeinden Kaisersesch, Cochem 
und Zell für die Interkommunale Zusammenarbeit ZUCK mit dem 
Projekt „Beschäftigung eines gemeinsamen Prozessdesigners“ mit 
dem Eifel Award 2024 ausgezeichnet wurde.

Am kommenden Freitag wird der Innenminister Ebling im Rahmen 
einer Netzwerk-Veranstaltung den Förderbescheid aus der IKZ-Pilot-
förderung für das Projekt „Einrichtung einer gemeinsamen Vergabe-
stelle“, welches ebenfalls von den 4 Verbandsgemeinden umgesetzt 
wird, übergeben.
Nicht öffentlicher Teil
TOP 24: Mitteilungen
Es wurden keine Mitteilungen bekannt gegeben.
Öffentlicher Teil
TOP 25: Ehrungen und Verabschiedung kommunaler Man-

datsträger
In der letzten Sitzung am 10.10.2024 erfolgte bereits eine offizielle Ver-
abschiedung sowohl der mit Ablauf der Wahlperiode 2019 bis 2024 aus 
dem Verbandsgemeinderat ausgeschiedenen Ratsmitglieder als auch 
der aus dem Amt ausgeschiedenen Ortsbürgermeister.
Weiterhin wurden verschiedene noch aktive Ratsmitglieder für Ihr 
langjähriges kommunalpolitisches Engagement für die Verbandsge-
meinde geehrt.
Die Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister, die an der konstituierenden 
Sitzung fehlten, wurden in dieser Sitzung verabschiedet/geehrt.

Öffentliche Bekanntmachung
des Beschlusses über die Feststellung des Jahresab-

schlusses für das Haushaltsjahr 2022 der Verbandsge-
meindeverwaltung Ulmen und Entlastungserteilung 

gemäß § 114 GemO
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 den 
Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Ulmen für das Haushaltsjahr 
2022 bestätigt und gemäß § 114 Gemeindeordnung (GemO) die Ent-
lastung erteilt. Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht 

TOP 20: Stellungnahme der Verbandsgemeinde Ulmen zum 
Antrag der Realschule plus Vulkaneifel auf Aufhe-
bung der Dislozierung

Sachverhalt:
Die Realschule plus Vulkaneifel hat einen Antrag gestellt, dass die 5. 
und 6. Klasse von Lutzerath nach Ulmen wechseln. Der Landkreis, als 
Schulträger, muss über den Antrag entscheiden. Die abschließende 
Entscheidung obliegt der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.
Seitens des Landkreises wurde die Verbandsgemeinde gebeten, Stel-
lung zu dem Antrag zu nehmen. Wegen der weitreichenden Bedeu-
tung, hat der Ältestenrat entschieden, dass der Verbandsgemeinderat 
sich unmittelbar mit der Angelegenheit beschäftigen soll.
Anlagen zur Sitzungsvorlage werden nachgereicht.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
- entfällt -
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat spricht sich dafür aus, die Stellungnahme in 
der vorgelegten Fassung, abzugeben.
Abstimmungsergebnis:
Ja 24, Nein 0, Enthaltung 1, Befangen 0
TOP 21: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe 

der Verkehrsanlagen- und Kanalplanung für das 
Gewerbegebiet in Alflen

Sachverhalt:
Die Maßnahme wurde im Rahmen eines europaweiten Verhandlungs-
verfahrens (VGV) dem Wettbewerb unterstellt.
In der ersten Phase - Bewerbungsphase - bewarben sich insgesamt 3 
Büros, welche fachlich bewertet wurden. Alle 3 Büro´s sind unter Anle-
gung der festgelegten Bewertungskriterien in die engere Auswahl 
gekommen:
Die Bewerber erfüllten alle Voraussetzungen und wurden zur Ange-
botsabgabe aufgefordert.
Zum Einreichungstermin am 16.10.2024, 11:00 Uhr, lagen der Verhand-
lungsleitung zwei elektronische Angebote vor.
Die Bindefrist endet am 13.12.2024.
Die Angebote entsprachen den ausgeschriebenen Anforderungen, 
sodass sie zur weiteren Prüfung zugelassen wurde. Für alle Vergabe-
kriterien erfolgte eine Punktevergabe. Diese wurden im Verhältnis der 
Vergabekriterien gewichtet.
Die Punktevergabe der Qualität wurde von der Verwaltung vorgenom-
men.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Die Haushaltsmittel werden entsprechend eingeplant. Die Ortsge-
meinde Alflen trägt 60 % und Verbandsgemeinde Ulmen 40 % der 
Kosten.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt den Planungsauftrag an IBS 
Ingenieure, Alflen gemäß Angebot vom 16.10.2024 zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 25, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 22: Bekanntgabe einer Eilentscheidung - Erwerb einer 

gebrauchten Drehleiter mit Korb 18/12 für die Frei-
willige Feuerwehr Bad Bertrich

Sachverhalt:
Da eine kurzfristige Einberufung des Verbandsgemeinderates nicht 
mehr möglich war, hat der Bürgermeister im Benehmen mit den Beige-
ordneten folgende Eilentscheidung getroffen:
Für die Drehleiter-Korb 16/4 (DLK) in Bad Bertrich (Erstzulassung 1987) 
steht in 2025 die vorgeschriebene 10-Jahresprüfung an. Hierbei wird 
der Leiterpark geprüft, u.a. muss ein Austausch aller Seile mit Rollen 
und Hydraulikschläuchen erfolgen, die Seilwinde des Leiterparks ist zu 
überholen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf geschätzte 25.000,00 € 
(es liegt ein Angebot über 16.000,00 € vor, erfahrungsgemäß ergeben 
sich während der Wartung noch Mängel, die dann mit behoben wer-
den müssen).
Die jetzige DLK hat zunehmend technische Probleme, damit verbun-
den erhöhte Reparaturkosten. Während der Reparaturen steht die 
Drehleiter im Einsatzfall nicht zur Verfügung.
Eine neue Drehleiter, sei es eine 18-12 als auch eine 23-12 sind am Markt 
ab 800.000,00 € erhältlich (maximale Landesförderung 167.000,00 € für 
eine DLK 18/12 für die jetzige Klasse B2).
Aufgrund der zunehmenden Probleme mit der jetzigen Drehleiter 
könnte der Kauf einer neueren gebrauchten Drehleiter 18/12 oder 
23/12 in Betracht gezogen werden.
Am Markt sind viele ältere 23-12 DLK’s im Angebot, jedoch mit hohen 
Betriebsstunden des Leiterparks und hoher Laufleistung.
Die Suche nach einer gebrauchten Drehleiter gestaltet sich schwierig. 
Daher wurde für die weitere Suche die Fa. Drehleiterwerkstatt Beitel 
& Stier GmbH mit einbezogen, die derzeit die jährliche Prüfung der 
DLK Bad Bertrich durchführt. Diese haben gebrauchte DLK 23-12 ab 
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und dem Beteiligungsbericht sowie der Prüfbericht des Rechnungs-
prüfungsausschusses liegt in der Zeit vom Montag, dem 23.12.2024 
bis einschließlich Donnerstag, dem 09.01.2025 bei der Verbandsge-
meindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 104, zur Einsichtnahme 
aus. Sie können nach vorheriger Terminvereinbarung (Herr Thomas, 
02676/409-104 oder Frau Wittmer, 02676/409-105) zu folgenden Zeiten 
eingesehen werden:

Montag - Donnerstag: 08.30 Uhr - 12.30 Uhr
und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag: 08.30 Uhr - 13.00 Uhr

Ulmen, den 16.12.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

gez. Alfred Steimers, Bürgermeister

AUSGESCHIEDENER RATSMITGLIEDER SOWIE EHRUNG LANGJÄHRIGER
EHRENAMTLICHER TÄTIGKEIT IN DER VERBANDSGEMEINDE ULMEN

Ehrungengen
AUSGESCHIEDENER RATSMITGLIE
EHRENAMTLICHER TÄTIGKEIT IN
In der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates U
Kommunalpolitikerinnen und -politiker füfüf r ihr ehrenamtliches Engagement. Diese Auszeichnungen verdeutlichen die große
Bedeutung ehrenamtlichen Engagements in der Kommunalpolitik und die langjährige, beständige Arbeit vieler engagierter
Bürgerinnen und Bürger füfüf r ihre Gemeinden und die Verbandsgemeinde Ulmen.

Ehrung

v.l.n.r.: Bettina Pellio aus Lutzerath erhielt zum Dank füfüf r 20 Jahre ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik eine
Urkunde des Gemeinde- und Städtebundes. Frank Steimers aus Auderath wurde im offfff ifif ziellen Rahmen als ehemaliger
Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Auderath verabschiedet. Werner Traßer aus Lutzerath blickt auf 10 Jahre ehrenamtliches
Wirken im Verbandsgemeinderat und 20 Jahre im Ortsgemeinderat zurück. Paul Habrichs aus Gillenbeuren war zehn Jahre
Ortsbürgermeister und insgesamt 20 Jahre aktiv im Ortsgemeinderat. Für ihre aktive Mitarbeit erhielten beide ein Fensterbild,
eine Dankurkunde der Verbandsgemeinde sowie eine Urkunde vom Gemeinde- und Städtebund.

Günther Wagner aus Ulmen
erhielt füfüf r 30 Jahre
ehrenamtliche Tätigkeit im
Verbandsgemeinderat und 35
Jahre zum Wohle der Stadt
Ulmen die höchste A i h
nung, den Ehren
Verbandsgemeinde
war von 1994 bis
Verbandsgemeinderat tätig
und seit 1989, darunter 2009
bis 2014 Stadtbürgermeister,
aktives Mitglied im Stadtrat.

EDER SOWIE EHRUNG LANGJÄHRIGER
DER VERBANDSGEMEINDE ULMEN
Ulmen am 10. Dezember 2024 ehrte Bürgermeister Alfrfrf ed Steimers langjährige

gen

Auusszzeeich-
teelller ddeerr
UUllmmen. Er
s 202244 im
rat tätiigg
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über 10.000 EUR, bei Streitigkeiten vor einem Finanzgericht in 
allen Fällen,

6.	 die Vergabe von Aufträgen und Arbeiten bis zu einer Wertgrenze 
von 400.000 EUR.

Die Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung blei-
ben unberührt.

Artikel II
In-Kraft-Treten
Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Verbandsge-
meinde Ulmen tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
im Vulkanecho in Kraft.

56766 Ulmen, den 16.12.2024
Verbandsgemeinde Ulmen

gez. Alfred Steimers
Bürgermeister

Hinweis:
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der 
GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, 
wenn
1.	 die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, 
oder

2.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Öffentliche Bekanntmachung
1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ver-

bandsgemeinde Ulmen vom 11.07.2024
Der Verbandsgemeinderat Ulmen hat auf Grund der §§ 24 und 25 
Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der Landes-
verordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenäm-
ter (KomAEVO) und des § 2 der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 
in seiner Sitzung am 01.07.2015 die folgende 1. Änderung der Haupt-
satzung der Verbandsgemeinde Ulmen vom 11.07.2024 beschlossen, 
die hiermit bekannt gemacht wird:

Artikel I
§ 3 – Übertragung von Aufgaben des Verbandsgemeinderates auf 
Ausschüsse wird wie folgt neu gefasst:
Abs. 3
Dem Werkausschuss wird die Beschlussfassung über die folgenden 
Angelegenheiten des Eigenbetriebs übertragen:
1.	 die Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen 

nach § 16 Abs. 3 EigAnVO und zu Mehrausgaben nach § 17 Abs. 
5 EigAnVO, wenn letztere im Einzelfall 25.000 EUR überschreiten,

2.	 die Festsetzung allgemeiner Lieferbedingungen soweit es sich 
nicht um Tarife handelt,

3.	 die Zustimmung zum Abschluss von Verträgen mit einem Wert 
von im Einzelfall über 25.000 EUR; dies gilt nicht für die laufenden 
Geschäfts zur Umsetzung des Wirtschaftsplans gemäß § 7 Abs. 2 
Nr. 6, für Lieferverträge mit Sonderabnehmern nach § 7 Abs. 2 Nr. 
7 sowie für Angelegenheiten, die nach den Bestimmungen der 
GemO und der EigAnVO der Beschlussfassung des Verbandsge-
meinderates vorbehalten sind,

4.	 die Stundung von Zahlungsforderungen sowie den Erlass und die 
Niederschlagung von Forderungen, soweit sie nicht zu den laufen-
den Geschäften gehören,

5.	 die Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren und den 
Abschluss von Vergleichen mit einem Streitwert im Einzelfall von 
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Die Aufgaben der Kommunen werden komplexer und erfordern zunehmend kreative Lösungen. Aus diesem Grund
unterstützt das Land den Auf- und Ausbau von Projekten zur Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) durch eine
flächendeckende Pilotförderung. Nach Abschluss der ersten Förderphase hat Innenminister Michael Ebling nun
Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Kommunen in Koblenz die ersten Förderbescheide übergeben.

Die Verbandsgemeinden Zell (Mosel), Ulmen, Cochem und Kaisersesch haben eine Förderzusage von insgesamt 370.000
Euro für die Einrichtung einer gemeinsamen zentralen Vergabestelle am Standort Ulmen erhalten.

„Durch konstruktive Zusammenarbeit und den Austausch von Ressourcen und Wissen können Kommunen oft mehr
erreichen als im Alleingang. Mit der Übergabe der Förderbescheide aus der Pilotförderung gehen wir einen weiteren Schritt
auf dem gemeinsamen Weg zu mehr Kooperation. Ich bin mir sicher, dass die geförderten Kooperationen ein Vorbild für
viele weitere Kommunen bei uns im Land sein werden“, sagte Innenminister Michael Ebling in Koblenz.

PILOTFÖRDERUNG FÜR INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT
ZUCK ZELL (MOSEL), ULMEN, COCHEM, KAISERSESCH

Bürgrgr ermeister Jürgrgr en Hoffmann (Z(Z( ell), Büroleiter
Mark Klasen (Kaisersesch), Bürgrgr ermeister Alfred
Steimers (Ulmen), Ines Leicht (Kaisersesch),
Projojo ektleiterin Daniela Saxler (Ulmen), Büroleiter
Michael Schneider (Ulmen), Minister Michael Ebling,g,g
Renate Schneider (Ulmen), Lena Euteneuer
(Kaisersesch), Büroleiter Stephan Weber (Cochem),
Bürgrgr ermeister Albert Jung (Kaisersesch)

Bekanntmachung
über die Neuverpachtung der Fischereigewässer  

der Fischereigenossenschaft Litzbach
Die Nutzung des gemeinschaftlichen Fischereibezirkes „Litzbach“ 
mit seinen Nebengewässern von der Quelle bis zur Einmündung 
in den Üßbach, ca 10,3 km Länge, wird ab dem 01.04.2025 auf die 
Dauer von 12 Jahren neu verpachtet.
Pachtinteressenten werden gebeten, schriftliche Gebote im verschlos-
senen Umschlag mit der Aufschrift „Fischereiverpachtung Litzbach“ 
bis spätestens Freitag, den 31.01.2025, bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Ulmen, Marktplatz 1 in 56766 Ulmen, einzureichen.
Die Pachtbedingungen können während der Dienststunden bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, Zimmer 103 eingesehen wer-
den.

Für die Fischereigenossenschaft Litzbach Verbandsgemeindeverwaltung 
Ulmen

56766 Ulmen, den 09.01.2024
gez. Steimers

Bürgermeister

Bekanntmachung
über die Neuverpachtung der Fischereigewässer  

der Fischereigenossenschaft Erdenbach
Die Nutzung des gemeinschaftlichen Fischereibezirkes „Erdenbach“ 
mit Nebenbächen von der Quelle in der Gemarkung Gevenich bis 
zur Einmündung in den Üßbach, ca. 11,2 km Länge, wird ab dem 
01.04.2025 auf die Dauer von 12 Jahren neu verpachtet.
Pachtinteressenten werden gebeten, schriftliche Gebote im ver-
schlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Fischereiverpachtung 
Erdenbach“ bis spätestens Freitag, den 31.01.2025, bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Ulmen, Marktplatz 1 in 56766 Ulmen, ein-
zureichen. Die Pachtbedingungen können während der Dienststunden 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, Marktplatz 1, 56766 
Ulmen, Zimmer 103 eingesehen werden.

Für die Fischereigenossenschaft Erdenbach
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

56766 Ulmen, den 09.12.2024
gez. Steimers, Bürgermeister

Schließung  
der Sporthalle Lutzerath  
in den Weihnachtsferien

In der Zeit vom 20.12.2024 bis einschließlich 09.01.2025 ist die 
Sporthalle der Schule in Lutzerath geschlossen.
Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Ulmen, 04.12.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

Sachbereich 1.1.5
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BÜRGERPORTAL
WWW.COCHEM-ZELL-ONLINE.DE

Service rund um die Uhr

Die öffentlichen Verwaltungen des Land-
kreises Cochem-Zell und der vier Verbands-
gemeinden Kaisersesch, Cochem, Zell und 
Ulmen haben für die Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen rund um die Uhr geöff-
net. Mit dem Bürgerportal Cochem-Zell kön-

nen Sie ausgewählte Verwaltungsdienstleistungen mit wenigen 
Mausklicks online unter

www.cochem-zell-online.de
erledigen.
Hier werden Sie regelmäßig über neue Serviceangebote des Bür-
gerportals Cochem-Zell informiert.
Das Besondere: Sie, als Nutzer des Portals, müssen zukünftig nicht 
mehr wissen, ob für die Bearbeitung eines Antrags die Kreisver-
waltung oder die Verwaltung der jeweiligen Verbandsgemeinde 
zuständig sind, im Bürgerportal stehen die entsprechenden Dienst-
leistungen verwaltungsübergreifend zur Verfügung. Dieser Ansatz 
steigert den Nutzen für alle Anwender. Sie können Anträge einfach 
und digital stellen, die Verwaltung bearbeitet die Anliegen schnell 
und unter Beachtung des Datenschutzes. Das Angebot des Bürger-
portals wird durch die weiteren Komponenten Nutzerkonto sowie 
ePayment abgerundet.
Nutzen Sie das Bürgerportal und teilen Sie uns Ihre Erfahrungen 
und Anregungen per E-Mail egov@ulmen.de mit.

Herausgeber:	 LINUS WITTICH Medien KG
Druck:	 Druckhaus WITTICH KG
Verlag:	 LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift:	� 54343 Föhren, Europa-Allee 2 	

(Industriepark Region Trier, IRT)
Verantwortlich:
amtlicher Teil:	 Alfred Steimers, Bürgermeister
	 56766 Ulmen, Marktplatz 1
übriger Teil:	 Martina Drolshagen, Verlagsleiterin
Anzeigen:	 Joachim Wittich, Produktionsleiter

Erscheinungsweise:	 wöchentlich
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Stellenangebote  
beim GesundLand Vulkaneifel

Mit Herz und Leidenschaft  
für die Vulkaneifel

Das GesundLand Vulkaneifel ist die Region in der Eifel, die für beson-
dere Naturerlebnisse und Gesundheit steht. 
Als regionale Tourismusorganisation übernehmen wir die vielfältigen 
Aufgaben eines Touristischen Service Centers (TSC) für die Region rund 
um Daun, Ulmen, Manderscheid und Bad Bertrich.

Wir suchen neue Teamplayer (m/w/d) für folgende Bereiche:
•	 Vertrieb/Gäste- und Buchungsservice am Standort Daun
•	 Gästeberatung in der Tourist Information Manderscheid
•	 Gästeberatung in der Tourist Information Bad Bertrich

Alle vollständigen Stellenausschreibungen unter:
www.gesundland-vulkaneifel.de/jobs

Mitteilungen aus dem
GESUNDLAND VULKANEIFEL

Clara-Viebig-Pavillon

Lesungen
Freitags 15.00 - 16.00 Uhr
Autobiographisches, Unbekanntes, 
Novellen alles rund um Clara Viebig
Lassen Sie sich überraschen!
Lesung mit anschließendem 
Gedankenaustausch
Clara-Viebig-Pavillon, 56864 Bad Bertrich, Kurfürs-
tenstr. 21

Wir bitten um Voranmeldung bis freitags 13 Uhr bei der Touristin-
formation Bad Bertrich (Tel.: 02674 / 932222).

Gesundheitswanderung um Bad Bertrich
Lass dich von Gesundheitswanderführer Dr. André Uzulis von den Vor-
zügen des Gesundheitswanderns begeistern! Diese behutsame Wan-
derung mit leichten gymnastischen Übungen eignet sich für alle, die 
Freude an sanfter Bewegung in der Natur haben oder diese entdecken 
wollen. Spüre, wie Koordination, Kraft und Ausdauer gestärkt werden 
und genieße den leichten Gesundheitssport in der einzigartigen Vulk-
anlandschaft rund um Bad Bertrich.
Termin: 8. Dezember, 22. Dezember
Uhrzeit: 09.30 Uhr
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Preis: 7 EUR pro Person (6 EUR p.P. mit Gästekarte), max. 20 Teilnehmer
Ticket & Treff: GesundLand Tourist Information Bad Bertrich, Kurfürs-
tenstraße 32 sowie unter bad-bertrich@gesundland-vulkaneifel.de 
oder +49 2674 932 222
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Projekt des Monats Dezember 2024 –  
Fitnesspark Schalkenmehren

Im Rahmen unserer 1. Exkursion in der LEADER-Region Vulkaneifel 
durften wir verschiedene Vorhaben in Schalkenmehren besichtigen. 
Unter den Teilnehmenden sorgte das Projekt Fitnesspark für beson-
dere Begeisterung, so dass wir es Ihnen als Projekt des Monats noch-
mal näher vorstellen und auch Ihre Begeisterung wecken möchten.
Bewegung und Gesundheit sind heutzutage sehr wichtige Themen 
für viele Menschen. Sowohl gesundheitliche als auch soziale Aspekt 
spielen dabei eine zentrale Rolle. Mit dem Projekt „Bau eines Outdoor-
Fitnessparks auf dem alten Sportplatz in Schalkenmehren“ will man 
genau diese Bereiche fördern. Das Ziel des Projektträgers SC Blau-Weiß 
Schalkenmehren 1958 e.V. ist es, einen öffentlichen Platz zur sanften 
Bewegung zur Verfügung zu stellen und Angebote für ganzheitliches 
Körpertraining zu schaffen. Außerdem soll dieser Platz als Begeg-
nungsort für die Bevölkerung dienen. Angrenzend an das Angebot 
steht zusätzlich ein Bouleplatz zur Verfügung, welcher ebenso kosten-
frei genutzt werden kann. Dabei kombiniert das Vorhaben die beiden 
Themenfelder Gesundheit und soziales Miteinander und fördert die 
Lebensqualität in Schalkenmehren.
Demnach berührt das Vorhaben die LILE und trägt zum Handlungsfeld 
A: Aktive Dörfer und Gemeinden bei. Zur Umsetzung wurden verschie-
dene Outdoor-Fitnessgeräte angeschafft, die von der LAG Vulkaneifel 
im Rahmen des Regionalbudgets mit einer Gesamtzuwendung von 
9.827,50 € gefördert wurden.
Haben auch Sie eine Projektidee, die das aktive Angebot in der LEA-
DER-Region Vulkaneifel fördern könnte? Unsere Regionalmanagerin 
Ronja Schäfer (ronja.schaefer@entra.de) ist gerne für Sie da und unter-
stützt Sie bei Fragen. Mehr über LEADER und spannende Möglichkei-
ten finden Sie auf unserer Website: www.leader-vulkaneifel.de.

Fotos: SC Blau-Weiß Schalkenmehren 1958 e.V.

AUS DEN GemeindenGemeinden

ALFLEN

Bürozeiten des Ortsbürgermeisters
montags von 18:00 bis 19:30 Uhr
im Gemeindebüro in der Mehrzweckhalle (Schulstr. 14)
Tel.: 02678 - 365, Fax: 02678 - 9539839, Mobil: 0171 - 6836361
Email: ortsgemeinde@alflen.de
Außerhalb der Bürozeiten können sie gerne Termine nach telefoni-
scher Vereinbarung machen.

Neujahrskonzert mit Saxomania
05.01.2025 - 17.00 Uhr

Am 05.01.2025 um 17 Uhr lädt das Ensemble „Saxomania“ in den Kur-
saal Bad Bertrich ein. Freuen Sie sich auf mitreißende Soundtracks von 
den „Blues Brothers“ bis Henry Mancini sowie swingende Klänge einer 
ganzen Generation. Ein unvergesslicher Abend voller Filmmusik erwar-
tet Sie!
Tickets: 23 EUR
Einlass: 16.00 Uhr
Ort: Kursaal Bad Bertrich
Tickets unter www.kulturraum-badbertrich.de sowie an allen Vor-
verkaufsstellen von Ticket Regional und in den Tourist Informationen 
in Daun, Manderscheid und Bad Bertrich.

*

05.01.2025  17.00 Uhr  Kursaal Bad Bertrich

SAXOMANIA 
NEUJAHRSKONZERT

Ticketpreis VVK 23,00 EUR
Tickets erhältlich unter www.kulturraum-badbertrich.de

sowie bei der GesundLand Tourist Information Bad Bertrich & 
allen VVK-Stellen von Ticket Regional

©
 S

ax
om

an
ia

www.kulturraum-badbertrich.de  kulturraum@gesundland-vulkaneifel.de  02674 932 222

powered by

Sparkasse Mittelmosel
Eifel Mosel Hunsrück

 

 
 
 

     

Einzige Glaubersalztherme Deutschlands - 32°C naturwarm 

 Öffnungszeiten über die Feiertage: 
    

 Dienstag,  24.12.2024  Heilig Abend    - geschlossen - 
Mittwoch,  25.12.2024  1. Weihnachtstag    - geschlossen - 
Donnerstag, 26.12.2024  2. Weihnachtstag 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Freitag,  27.12.2024   9.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Samstag,  28.12.2024    9.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Sonntag,  29.12.2024   9.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Montag,    30.12.2024   9.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Dienstag,  31.12.2024  Silvester  9.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
Mittwoch,  01.01.2025  Neujahr  9.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
Kassenschluss und letzter Einlass ist 1 Stunde vor Betriebsschluss. 

Bade-Ende ist 20 Minuten vor Betriebsschluss. 
Die Vulkaneifel Therme ist wegen der jährlichen Wartungsarbeiten in der Zeit von  

Montag, 23. Juni  einschließlich Sonntag, 06. Juli 2025 geschlossen. Wir bitten um Beachtung!     

Gut informiert durch Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Ein dickes Dankeschön  
von uns an Euch!

Liebe ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, liebe Mitglieder der Orts-
vereine, des ehemaligen und des aktuellen Gemeinderats, Ortsbeirats 
und der Ausschüsse, unsere Gemeindearbeiter und alle, die sich für 
unsere Gemeinde und beide Ortsteile engagieren – heute möchten wir 
einfach mal ganz laut Danke sagen!
Ohne Euch würde in unserer Gemeinde vieles stillstehen – und das will 
ja wirklich keiner. 
Sei es im Ehrenamt, bei der Organisation von Festen und Projekten 
oder bei den vielen Aufgaben und Arbeiten, die anfallen: Euer Einsatz 
macht unser Leben hier nicht nur funktional, sondern vor allem herz-
lich und lebenswert.
Wir wissen, dass es nicht immer leicht ist. Wer für die Gemeinde tätig 
ist – egal in welcher Funktion – steht manchmal im Fokus der Öffent-
lichkeit und muss auch mit Kritik umgehen. Aber mal ehrlich: Das ist in 
anderen Orten genauso, oder? 
Lasst Euch davon nicht entmutigen! Eure Arbeit ist unglaublich wert-
voll, wird von vielen gesehen und geschätzt – auch wenn es nicht 
immer jeder direkt zeigt.
Bleibt so engagiert, wie Ihr seid, und lasst Euch weder die Freude 
noch die Motivation nehmen! Unsere Gemeinde braucht Menschen 
wie Euch, die mit Herz, Humor und Tatendrang anpacken und unsere 
Gemeinschaft stärken.
Dafür ein imaginäres Schulterklopfen von uns an Euch alle!
Wir wünschen Euch, Euren Familien und allen Einwohnerinnen 
und Einwohnern aus beiden Ortsteilen eine wunderschöne Weih-
nachtszeit und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und alles Gute.

Mit besten Grüßen, Christian Arnold,Ortsbürgermeister
Holger Burgard, Ortsvorsteher

Ortsvorsteher von Kennfus:
Der Ortsvorsteher Holger Burgard ist unter der Telefonnummer mobil 
0170-9984080 sowie per E-Mail unter assedo.burgard@gmail.com zu 
erreichen.

Vertretung des Ortsvorstehers
In der Zeit vom 21.12.- 23.12.2024 werde ich durch den stellvertreten-
den Ortsvorsteher Herrn Dr. Martin Pöhnlein vertreten.

Holger Burgard, Ortsvorsteher

BEUREN

Erreichbarkeit der Ortsbürgermeisterin
Termine nach telefonischer Vereinbarung.
Tel.: 0160-96737286, E-Mail: sandra.hendges.steffens@gmail.com

A l f l e r   K a f f e e   K l a t s c h

M i t t w o c h, 08.01.2025
ab 14:30 Uhr
im D o r f g e m e i n s c h a f t s r a u m

gerne sind alle Mitbürger und Mitbürgerinnen 
ab 70 Jahren eingeladen.
Anmeldung bei  
Anne, Tel.  0 1 6 0 - 7 9 4 1 1 3 1
Kuchenspenden werden gerne entgegengenommen.

AUDERATH

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Die nächste Bürgersprechstunde findet am 8. Januar 2025 statt.
Außerhalb der Sprechzeiten ist der Kontakt über Telefon 227800 oder 
0156/78567451 oder per E-Mail an ortsbuergermeister@auderath.de 
möglich.

BAD BERTRICH

Bürgermeistersprechstunde
Die Bürgermeistersprechstunde findet immer donnerstags von 17:00 
Uhr bis 18:30 Uhr im Gemeindebüro statt.
Gesprächstermine können individuell vereinbart werden.
Ich bin erreichbar unter 0171-6923195.

Christian Arnold, Ortsbürgermeister

Sternsinger Kennfus 2025
Herzliche Einladung an alle Kinder in Kennfus an der Sternsingeraktion 
am 5.1.2025 in Kennfus teilzunehmen. Wir treffen uns um 9 Uhr in der 
Kirche in Kennfus und gehen dann in Gruppen durch Kennfus, um den 
Segen in die Häuser zu bringen. Die Spenden werden für die Projekte 
Frau Dr. Hofer Hilfe für Bolivien gesammelt und weitergeleitet. Wir 
freuen uns, wenn viele Kinder teilnehmen. Bei Fragen könnt Ihr Euch 
an mich wenden. Resi Johann 02674/910023

 

 
 

 
                                                                                        
 
 

                                      
 
                    
Haus- und Straßensammlung des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 2024 
 
 
Die Reservistenkameradschaft Kennfus bedankt sich recht 
herzlich für die Spenden, insbesondere für die honorige 
Einzelspende, zu Gunsten des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. 
Es konnte ein Betrag von  überreicht werden. 
Nochmals Besten Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 
 
RK-Kennfus, 30.11.2024 

 Reservistenkameradschaft   Kennfus  
 
 

       

 

Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V.       
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Glasfaserausbau ab März 2025 in Büchel
Eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung ist heute wichtiger 
denn je! Durch die stetig wachsende Digitalisierung im gesamten pri-
vaten Bereich, die verstärkte Arbeit aus dem Homeoffice sowie durch 
Homeschooling/E-Learning entscheiden eine gigabitfähige Breit-
bandanbindung und die dazugehörigen Dienste die digitale Teilhabe 
der Bürgerinnen und Bürger - ganz besonders im ländlichen Bereich.
Glasfaser ist dabei die gigabitfähige Schlüsseltechnologie, um die 
digitalen Anforderungen der Zukunft abzudecken. Daher freue ich 
mich ganz besonders, Ihnen mitteilen zu können, dass Büchel in 
den kommenden Monaten großflächig mit zukunftssicherer Glas-
faser-Infrastruktur ausgebaut wird!
Als Partner für den Ausbau setzen wir dabei auf die GlasfaserPlus 
GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und 
des IFM Global Infrastructure Fund, das sich auf den Glasfaser-Ausbau 
in ländlichen Gebieten spezialisiert hat.
Das Unternehmen plant ab Anfang März 2025 in Teilen von Büchel 
mit dem ersten Abschnitt des Glasfaserausbaus zu beginnen.
Informieren Sie sich jetzt über Ihre Buchungs-
möglichkeiten unter www.glasfaserplus.de/
privatkunden/ oder scannen Sie einfach den fol-
genden QR-Code:
Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Immobilie mit 
dem zukunftsfähigen Glasfaser-Netz zu erschließen 
und erzielen Sie mit dem kostenlosen Anschluss eine nachhaltige 
Wertsteigerung!
Gut zu wissen: Selbstverständlich haben auch Mieterinnen und Mie-
ter die Möglichkeit einen Glasfaser-Tarif zu buchen, die GlasfaserPlus 
wird den/die Eigentümer/in dann automatisch um eine entsprechende 
Genehmigung bitten.
Weitere Information rund um den Glasfaser-Ausbau erhalten Sie unter 
www.glasfaserplus.de/faq.

Tino Pfitzner
Ortsbürgermeister Büchel

FILZ

Erreichbarkeit der Ortsbürgermeisterin
Telefon: 02677 565, Handy: 0151 26219577
E-Mail: og-filz@ulmen.de

Liebe Filzer Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und auf diesem Wege möchte 
ich allen, die sich für das Wohl der Gemeinde und der Gemeinschaft 
eingesetzt haben danken.
Ihr alle habt viel für unseren Ort getan, sei es das Organisationsteam der 
Bürgergemeinschaft und die freiwilligen Helfer, welche jedes Jahr die 
Vatertagskirmes und das Hüttenfest ausrichten und damit in den ver-
gangenen Jahren maßgeblich zu einem guten Gelingen der Veranstal-
tungen beitrugen.. Aber auch das regelmäßige Öffnen des Backes für 
einen harmonischen Ausklang des Tages in geselliger Runde möchte 
ich hier nennen sowie die Bürger, die oft ihre Arbeit für die Gemeinde 
im Hintergrund verrichten. Das alles ist nicht selbstverständlich und ich 
würde mich freuen, wenn wir dies gemeinsam im Neuen Jahr fortfüh-
ren. Nur zusammen halten wir das Dorfleben aufrecht.
Ich wünsche allen Filzer Bürgerinnen und Bürgern frohe Weihnachten 
und einen guten, vor allem gesunden Start ins neue Jahr.
Bleibt gesund!

Elfriede Schäfer, Ortsbürgermeisterin

GEVENICH

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Die Bürgersprechstunde findet alle 14 Tage in jeder geraden Kalender-
woche immer montags von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Erdgeschoss des 
Bürgerhauses (Auf der Gasse 1) statt.

Michael Mönch
Ortsbürgermeister

Erreichbarkeit außerhalb der Sprechzeiten:
per E-Mail: OG-Gevenich@Ulmen.de oder telefonisch: 02678/9532387, 
0160/96848889

Aufruf der Ortsgemeinde Beuren: 
Gemeinsam unsere Geschichte bewahren!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unsere Gemeinde plant eine Chronik zu erstellen, um die Geschichte 
unseres Ortes lebendig zu halten und für kommende Generationen 
festzuhalten. 
Doch um dieses Herzensprojekt zu verwirklichen, brauchen wir 
Eure Unterstützung!
Habt Ihr noch alte Fotos, Dokumente oder Geschichten, die mit der 
Vergangenheit von Beuren verbunden sind? Erinnerungen, die Ihr 
teilen möchtet, oder besondere Erlebnisse, die unsere Gemeinde 
geprägt haben? 
Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Ihr diese mit uns teilt! Eure 
Beiträge – seien es Bilder, alte Zeitungsausschnitte oder persönli-
che Anekdoten – machen unsere Chronik erst richtig lebendig.
(Originaldokumente möchten wir mit eurem Einverständnis nur 
kopieren und euch die Originale umgehend zurückgeben.
Auch wer seine Geschichten lieber in einem persönlichen Gespräch 
erzählen möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu melden. Wir pla-
nen Interviews, um Eure Erinnerungen in die Chronik einfließen zu 
lassen.
Lars Hackenberg, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat die 
Chronik zu schreiben, freut sich über jeden Beitrag. Wer etwas zur 
Verfügung stellen möchte, kann sich gerne direkt bei Lars in der 
Hofstraße 23 oder bei mir in der Hofstraße 13 melden
Gemeinsam können wir ein einzigartiges Werk schaffen.
Lasst uns zusammen die Vergangenheit von Beuren festhalten und 
bewahren!

Herzliche Grüße
Sandra Hendges-Steffens

Ortsbürgermeisterin

Bürgerhausmanagement  
für die Ortsgemeinde Beuren

Die Ortsgemeinde Beuren sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
ein oder zwei Personen auf geringfügiger Basis für ein Bürgerhaus-
management. Zu den Aufgaben gehören neben der Instandhaltung 
und Vermietung des Bürgerhauses, Nachkontrollen, Bestellungen 
von Materialien und gelegentliche Reinigungen.
Wer Interesse an dieser Tätigkeit hat, meldet sich bitte bis zum 
15.01.2025 bei der Ortsbürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens

Der Umwelt zuliebe bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger ihre eige-
nen Becher oder Tassen für die jeweiligen Getränke mitzubringen.

Nr. 20 Familie Diewald Im Talblick 4

Nr. 21 Familie Schneiders Hofstraße 3

Nr. 22 Familie Schmidt Unterdorfstraße 39

Nr. 23 Familie Thönnes Am Römergraben 6

Nr. 24 Familie  Diederichs "Kreuzstraß"

Witchtel zu Hause mit Geschichte, kleiner Umtrunk und Gebäck 

Kleiner Umtrunk und Bauerntopf mit Brötchen

"Winterwald und Entspannung" mit Umtrunk und Gebäck 

Kleiner Umtrunk 

Umtrunk nach der Krippenfeier ab ca. 15 Uhr 

BÜCHEL

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Dienstags von 18:00 bis 19:00 Uhr
Gemeindebüro im Betriebsgebäude, Auf der Kunn 1
Tel. 02678 - 953 8670, Fax 02678 - 953 8671
Mobil: 0170/8145546, E-Mail. buergermeister@buechel.de
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§ 4
Übertragung von Aufgaben

des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister
Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Ange-
legenheiten übertragen:
1. Verfügung über Gemeindevermögen sowie die Hingabe von Dar-

lehen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 1.500,00 € im 
Einzelfall,

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 2.500,00 € je Auftrag,

3. Aufnahme von Krediten gemäß der genehmigten Haushaltssat-
zung,

4. Stundung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 
1.000,00 € im Einzelfall und Niederschlagung gemeindlicher For-
derungen,

5. Qualifizierung einer Straßenbaumaßnahme als Erschließungs- 
oder Ausbaumaßnahme,

6. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 36 BauGB 
und in den Fällen des § 34 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben 
die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
nicht berührt werden,

7. Vergabe von Standplätzen auf Messen, Volksfesten und ähnlichen 
Veranstaltungen im Sinne des § 14 Abs. 2 GemO,

8. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechts-
mitteln zur Fristwahrung,

9. die gemeindliche Vertretung der Mitgliedschaftsrechte in der 
Jagdgenossenschaftsversammlung.

Die sonstigen besonderen gesetzlichen Zuständigkeitsbestimmungen 
bleiben unberührt.

§ 5
Beigeordnete

Die Gemeinde hat einen Beigeordneten.
§ 6

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen 
persönlichen Aufwendungen erhalten die Gemeinderatsmitglieder für 
die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates eine Entschädigung 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4.
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in 
Höhe von 10,00 €.
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkosten 
für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort erstattet.
(4) Die Vorsitzenden der im Gemeinderat gebildeten Fraktionen erhal-
ten keine zusätzliche monatliche Entschädigung.

§ 7
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters

(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO.
(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung 
der Lohnsteuer nach einem Pauschalsteuersatz möglich ist, wird die 
pauschale Lohnsteuer von der Gemeindegetragen. Die pauschale 
Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf die 
Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.

§ 8
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des 
Ortsbürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Auf-
wandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 Abs. 1 Satz 1 
KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die 
Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung 
ein Dreißigstel des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zuste-
henden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die Vertretung insgesamt 
während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, so beträgt die 
Aufwandsentschädigung insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach 
Satz 2.

§ 9
In-Kraft-Treten

(1) Die Hauptsatzung am 01.12.2024 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 01. Januar 2015 in der z.Zt. 
gültigen Fassung außer Kraft.

56825 Gillenbeuren, den 16.12.2024
Ortsgemeinde Gillenbeuren

gez. Andreas Rustige, Ortsbürgermeister
Hinweis:
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der 
GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, 
wenn

Änderung der Sprechzeiten  
über die Feiertage

Die nächste Bürgersprechstunde findet erst wieder am Montag, den 
06.01.2025 von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Erdgeschoss des Bürger-
hauses (Auf der Gasse 1) statt.

Michael Mönch, Ortsbürgermeister

GILLENBEUREN

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Handynr.: 0172/6838543
E-Mail: OG-Gillenbeuren@ulmen.de

Bekanntmachung
Hauptsatzung der Ortsgemeinde Gillenbeuren  

vom 28.11.2024
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gillenbeuren hat auf Grund der §§ 
24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesver-
ordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und 
des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kom-
munaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlos-
sen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
§ 2 Ortsbezirke
§ 3 Ausschüsse des Gemeinderates
§ 4 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Bür-

germeister Beigeordnete
§ 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates
§ 7 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
§ 8 Aufwandsentschädigung der Beigeordneten
§ 9 In-Kraft-Treten

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Gillenbeuren 
erfolgen im Mitteilungsblatt „Vulkan Echo“ der Verbandsgemeinde 
Ulmen. Darüber hinaus erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen 
im Internet unter der Adresse www.ulmen.de.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder 
Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung im 
Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen zu jedermanns Ein-
sicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden. In diesem 
Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der 
Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung durch 
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. 
Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht 
an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist 
die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen 
Einsicht genommen werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt 
Absatz 2 entsprechend.
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO 
des Gemeinderates oder eines Ausschusses werden abweichend von 
Absatz 1 durch Aushang an der Bekanntmachungstafel, die sich am 
Gemeindehaus befindet bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige 
Bekanntmachung gemäß Absatz 1 nicht mehr möglich ist.
(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonde-
rer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht ange-
wandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche 
Bekanntmachung durch Aushang an der Bekanntmachungstafel. Die 
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses 
in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der 
Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.
(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine 
andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Ortsbezirke

Es werden keine Ortsbezirke gebildet.
§ 3

Ausschüsse des Gemeinderates
Es werden keine Ausschüsse gebildet.
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der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 54.346 Euro
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 
auf

129.716 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 452.635 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 455.871 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf - 3.236 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit[1] auf -126.480 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf �  0 Euro
verzinste Kredite auf �  0 Euro
zusammen auf �  0 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festge-
setzt auf 735.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren 
zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) 
führen können, wird festgesetzt auf

0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in 
den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitions-
kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 Euro.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A auf 345 v. H.
- Grundsteuer B auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer auf 380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindege-
bietes gehalten werden
- für den ersten Hund 75,00 Euro
- für den zweiten Hund 100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund 120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund 480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund 650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrich-
tungen[2] nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt 
festgesetzt:
1. Tourismusbeitrag (vormals Fremdenverkehrsbeitrag)
5 % der Messbeträge

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 
betrug vorläufig

9.623.756,38 Euro

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 
zum 31.12.2023 beträgt

9.634.125,38 Euro

und zum 31.12.2024 9.688.471,38 Euro
§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen  

und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszah-
lungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 
der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 5.000,00 Euro 
überschritten ist.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 
0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wird in 0 Fällen zugelassen.[3]

§ 11 Deckungsvermerke
Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die 
Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im 
Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegensei-
tig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) 
innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 Gem-
HVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Nachruf
Mit Trauer nehmen wir Abschied von

Herrn Helmut Schneider
aus Gillenbeuren, der am 03.12.2024 im Alter von 81 Jahren ver-
storben ist.
Herr Schneider war vom 18.08.1994 bis 30.06.2009 Mitglied im 
Gemeinderat Gillenbeuren. Er hat sich stets in beispielhafter 
Weise und mit großem Engagement für die Interessen seiner Hei-
matgemeinde und deren Mitbürgerinnen und Mitbürger einge-
setzt.
Für seine langjährige Arbeit zum Wohle der Gemeinschaft 
gebührt ihm unser aufrichtiger Dank. Über den Tod hinaus wer-
den wir mit Respekt und Anerkennung sein Andenken in Ehren 
halten.
Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und allen, die sich mit 
ihm verbunden fühlen.

Gillenbeuren, im Dezember 2024
Verbandsgemeinde
Ulmen

Ortsgemeinde
Gillenbeuren

Alfred Steimers
Bürgermeister

Andreas Rustige
Ortsbürgermeister

KLIDING

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Tel. 02677-951394
Homepage: www.gemeinde-kliding.de
E-Mail: kliding@myquix.de

LUTZERATH

Regelmäßige Dienstzeiten
des Ortsbürgermeisters im Bürgerbüro finden immer mittwochs von 
17.30 bis 19.00 Uhr statt. Zusätzlich, für alle Berufstätigen, jeden 1. Frei-
tag im Monat von 17.00 bis 19.00 Uhr.
Rathaus „Alte Schule“, Trierer Straße 36
Tel. 02677 - 226, Fax 02677 - 910387.
Handy 0151 - 17134740, E-Mail: ortsgemeinde@lutzerath.de
In dringenden Angelegenheiten können selbstverständlich jederzeit 
Termine telefonisch vereinbart werden. Immer bürgernah und für Sie 
da!

Ihr Ortsbürgermeister, Günter Welter

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Lutzerath

für das Jahr 2024 vom 13.12.2024
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der 
derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.314.595 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.260.249 Euro
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20 *C+M+B 25
Wie in der Vergangenheit werden Spenden für die Projekte von Frau 
Dr. Hofer (Hilfe für Bolivien e.V) gesammelt. Diese arbeitet und hilft Kin-
dern und Jugendlichen in Bolivien.

Heilig Abend am Hubertussaal
Die Feuerwehr lädt alle zu einem warmen oder kalt Getränk ein.
Bei einem Lagerfeuer vor dem Hubertussaal können gute Gespräche 
und Wünsche vor den Weihnachtstagen ausgetauscht werden.
Ab 17:00 Uhr steht Glühwein und Punsch bereit.
Wir wünschen Allen ein gesundes und fröhliches Weihnachten.

ULMEN

Sprechstunden des Stadtbürgermeisters
Die Sprechstunden des Ulmener Stadtbürgermeisters Thomas Kerpen 
finden

dienstags von 9.00 bis 11.30 Uhr,
donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr,

oder nach telefonischer Vereinbarung im Gemeindebüro, In der Lay 4, 
statt.
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Sie sich telefonisch an 02676-
249, per Fax an 02676-8521 oder per E-mail an buergermeister@stadt-
ulmen.de wenden.

U L M E N E R
B A U E R N M A R K T
A u f  d e m  " A l t e n  P o s t p l a t z "
j e d e n  S a m s t a g  v o n  8  -  1 2  U h r

Obst,  Gemüse, Südfrüchte,
Eier,  Geflügel ,  Nudeln,  

Honig,  Käse,  Fleisch- und
Wurstwaren

Jede Woche frische Angebote:

Auszug aus der Niederschrift
über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung  

des Stadtrates Ulmen
Sitzungsdatum: Mittwoch, den 11.12.2024
Beginn: 18:03 Uhr
Ende: 19:39 Uhr
Ort: Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1, 

56766 Ulmen

Anwesend waren:
Stadtbürgermeister
Herr Thomas Kerpen
1. Beigeordnete(r)
Frau Heike Meurer
Beigeordnete(r)
Herr Michael Mais
BFU
Herr Manfred Dietzen
Frau Silvia Dietzen
Herr Gregor Mainzer
Herr Hubert Willems
SPD
Herr Holger Esper
Herr Günther Wagner
CDU
Frau Jennifer Bober
Herr Niels Fuhrmann ab TOP 2
Herr Stephan Keßeler
Herr Gerhard Klees
Herr Klaus Kutscheid
Herr Joachim Schaaf
Herr Michael Schug

entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfi-
nanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im 
Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung 
von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen 
innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwen-
dungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehraus-
zahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die 
Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfi-
nanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56826 Lutzerath, den 13.12.2024
Ortsgemeinde Lutzerath

gez. Welter, Ortsbürgermeister
Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erfor-
derlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzun-
gen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben 
folgenden Wortlaut: Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme verzins-
ter Investitionskredite und kreditfinanzierter Verpflichtungsermächti-
gungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 
i.V.m. 102, 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) entfällt daher. Wir 
erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur 
Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der 
Einheitskasse auf 735.000 €.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 23.12. 
bis einschließlich Donnerstag, den 09.01.2025 bei der Verbandsge-
meindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 104, öffentlich aus. Er 
kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr Thomas 
02676/409-104) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:
Montag-Donnerstag: 08:30 Uhr – 12:30 Uhr
und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag: 08:30 Uhr – 13:00 Uhr

Ulmen, den 13.12.2024
gez. Steimers, Bürgermeister

[1] Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.
[2] Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 

GemO Gebrauch macht.
[3] Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und 

für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird 
hingewiesen.

SCHMITT

Sprechstunden mit dem Ortsbürgermeister
nach Vereinbarung.
Tel.: 02677 - 1410 oder mobil 0152 - 09285601

Achtung Drückjagd in Schmitt
Am Sonntag, 29.12.2024 ab 09:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr findet in der 
Gemarkung Schmitt die diesjährige Treibjagd in dem Waldstück zwi-
schen der Schmitter Mühle, dem Hofladen Zirwes und der Kläranlage 
Schmitt sowie in dem Bereich der Schutzhütte statt.
Um eine Gefährdung bzw. die Wahrnehmung einer subjektiven 
Gefährdung auszuschließen und um einen erfolgreichen Jagdablauf 
zu unterstützen wird gebeten, die genannten Wald- und Feldbereiche 
einschließlich der Wege/Straßen nach Möglichkeit zu meiden und die 
aufgestellten Warnschilder zu beachten.
Am Erfolg der Drückjagd haben nicht nur die Jäger, sondern auch die 
Gemeinde und die Landwirtschaft ein großes Interesse.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Wilfried Linden
Ortsbürgermeister

Frank Ehlen und Guido Reuter
Jagdpächter

„Die Sternsinger kommen“
Liebe Gemeinde,

„Die Sternsinger kommen“
die Sternsinger gehen am Samstag, den 04. Januar 2025 um 10.00 Uhr 
von der Kirche aus in Schmitt durch das Dorf und bringen so den Segen 
in jedes Haus.
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TOP 3: Flurbereinigungsverfahren Ulmen-Meiserich -  
Änderung der Gemeindegrenze

Sachverhalt:
In der Gemarkung Ulmen wird derzeit ein vereinfachtes Flurbereini-
gungsverfahren Ulmen-Meiserich durchgeführt.
Gem. § 58 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz können Gemeindegrenzen 
durch den Flurbereinigungsplan geändert werden, soweit es wegen 
der Flurbereinigung erforderlich ist.
Im Flurbereinigungsverfahren Ulmen-Meiserich hat es sich als zweck-
mäßig erwiesen, die Gemeindegrenze zwischen den Gemarkungen 
Auderath und Ulmen zu regulieren. Der vom DLR Westerwald-Ostei-
fel vorgeschlagene neue Verlauf der Gemeindegrenze ist in dem als 
Anlage beigefügten Kartenauszug dargestellt.
Die Flächen, die von der Gemarkung Auderath in die Gemarkung 
Ulmen übertragen werden sollen, sind grün gefärbt und die Flächen, 
die von der Gemarkung Ulmen in die Gemarkung Auderath übertragen 
werden sollen, sind rot gefärbt.
Um welche Flächen es sich handelt, kann dem beigefügten Lageplan 
bzw. Luftbild entnommen werden.
Der Ortsbeirat Meiserich hat in seiner Sitzung am 03.12.2024 über den 
neuen Verlauf der Gemeindegrenze vorberaten und empfiehlt dem 
Stadtrat diesem zuzustimmen.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Keine unmittelbaren haushaltsrechtlichen Auswirkungen.
Beschluss:
Nach eingehender Beratung beschließt der Stadtrat Ulmen, der vorge-
schlagenen Änderung der Gemeindegrenze gem. § 58 Abs. 2 FlurbG im 
Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Ulmen-Meiserich zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 17 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

TOP 4: Flurbereinigungsverfahren Ulmen-Meiserich -  
Änderung der Gemeindegrenze zu Schönbach

Sachverhalt:
In der Gemarkung Ulmen wird derzeit ein vereinfachtes Flurbereini-
gungsverfahren Ulmen-Meiserich durchgeführt.
Gem. § 58 Abs. 2 FlurbG können Gemeindegrenzen durch den Flur-
bereinigungsplan geändert werden, soweit es wegen der Flurbereini-
gung erforderlich ist.
Im Flurbereinigungsverfahren Ulmen-Meiserich wird die Gemeinde-
grenze zwischen den Gemarkungen Schönbach (Verbandsgemeinde 
Daun) und Ulmen durch den Uessbach gebildet. Lediglich in einem 
kurzen Bereich nördlich der A48 weicht die Gemarkungsgrenze von 
der Mittellinie des Uessbachs ab.
Aus Sicht der Flurbereinigungsbehörde ist es zweckmäßig, die Gemein-
degrenze zwischen den Gemarkungen Schönbach und Ulmen zu regu-
lieren. Der vom DLR Westerwald-Osteifel vorgeschlagene neue Verlauf 
der Gemeindegrenze ist in dem als Anlage beigefügten Kartenauszug 
dargestellt.
Der Verlauf der Gemeindegrenze kann ebenfalls dem beigefügten 
Lageplan und dem beigefügten Luftbild entnommen werden.
Der Ortsbeirat Meiserich hat in seiner Sitzung am 03.12.2024 über den 
neuen Verlauf der Gemeindegrenze vorberaten und empfiehlt dem 
Stadtrat diesem zuzustimmen.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Keine unmittelbaren haushaltsrechtlichen Auswirkungen.
Beschluss:
Nach eingehender Beratung beschließt der Stadtrat Ulmen, dem vor-
geschlagenen neuen Verlauf der Gemeindegrenze gem. § 58 Abs. 2 
FlurbG im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Ulmen-Meiserich 
zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 17 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

TOP 5: Mitteilungen und Anregungen
Folgendes wurde mitgeteilt bzw. angeregt:
1. Preiserhöhungen im Jahr 2025:

• Fries Aufzüge: Aufzug Kirche, Wartungspauschale und Notruf-
pauschale

• Westenergie: Wartung der Straßenbeleuchtung
2. Im Jahr 2025 erfolgt eine Übertragung der Straßen im Eifel-Maar-

Park I und II von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Ver-
bandsgemeinde, der Projektentwicklungsgesellschaft Vulkaneifel 
Ulmen mbh (PEG), auf die Stadt Ulmen.

3. Schreiben des MdL Jens Münster (CDU) zur Auszeichnung Projekt 
des Jahres Ulmener Maarstollen.

4. Information durch Bürgermeister Steimers über ein Schreiben 
der Landrätin Beilstein zum Kreishaushalt 2025 und Erläuterung 
der finanziellen Situation des Landkreises Cochem-Zell.

Herr Frank Walter
Protokollführer
Herr Markus Schreiber
von der Verwaltung
Herr Bürgermeister Alfred Steimers
Gäste
Herr Daniel Dreis ausgeschiedenes Ratsmitglied
Herr Michael Kerpen ausgeschiedenes Ratsmitglied
Herr Alois Keßeler ausgeschiedenes Ratsmitglied
Herr Manfred Kutscheid Ortsbeirat Meiserich
Herr Reinhold Mohr ausgeschiedenes Ratsmitglied
Herr Andreas Schleicher
Herr Otto Mindermann
Herr Albert Stolz Ortsbeirat Meiserich
Frau Claudia Stolz Ortsbeirat Meiserich
Herr Frank Wallebohr ausgeschiedenes Ratsmitglied
Herr Peter Wallebohr ausgeschiedenes Ratsmitglied
Herr Rolf Weber ausgeschiedenes Ratsmitglied
Abwesend waren:
Es fehlten entschuldigt
Herr Christoph Bober ausgeschiedenes Ratsmitglied
Herr Sascha Denkel ausgeschiedenes Ratsmitglied
Herr Lukas Litzen
Frau Silke Perling
Herr Dr. Alois Pitzen
Herr Frank Saxler ausgeschiedenes Ratsmitglied
Herr Uwe Schaaf
Herr Andreas Willwer Ortsbeirat Meiserich
Gegen Form und Frist der Einladung wurden keine Bedenken erhoben.
Anträge zur Tagesordnung wurden nicht gestellt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung
2. Informationen zur 1. Teilfortschreibung des regionalen Raumord-

nungsplans Mittelrhein-Westerwald 2017
3. Flurbereinigungsverfahren Ulmen-Meiserich - Änderung der 

Gemeindegrenze
4. Flurbereinigungsverfahren Ulmen-Meiserich - Änderung der 

Gemeindegrenze zu Schönbach
5. Mitteilungen und Anregungen
Nicht öffentlicher Teil
6. Mitteilungen und Anregungen
Öffentlicher Teil
7. Ehrung und Verabschiedung ausgeschiedener Ratsmitglieder
Öffentlicher Teil
TOP 1: Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung
Es wurden keine Fragen gestellt.
TOP 2: Informationen zur 1. Teilfortschreibung des regionalen 

Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald 2017
Sachverhalt:
In seiner Sitzung am 06.06.2024 hat die Regionalvertretung der 
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald einstimmig den 
Offenlagebeschluss zur 1.Teilfortschreibung des regionalen Raum-
ordnungsplans Mittelrhein-Westerwald 2017 (RROP) zum Kapitel 3.2 
(Energiegewinnung und -versorgung) gefasst. Im Rahmen der 1.Teil-
fortschreibung wird der Textteil zu Kapitel 3.2 mit Zielen und Grund-
sätzen geändert. Des Weiteren wurden Flächen als Vorranggebiete für 
Windenergienutzung, als Vorranggebiete für Repowering, sowie als 
Vorbehaltsgebiete für Freiflächen-Photovoltaikanlagen neu ausgewie-
sen.
Die Kommunen, Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit hat-
ten gem. § 9 Abs. 2 ROG im Rahmen der Offenlage, bis zum 28. Oktober 
2024 die Möglichkeit, die Planunterlagen einzusehen und Anregungen 
und Bedenken zu diesen zu äußern.
Da in dem Planentwurf auch Flächen in der Gemarkung Ulmen aus-
gewiesen wurden (sh. beigefügte Anlage „Flächensteckbriefe“, Flächen 
Nr. 97c, 98a, 98b, 98c und 99), hat die Verbandsgemeindeverwaltung 
Ulmen in Absprache mit der Stadt Ulmen eine Stellungnahme abgege-
ben, die als Anlage beigefügt ist.
Der Stadtrat Ulmen wird hiermit über die abgegebene Stellungnahme 
informiert.
Die im Rahmen der Offenlage insgesamt abgegebenen Stellungnah-
men wird die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald nun sich-
ten und eine entsprechende Abwägung erstellen. Mit der Abwägung 
ist frühestens im Sommer 2025 zu rechnen.
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Ebenfalls anwesend waren bei der Sitzung die Mitarbeiter des Bauho-
fes, sowie Frau Bungard (Büro Stadtbürgermeister). Andreas Schleicher 
wurde nach 25-jähriger Tätigkeit im Bauhof mit seinem Kollegen Otto 
Mindermann in den Ruhestand verabschiedet. Stadtbürgermeister 
Kerpen, sowie die Beigeordneten und der Stadtrat bedankten sich bei 
den beiden für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten.

Bekanntmachung
Aufgrund des anstehenden Jahreswechsels weisen wir darauf hin, dass 
für das Wochenendhausgebiet Ulmen-Meiserich ein Abbrennverbot 
nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 der Sprengverordnung (SprengV) für pyrotechni-
sche Gegenstände der Kategorie (Klasse) 2 besteht.
Dies bedeutet, dass auch am 31. Dezember und 01. Januar eines 
Jahres keine pyrotechnischen Gegenstände der Kategorie (Klasse) 
2 (Kleinfeuerwerke) dort abgebrannt werden dürfen.
Auf den pyrotechnischen Gegenständen wird die Zulassungsbehörde, 
abgekürzt BAM und die Kategorie (Klasse) z. B. P II für Kategorie (Klasse) 
2 abgedruckt.

Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen
Ordnungsamt

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: Das sind die Sternsinger!
 Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und bitten die Menschen
um eine Spende für Kinderhilfsprojekte. Wir spenden für die Projekte von
Frau Dr. Hofer, die den Kindern in Bolivien damit hilft.

 Möchtest du auch ein Sternsinger werden?
Herzlich laden wir alle Kinder ( ab der Grundschule/ Vorschulalter)  ein,
bei der Sternsingerakti on mitzumachen.

DANn MELDe DICH BEI

Susanne Wagner
Tel: 0176-40194343

Merke Dir schonmal den Termin. Weitere Infos bekommst Du nach der
Anmeldung. Kostüme sind vorhanden.

WIR TREFfeN UNS

am: 04.01.2025

um: 09:30 Uhr

im: Pfarrsaal in Ulmen

5. Schreiben der Kreisverwaltung Cochem-Zell vom 28.11.2024: 
Genehmigung des Haushaltes 2024 der Stadt Ulmen.

6. Information durch Stadtbürgermeister Thomas Kerpen über die 
Neuanschaffung von Sirenen und Mitteilung der entsprechenden 
Standorte u.a. Vorpochten, Furth, Am Maibüsch, Bürgersaal.

Nicht öffentlicher Teil
TOP 6: Mitteilungen und Anregungen

- Informationen über Grundstücksangelegenheiten
- Informationen über Nutzung von Parkplätzen
Öffentlicher Teil
TOP 7: Ehrung und Verabschiedung ausgeschiedener  

Ratsmitglieder
Nach den Kommunalwahlen am 09.06.2024 sind Herr Christoph Bober, 
Herr Frank Wallebohr, Herr Peter Wallebohr, Herr Rolf Weber, Herr Rein-
hold Mohr, Herr Frank Saxler, Herr Sascha Denkel, Herr Daniel Dreis, 
Herr Alois Keßeler und Herr Michael Kerpen mit Ablauf der Wahlperi-
ode 2019 – 2024 aus dem Gemeinderat ausgeschieden. In der Sitzung 
erfolgte eine offizielle Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmit-
glieder und das langjährige kommunalpolitische Engagement zum 
Wohle der Stadt Ulmen wurde gewürdigt.
Die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Christoph Bober, Sascha Denkel 
und Frank Saxler fehlten entschuldigt.
Des Weiteren ehrt der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
langjährige Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die 
sich um die gemeinsame kommunale Sache verdient gemacht haben. 
Ehrungen erfolgen für mindestens 20 Jahre kommunalpolitische 
ehrenamtliche Tätigkeit. Aus diesem Grund wurde Herr Reinhold Mohr 
in der Sitzung geehrt.

Ehrungen ausgeschiedener  
Ratsmitglieder und Verabschiedung  

von Mitarbeitern des Bauhofes
In der letzten Stadtratssitzung am 11. Dezember 2024 verabschiedete 
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen zahlreiche Kommunalpolitiker.
Folgende Personen wurden verabschiedet und geehrt:
Frank Wallebohr war 9 Jahre Mitglied im Stadtrat.
Daniel Dreis ist im Jahr 2009 in den Rat gewählt worden. Er war somit 
15 Jahre Mitglied im Stadtrat.
Michael Kerpen war ebenfalls 15 Jahre Ratsmitglied der Stadt Ulmen.
Peter Wallebohr war auch 15 Jahre Mitglied des Stadtrates. Er wurde 
2009 verpflichtet.
Rolf Weber schaut auf 19 Jahre Mitgliedschaft im Rat der Stadt Ulmen 
zurück.
Reinhold Mohr war von 2004 bis 2009 und von 2014 bis 2024 Mitglied 
im Stadtrat. Außerdem war er Beigeordneter des Stadtbürgermeisters 
von 2019 bis 2024. Im Ortsbeirat von Meiserich war er ebenfalls aktiv 
von 2009 bis 2019, sogar als stellv. Ortsvorsteher von 2004 bis 2009. 
Stadtbürgermeister Kerpen überreichte ihm vom Gemeinde- und 
Städtebund Rlp. eine Urkunde für seine 20-jährige Tätigkeit. Herr Mohr 
unterstützt die Stadt noch weiterhin als Ausschussmitglied.
Alois Keßeler wurde nach 35-jähriger aktiver Tätigkeit bei der Stadt 
Ulmen verabschiedet. Er war von 1989 bis 1999 und von 2009 bis 2024 
Mitglied im Stadtrat. Die Aufgaben des (damals noch) Ortsbürgermeis-
ters hielt er von 1999 bis 2009 inne. Auch unterstütze er den Stadtbür-
germeister von 2014 bis 2019 als Beigeordneter. Er kann allgemein 
auf eine kommunalpolitische Tätigkeit von 42 Jahren (VG und Stadt 
Ulmen) zurückblicken.
Stadtbürgermeister Kerpen bedankte sich bei allen ausgeschiedenen 
Ratsmitgliedern mit Dankurkunden und Präsenten für das ehrenamtli-
che Engagement bei der Stadt Ulmen.
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URSCHMITT

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
dienstags von 19.00 bis 20.00 Uhr im Bürgerhaus Ursmadia,
Tel. 015153303261; E-Mail: info@urschmitt.de,
Homepage: www.urschmitt.de

Rückblick 2024
Liebe Urschmitterinnen und Urschmitter,

das Jahr 2024 neigt sich zu Ende und die ersten Monate meiner Zeit 
als eure Bürgermeisterin vergingen wie im Flug.
Auf der Welt toben weiterhin an vielen Orten Kriege, Berichte von 
erschütternden Naturkatastrophen erreichten uns, die Bundesre-
gierung brach auseinander und Neuwahlen stehen nun an. Zudem 
ist die wirtschaftliche Lage angespannt wie lange nicht mehr.
Aber es gab auch tolle verbindende Ereignisse wie z.B. die Fußball-
Europameisterschaft oder Olympia 2024 in Frankreich.
Dabei ist unsere kleine Gemeinde Urschmitt nur ein winziges Teil 
des großen Ganzen, dennoch war es auch wieder bei uns ein ereig-
nisreiches Jahr.
Unmittelbar nach dem Jahresbeginn starteten wir mit einer „großen 
und würdigen“ Feier in das Jahr 2024. Unser Bürgerhaus URSMA-
DIA wurde 25 Jahre alt. Das Haus an sich stellt für uns schon etwas 
Besonderes dar, so dass wir die 25-Jahr-Feier nach der offiziellen Ein-
weihung am 5. Dezember 1998 eigentlich im Dezember 2023 hätte 

stattfinden müssen, was aus Termingründen aber auf den 13. Januar 
2024 verschoben werden musste. Auch diese Feier mit der Erinne-
rung und Nachlese auf die Planung und Einweihung vor 25 Jahren 
war ebenfalls besonders.
Am 1. Märzwochenende feierten wir den Seniorentag der Ortsge-
meinde und am 1. Maiwochenende unsere traditionelle Kirmes.

Mit der Kommunalwahl am 9. Juni hat sich die Zusammensetzung 
des Gemeinderates stark verändert.
Gisela Mayer, Laura Schneiders, Hans-Jürgen Schneiders und Peter 
Jahnen haben im Vorfeld der Wahl erklärt, nun nicht mehr für den 
Gemeinderat zu kandidieren.
Der Gemeinde stehen nun vor Bürgermeisterin Ute Mindermann 
mit 1. Beigeordnetem Thomas Schenk, den Gemeinderatsmitglie-
der Hanna Schneiders, Otmar Schneiders, Rainer Hennen, Mike 
Schneiders und Philipp Schneiders.
Im August feierten wie bei gutem Wetter unser Dorffest, an dem am 
Sonntag auch ein Schleppertreffen stattfand. Viele Traktoren fan-
den den Weg nach Urschmitt.
Am 08. November fand unter großer Beteiligung von Jung und Alt, 
Groß und Klein der Martinsumzug statt.
Die Nikolausfeier am 06. Dezember in unserem Bürgerhaus wurde 
mit dem Treffen Café-65-Plus der Senioren am Nachmittag eröffnet, 
zu dem später die Kinder mit Eltern und Großeltern hinzu kamen.
Der Nikolaus hatte für Ü65 sowie U16 eine kleine Überraschung mit.

Jetzt steht Weihnachten bevor……..
In diesem Jahr wurden zwei Kinder geboren, drei Bewohner unserer 
Gemeinde sind verstorben.
Stand Dezember 2024 haben wir offiziell 206 Einwohner.
Was war sonst noch im Dorf..
Der E-Starter-Club nahm im Frühjahr wieder die Arbeit an dem bar-
rierefreien Ausbau des Gehweges entlang der Dorfstraße von der 
Oberstraße bis zur Kirche wieder auf. Das zweite Teilstück wurde 
Ende Oktober fertiggestellt, die restlichen Arbeiten werden im 
Frühjahr fertig gestellt.

Seit August gibt es aus ein First Res-
ponder Team bestehen aus Laurenz 
Schneiders, Thomas Schenk und 
Timo Steffen, welches für die drei 
Orte Urschmitt, Kliding und Beu-
ren im Einsatz ist. Bis dato waren es 
schon 13 Einsätze. First Responder 
sind Ersthelfer:innen bei medizini-
schen Notfällen. Sie werden paral-
lel zum Rettungsdienst alarmiert. 
Ziel ist es, die Zeit zwischen dem 
Notfall und dem Eintreffen der Ret-
tungskräfte zu vermindern. Denn 
im Notfall zählt jede Sekunde.
Der Spielplatz ist fertiggestellt und 

wird auch sehr gut besucht.
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Beratende Mitglieder
Frau Anita Artia �  Leiterin des Kindergarten Kliding
Protokollführer
Herr Stefan Thomas
von der Verwaltung
Herr Michael Schneiders
Frau Gabi Zimmer
Abwesend waren:
Es fehlten entschuldigt
Frau Petra Krämer �  Leiterin des Kindergarten Kliding
Gegen Form und Frist der Einladung wurden keine Bedenken erhoben.
Anträge zur Tagesordnung wurden nicht gestellt.
Tagesordnung:
Nicht öffentlicher Teil
1. Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 des Kin-

dergartenzweckverbandes Kliding gem. § 110 GemO
2. Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 des Kin-

dergartenzweckverbandes Kliding gem. § 110 GemO
3. Mitteilungen
Öffentlicher Teil
4. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und 

den Haushaltsplan 2024 und Anlagen
5. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und 

den Haushaltsplan 2025 und Anlagen
6. Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahres-

abschlusses für das Haushaltsjahr 2021 des Kindergartenzweck-
verbandes Kliding gem. § 114 GemO

7. Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahres-
abschlusses für das Haushaltsjahr 2022 des Kindergartenzweck-
verbandes Kliding gem. § 114 GemO

8. Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung von Sanie-
rungsmaßnahmen

9. Mitteilungen
Nicht öffentlicher Teil
TOP 1: Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 
des Kindergartenzweckverbandes Kliding gem. § 110 GemO
Es wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 geprüft.
TOP 2: Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 
des Kindergartenzweckverbandes Kliding gem. § 110 GemO
Es wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 geprüft.
TOP 3: Mitteilungen
Es wurden keine Fragen gestellt.
Öffentlicher Teil
TOP 4: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan 2024 und Anlagen
Sachverhalt:
Der Verbandsversammlung wurde ein Entwurf des Haushaltsplanes für 
das Haushaltsjahr 2024 bereits übersandt.
Er wurde vorab zwei Wochen zur Einsicht und der Möglichkeit Vor-
schläge einzureichen öffentlich ausgelegt.
Es wurden keine Vorschläge eingereicht.
Der Haushaltsplan sieht im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendun-
gen sowie im Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen wie 
folgt vor:
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf �  89.738 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf �  89.738 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf �  0 EUR
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf �  0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf �  47.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf �  152.400 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit �  - 104.900 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit 1) auf �  104.900 EUR
Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 104.900 € vor-
gesehen.
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 132.300 
€ festgesetzt.
1) ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung
Beschluss:
Über die eingereichten Vorschläge wurde wie folgt entschieden:
Es wurden keine Vorschläge eingereicht.
Die Verbandsversammlung beschließt den Haushaltsplan 2024 (Haus-
haltssatzung mit Haushaltsplan) und seinen Anlagen in der vorgeleg-
ten Form.
Abstimmungsergebnis:
Ja 4, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0

WAGENHAUSEN

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
nach tel. Vereinbarung
Tel.: 02677 1357
E-Mailadresse: OG-Wagenhausen@ulmen.de

WEILER

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Tel.: 02678-1064 o. 0157-71190494, Fax: 02678-952955
E-Mail: ottoschneiders@t-online.de

WOLLMERATH

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Mobil: 0170 / 8985727
Email: info@wollmerath.de
Homepage: www.Wollmerath.de

ZWECKVERBÄNDE
Auszug aus der Niederschrift

über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung  
der Verbandsversammlung  

des Zweckverbandes Kindergarten Kliding
Sitzungsdatum: Donnerstag, den 12.12.2024
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 17:40 Uhr
Ort: Kindertagesstätte Kliding, 

Sommeter Weg, 56825 Kliding
Anwesend waren:
Vorsitzender
Herr Bürgermeister Alfred Steimers
Mitglieder
Frau Sandra Hendges-Steffens
Frau Ute Mindermann
Herr Gerhard Müller

Auch dieses Jahr wieder Thema „Windkraft“.
Die Planungen sind nun ausgeführt … seit Juli diesen Jahres ist 
unser Windrad in Betrieb.
Herzlichen Dank möchten wir an dieser Stelle unseren Jagdpäch-
tern Anette und Gregor Krebs aussprechen, die das Holzkreuz auf 
dem Friedhof in ihrem Betrieb in Willich aufgearbeitet haben und es 
wieder im neuen Glanz erstrahlen lassen.
Dank gebührt auch den freiwilligen Helfern die beim Ab- und Auf-
bau des Kreuzes geholfen haben.

Ein großes Dankeschön an alle frei-
willigen Helferinnen und Helfer die 
über das ganze Jahr mit angepackt 
haben, denn ohne sie wäre vieles 
nicht möglich.
Nun wünsche ich Ihnen eine 
besinnliche Weihnachtszeit, zum 
Jahresende einen guten Rutsch 
und alles erdenklich Gute für ein 
gesundes, erfolgreiches, zufriede-
nes und friedliches Jahr 2025.

Ute Mindermann
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Bürgermeister Alfred Steimers und der stellv. Vorsitzende Gerhard Mül-
ler hat gem. § 22 GemO nicht an der Beratung und Abstimmung teil-
genommen.
TOP 7: Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 des Kindergarten-
zweckverbandes Kliding gem. § 114 GemO
Sachverhalt:
Der Jahresabschluss stellt in der Ergebnisrechnung Erträge und Auf-
wendungen sowie in der Finanzrechnung Einzahlungen und Auszah-
lungen wie folgt dar:
1. in der Ergebnisrechnung
der Gesamtbetrag der Erträge auf �  70.743,69 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf �  70.743,69 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf �  0,00 EUR
2. in der Finanzrechnung
die ordentlichen Einzahlungen auf �  62.974,51 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf �  66.261,70 EUR
der Saldo der ordentlichen
Ein- und Auszahlungen auf �  - 3.287,19 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf �  0,00 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf �  0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen auf �  0,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf �  0,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf �  10.800,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit �  - 10.800,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionskrediten �  0,00 EUR
Auszahlungen für Investitionskredite (Tilgungen) �  0,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionskrediten �  0,00 EUR
Zunahme der Forderungen gegenüber
der Verbandsgemeindekasse �  0,00 EUR
Abnahme der Forderungen gegenüber
der Verbandsgemeindekasse �  14.087,19 EUR
Saldo �  - 14.087,19 EUR
Die Unterlagen wurden durch die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung geprüft. Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.
Beschluss:
Die Verbandsversammlung hat unter Vorsitz des Verbandsmitgliedes, 
Frau Ute Mindermann, das an der Ausführung des Haushaltsplanes 
nicht mitgewirkt hat, folgendes beschlossen:
1. Das Ergebnis der Prüfung der Verbandsversammlung anzuerken-

nen.
2. Dem Verbandsvorsteher und dem stellvertretenden Verbandsvor-

steher Entlastung zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 2, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 2
Bürgermeister Alfred Steimers und der stellv. Vorsitzende Gerhard Mül-
ler hat gem. § 22 GemO nicht an der Beratung und Abstimmung teil-
genommen.
TOP 8: Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung 
von Sanierungsmaßnahmen
Sachverhalt:
Im Zuge der Sanierungsplanung für das Kindergartengebäude wurde 
unter anderem eine Erneuerung der Fenster und des Sonnenschutzes 
vorgesehen.
Die Firma Kaspari aus Lutzerath war vor Ort und hat sich den Zustand 
der Fenster- und der Sonnenschutzanlage angesehen und kam zu fol-
gendem Ergebnis:
- für die Reparatur der Sonnenschutzanlage muss eine geeignete 

Firma beauftragt werden. Die Firma Kaspari ist nicht in der Lage 
die vorliegenden Schäden zu reparieren.

- 2 Antriebe sind defekt
- die Fenster können zwar vorübergehend wieder gangbar gemacht 

und im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten eingestellt wer-
den, jedoch gestalten sich Reparaturen und Ersatzteilbeschaffun-
gen aufgrund des Alters der Fenster zunehmend schwieriger.

- es ist zu überprüfen, ob in den Fenstertüren VSG-Glas verbaut ist.
Aus wirtschaftlichen Gründen und um eine uneingeschränkte Nutzung 
zu gewähr- leisten, sollte kurz- bis mittelfristig ein Austausch der Tür- 
und Fensteranlagen einschl. des Sonnenschutzes erfolgen. Im Zuge 
dessen ist eine energetische Fassadensanierung angeraten, da hier 
ebenfalls einige Punkte zu überarbeiten sind, wie z.B. Risse in der Fas-
sade, die Mäuseproblematik und eine schlechte Isolierung.
Die Heizung ist sehr störanfällig und ist auch in dieser Woche wieder 
ausgefallen. Im Zuge der Reparatur wurde festgestellt, dass auch die 
Elektro-Unterverteilung einer umfangreichen Überarbeitung bedarf.
Es ist davon auszugehen, dass die Heizungsanlage mittelfristig ausge-
tauscht werden muss. Im Hinblick ist auch eine

TOP 5: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan 2025 und Anlagen
Sachverhalt:
Der Verbandsversammlung wurde ein Entwurf des Haushaltsplanes für 
das Haushaltsjahr 2025 bereits übersandt.
Er wurde vorab zwei Wochen zur Einsicht und der Möglichkeit Vor-
schläge einzureichen öffentlich ausgelegt.
Es wurden keine Vorschläge eingereicht.
Der Haushaltsplan sieht im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendun-
gen sowie im Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen wie 
folgt vor:
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf �  113.758 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf �  113.758 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf �  0 EUR
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf �  0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf �  24.463 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf �  108.400 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit �  - 83.937 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit 1) auf �  83.937 EUR
Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 85.000 € vor-
gesehen.
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 44.968 
€ festgesetzt.
1) ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung
Beschluss:
Über die eingereichten Vorschläge wurde wie folgt entschieden:
Es wurden keine Vorschläge eingereicht.
Die Verbandsversammlung beschließt den Haushaltsplan 2025 (Haus-
haltssatzung mit Haushaltsplan) und seinen Anlagen in der vorgeleg-
ten Form.
Abstimmungsergebnis:
Ja 4, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 des Kindergarten-
zweckverbandes Kliding gem. § 114 GemO
Sachverhalt:
Der Jahresabschluss stellt in der Ergebnisrechnung Erträge und Auf-
wendungen sowie in der Finanzrechnung Einzahlungen und Auszah-
lungen wie folgt dar:
1. in der Ergebnisrechnung
der Gesamtbetrag der Erträge auf �  62.122,22 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf �  62.122,22 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf �  0,00 EUR
2. in der Finanzrechnung
die ordentlichen Einzahlungen auf �  51.216,52 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf �  58.030,72 EUR
der Saldo der ordentlichen
Ein- und Auszahlungen auf �  - 6.814,20 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf �  0,00 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf �  0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen auf �  0,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf �  0,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf �  0,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit �  0,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionskrediten �  0,00 EUR
Auszahlungen für Investitionskredite (Tilgungen) �  0,00 EUR
Saldo der Ein-und Auszahlungen
aus Investitionskrediten �  0,00 EUR
Veränderung der liquiden Mittel
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse �  
6.814,20 EUR
Die Unterlagen wurden durch die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung geprüft. Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.
Beschluss:
Die Verbandsversammlung hat unter Vorsitz des Verbandsmitgliedes, 
Frau Ute Mindermann, das an der Ausführung des Haushaltsplanes 
nicht mitgewirkt hat, folgendes beschlossen:
1. Das Ergebnis der Prüfung der Verbandsversammlung anzuerken-

nen.
2. Dem Verbandsvorsteher und dem stellvertretenden Verbandsvor-

steher Entlastung zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 2, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 2
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b) Die nicht gedeckten Betriebskosten, hierzu zählen auch 
die Personalkosten für den Hausmeister, werden auf die 
verbandsangehörigen Ortsgemeinden, nach dem tatsäch-
lichen Besuchszeitraum der Kinder auf die Wohnsitzge-
meinde umgelegt.

Als tatsächlicher Besuchszeitraum zu a) und b) wird die Dauer der 
Anmeldung, für jeden angefangenen Monat, der volle Monat zugrunde 
gelegt. Die Kinderzahl der Ortsgemeinde Lutzerath wird dabei mit 1,2 
multipliziert.
Für die Veranschlagung dieser Umlage wird die Kinderzahl zum 01.10. 
des Vorjahres herangezogen. Die Fälligkeit dieser Umlage wird auf den 
01.07. des Haushaltsjahres festgesetzt und nach Ablauf des Haushalts-
jahres abgerechnet.
Aufgrund des Vertrages über die Betriebsträgerschaft zwischen der 
Verbandsgemeinde Ulmen und dem Zweckverband Kindergarten 
Lutzerather Höhe erfolgt die Verrechnung der Personal-, Betriebs- und 
Sachkosten entsprechend dieser Vereinbarung.

§ 6 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 0 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2023 beträgt

0 Euro

und zum 31.12.2024 0 Euro
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-

gen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszah-
lungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 
5.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro (netto) sind 
in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 
0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wird in 0 Fällen zugelassen.[2]

§ 10 Leistungszahlungen[3]

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur 
Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an 
Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt (hier für Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer):
Die Leistungsorientierte Bezahlung (Konto 502220) ist in dem Grund-
gehalt (Konto 502200) mit eingerechnet. Eine gesonderte Ausweisung 
erfolgt im Stellenplan nicht, da auch bei der Hochrechnung durch die 
Abrechnungsstelle keine gesonderte Aufschlüsselung erfolgt.

§ 11 Deckungsvermerke
Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die 
Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im 
Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegensei-
tig deckungsfähig erklärt
(§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) 
innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 Gem-
HVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die 
entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teil-
finanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfä-
hig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im 
Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung 
von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen 
innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwen-
dungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehraus-
zahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die 
Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfi-
nanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckverband Kindergarten Lutzerather Höhe
Ulmen, den 13.12.2024

gez. Steimers, Verbandsvorsteher
Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erfor-
derlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzun-
gen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben 
folgenden Wortlaut: Wir erteilen gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 Landesge-
setz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) i.V.m. §§ 95 Abs. 
4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung 
zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite 
auf 463.100 €. Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinan-

Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Im Haushalt des Zweckverbandes sind Mittel für Sanierungsmaßnah-
men in Höhe von 100.000 € für das Jahr 2025 vorgesehen.
Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung stimmt der Durchführung der Sanierungs-
maßnahmen grundsätzlich zu.
Die Verbandsgemeindeverwaltung wird beauftragt die Planung für fol-
gende Arbeiten
auszuschreiben.
Abweichender Beschluss:
Folgende Sanierungsmaßnahmen sollen vorrangig umgesetzt werden:
1. Maßnahmen zur Beseitigung der Mäuseproblematik
- Rückbau und Neuaufbau der Fensternischen
- Freilegen und abdichten im Bereich der bodentiefen Fenster
2. Austausch der Heizung
Zur Untersuchung, welche Heizungsart für das Kita-Gebäude sinnvoll 
ist, soll zunächst ein Termin mit dem Ingenieurbüro Koller stattfinden.
3. Erneuerung Sonnenschutz
Abstimmungsergebnis:
Ja 4, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 9: Mitteilungen
Es wurden keine Mitteilungen bekannt gegeben.

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindergarten 
Lutzerather Höhe für das Jahr 2024 vom 13.12.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der 
derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 275.768 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 275.768 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 0 Euro
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 
auf

6.665 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 69.285 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 478.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf

-408.815 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit[1] auf

402.150 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf 0 Euro
verzinste Kredite auf 463.100 Euro
zusammen auf 463.100 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren 
zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) 
führen können, wird festgesetzt auf

0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die 
in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Inves-
titionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft 
sich auf

0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt 
auf 900.000 Euro.

§ 5 Umlage
Der Zweckverband erhebt eine Umlage nach § 9 der Verbandsord-
nung, über die folgendes bestimmt wird:
(1) Investitionskosten und Investitionskredite (Zins- und Tilgungs-
dienst) werden nach der Finanzkraft der Mitglieder des Zweck-
verbandes umgelegt. Als Umlagegrundlagen werden angesetzt: 
Schlüsselzuweisung A, die Zuweisung für Stationierungsstreitkräfte 
und die Steuerkraftmesszahlen.
(2) a) Die Personalkosten, die nicht durch Zuschüsse und Eltern-

beiträge gedeckt werden, werden auf die verbands-
angehörigen Ortsgemeinden, nach dem tatsächlichen 
Besuchszeitraum der Kinder, auf die Wohnsitzgemeinde 
umgelegt.
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Vermessungs- und Katasteramt  
Osteifel-Hunsrück

Die Dienststellen des Vermessungs- und Katasteramtes Osteifel-
Hunsrück in 56727 Mayen, Am Wasserturm 5a und in 55469 Simmern, 
Hüllstraße 7-9 sowie die externe Servicestelle in 53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler, Wilhelmstraße 23, sind vom 24. Dezember 2024 bis ein-
schließlich 01. Januar 2025 telefonisch nicht erreichbar. Gerne können 
Sie uns Ihr Anliegen per E-Mail an die Adresse
vermka-oeh@vermkv.rlp.de zusenden.
Am Donnerstag, den 02. Januar 2025, sind wir wieder für Sie da.

Landesamt für Steuern
Start der Mitteilungspflicht  

für elektronische Kassensysteme ab 2025
Auch Taxi- und Mietwagenbetreiber betroffen
Ab dem 1. Januar 2025 tritt für alle Unternehmen mit elektronischen 
Aufzeichnungssystemen (insbesondere Kassensysteme, Taxameter 
und Wegstreckenzähler) die Mitteilungspflicht an die Steuerverwal-
tung in Kraft. Mit dieser neuen Regelung wird ein weiterer Schritt zur 
Manipulationssicherheit und Nachvollziehbarkeit digitaler Kassenda-
ten umgesetzt. Gewerbetreibende sollten sich frühzeitig informieren, 
um alle Fristen einzuhalten und mögliche Sanktionen zu vermeiden.
Welche Systeme sind zu melden?
Betroffen sind folgende elektronische Aufzeichnungssysteme:
• Computergestützte Kassensysteme,
• Tablet- oder App-basierte Kassen,
• elektronische Registrierkassen,
• Taxameter und
• Wegstreckenzähler.
(Rechtsgrundlage: § 1 Kassensicherungsverordnung)
Was ist zu melden?
Sowohl die Anschaffung, als auch die Außerbetriebnahme eines Kas-
sensystems sind zu melden. Dies gilt auch, wenn Kassensysteme nicht 
erworben, sondern z. B. geleast oder geliehen werden.
Hierbei sind neben allgemeinen Angaben (u.a. Steuernummer, Name/
Firmenname, Adressdaten) weitere spezifische Angaben zu Betriebs-
stätten, den elektronischen Aufzeichnungssystemen sowie den zerti-
fizierten technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE) vorzunehmen. 
Einzelheiten hierzu finden Sie auf den Internetseiten des Bundesfinanz-
ministeriums (BMF), in der Ausfüllanleitung zur Mitteilungsverpflich-
tung sowie den vom BMF herausgegebenen FAQ zum Kassengesetz.
Bitte beachten Sie, dass bei jeder Meldung stets alle elektronischen 
Aufzeichnungssysteme gemeldet werden müssen (Brutto-Methode). 
Änderungen, wie die Anschaffung eines neuen Systems oder die 
Außerbetriebnahme, erfordern stets eine Aktualisierung der gesamten 
abgegebenen Mitteilung.
Wie erfolgt die Mitteilung?
Die Meldung erfolgt elektronisch über das Steuerportal „Mein ELSTER“: 
https://www.elster.de oder mithilfe einer gängigen Steuer-Software. 
Für die Mitteilung über „Mein ELSTER“ steht dort ab dem 1. Januar 
2025 ein spezielles Formular mit dem Titel „Mitteilungsverfahren nach 
§ 146a AO“ zur Verfügung.
Wann ist zu melden?
Kassensysteme, die vor dem 1. Juli 2025 angeschafft werden, müssen 
spätestens bis zum 31. Juli 2025 gemeldet werden. Für Kassensysteme, 
die ab dem 1. Juli 2025 neu angeschafft oder außer Betrieb genom-
men werden, gilt eine Meldefrist von einem Monat ab dem Datum des 
jeweiligen Ereignisses.
Für EU-Taxameter und Wegstreckenzähler bestehen gesonderte Rege-
lungen. Diese können dem Schreiben des BMF „Beginn der Mitteilungs-
verpflichtung nach § 146a Absatz 4 Abgabenordnung“ vom 28.06.2024 
unter https://www.bundesfinanzministerium.de entnommen werden.
Was gilt bei mehreren Betriebsstätten?
Für jede Betriebsstätte ist eine separate Mitteilung erforderlich. Ände-
rungen, wie die Anschaffung eines neuen Systems oder die Außer-
betriebnahme, die nur eine Betriebsstätte betreffen, erfordern nur 
Aktualisierung der Mitteilung, die für diese Betriebsstätte abgegeben 
wurde.
Weitere Informationen
Umfangreiche Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf den 
Internetseiten des Landesamtes für Steuern: https://lfst.rlp.de/
unter der Rubrik „Service --> Unternehmerinnen & Unternehmer --> 
Elektronische Aufzeichnungssysteme“

zierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung 
nach §§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 KomZG, 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO 
entfällt daher. Wir erteilen gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 KomZG i.V.m. 
§§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung 
des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 900.000 €.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 23.12. 
bis einschließlich Donnerstag, den 09.01.2025 bei der Verbandsge-
meindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 104, öffentlich aus. Er 
kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr Thomas 
02676/409-104) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:
Montag-Donnerstag: 08:30 Uhr – 12:30 Uhr
und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag: 08:30 Uhr – 13:00 Uhr

Ulmen, den 13.12.2024
gez. Steimers, Bürgermeister

[1] Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschul-
dung.

[2] Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und 
für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird 
hingewiesen.

[3] Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 VKA des TVöD.
An die Stelle der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes sind ab 
1. Juli 2013 § 29 Abs. 5 und 7 und § 33 Abs. 1 bis 3 Landesbesoldungs-
gesetz getreten; im Übrigen gilt die genannte Landesverordnung fort.

ANDERE BEHÖRDEN
Finanzamt Simmern-Zell

Geänderte Öffnungszeiten  
zwischen Weihnachten und Neujahr 2024

Das Service-Center des Finanzamts Simmern-Zell ist am 23.12.2024 
und 30.12.2024 nur nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet.
Zur Terminvereinbarung rufen Sie bitte folgende Telefonnummer bis 
zum 19.12.2024 an:
06761 855 32734 für den Standort Simmern
06761 855 32739 für den Standort Zell
Ab dem neuen Jahr ist das Service-Center wieder wie gewohnt grund-
sätzlich montags von 08:00 bis 16:00 Uhr und donnerstags von 08:00 
bis 18:00 Uhr ohne Anmeldung geöffnet.
Weitere Informationen finden sich auf den Internetseiten des Finanz-
amts www.fa-simmern-zell.rlp.de.

Agentur für Arbeit Cochem
Arbeitsagentur geschlossen

Am Freitag, den 27. Dezember, bleibt die Geschäftsstelle der Agentur 
für Arbeit in Cochem geschlossen. Am Montag, 30. Dezember, sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den gewohnten Öffnungszeiten 
erreichbar. Das Jobcenter Cochem ist von der Schließung nicht betrof-
fen.
Telefonisch ist die Agentur wie gewohnt von 8 bis 14 Uhr über die kos-
tenfreien Hotline-Nummern erreichbar: 0800 - 4 55 55 00 (allgemein), 
0800 - 4 55 55 20 (Arbeitgeber) und 0800 - 4 55 55 30 (Familienkasse).
Die Online-Angebote stehen rund um die Uhr zur Verfügung: https://
www.arbeitsagentur.de/eservices

Polizei Cochem
Einbruch in zwei Firmen in Ulmen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 11. auf den 12.12.24 
in Ulmen, Gewerbegebiet, Am Weiher in zwei Firmen ein. Die Täter 
drangen in einen Steinmetzbetrieb ein und entwendeten hieraus 
zahlreiche Grabschmuckutensilien wie Kreuze, Leuchten die aus 
Kupfer, Messing oder Edelstahl bestanden. Zielrichtung der Täter 
dürfte wohl sein, diese Gegenstände als Altmetall bei Metallentsor-
gern in Geld umzusetzen. Der Schaden beläuft sich hier auf mehrere 
tausend Euro.
Die gleichen Täter brachen in den gegenüberliegenden Betrieb eines 
Transportunternehmens ein. 
Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten den Büroraum nach 
Geld bzw. Wertsachen. Es wurde ein hochwertiger Kaffeevollauto-
mat, ein DAB-Radio und Alkohol gestohlen. Wer hat zu fraglichen Zeit 
verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Ulmen beobachtet. 
Hinweise bitte an die Polizei Cochem (Telefon 02671-984-0) oder die 
KI Mayen.

Veröffentlichen Sie Ihre Vereinsnachrichten  
und Ankündigungen

Jetzt auf meinwittich.de anmelden!
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Bienen/ Hummeln 20,00 EUR pro Imkerei unab-
hängig von der Völkerzahl

GeflügelKleinst-/Kleinhaltungen 1 bis 
25 Tiere
Alle anderen Geflügelhaltungen
26 bis 50 Tiere
Zusätzlich ab dem 51. Tier
Hühner, Enten, Puten, Gänse, Laufvö-
gel

30 EUR pro Bestand

50 EUR pro Bestand

0,06 EUR pro Tier
0,30 EUR pro Tier

Mindestbeitrag: 20,00 EUR pro Tierhaltung

Tierhaltereigenanteil an Tierkörperbeseitigungskosten pro Tier 
2024/25
Pferd 79,00 EUR Sau/ Eber 16,00 EUR
Fohlen 21,00 EUR Mastschwein 16,00 EUR
Kuh /Bulle über 2 
Jahre

96,50 EUR Mastferkel 4,50 EUR

Rind 1 bis 2 Jahre 70,50 EUR Saugferkel  
o. Totgeburt

0,20 EUR

Rind 3 Monate bis 
1 Jahr

35,00 EUR Schaf / Ziege 8,00 EUR

Kalb bis 3 Monate 12,50 EUR Lamm (Schaf o. Ziege) 2,00 EUR
Geflügel
Pro 240l-Container 27,50 EUR Pro 1100l -Container 116,00 EUR
Pro 360l-Container 41,50 EUR

Umstellung der Kreisverwaltung Cochem-
Zell auf eine neue Finanzsoftware

Die Kreisverwaltung Cochem-Zell wird zum 01.01.2025 auf eine neue 
Finanzsoftware umgestellt.
In der Zeit vom 18.12.2024 bis 07.01.2025 finden für die Umstellung 
Einrichtungsarbeiten sowie umfangreiche Schulungen für die Mittar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung statt.
Es ist daher zu erwarten, dass es bei der Erreichbarkeit der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung in der o. g. Zeit Einschrän-
kungen geben wird. Dies betrifft im Besonderen die Kreiskasse der 
Kreisverwaltung. Ebenso kann es in diesem Zeitraum zu Verzögerun-
gen bei der Auszahlung kommen.
Die Kreisverwaltung Cochem-Zell bittet um Verständnis und Beach-
tung.

SONSTIGE MITTEILUNGEN

Die Tierseuchenkasse  
Rheinland-Pfalz informiert:

Meldungen an die Tierseuchenkasse 2025 / Beiträge 2025
Im Dezember 2024 versendet die Tierseuchenkasse (TSK) wieder 
Meldebögen an alle ihr bekannten Pferdehalter*innen, Halter*innen 
von Bienen und Hummeln und - neu – alle Geflügelhalter*innen.
Erfüllen Sie Ihre gesetzliche Pflicht und melden Sie die am 1.1.2025 
(Stichtag) in Ihrem Besitz befindlichen Pferde, Esel, Maultiere und 
Maulesel, Bienen-, Hummelvölker oder Hühner, Enten, Gänse oder 
Laufvögel mit dem Meldebogen an AgroData in Cottbus oder online 
im Internet!
Die Meldung dient der Beitragsveranlagung durch die Tierseuchen-
kasse.
Alle Pferde, Esel Maultiere, Maulesel, Bienen und Hummelvölker wie 
nun auch Hühner, Enten, Gänse oder Laufvögel unterliegen der Melde- 
und Beitragspflicht.
Haben Sie als Pferde/Einhufer- oder Geflügelhalter oder Imker keinen 
Meldebogen erhalten? Dann sind Sie trotzdem meldepflichtig und 
müssen sich mit der Tierseuchenkasse direkt in Verbindung setzen.
Wenn Sie Ihre Tiere nicht bis zum 15. Februar 2025 melden, werden, 
soweit Daten für das Vorjahr vorhanden sind, die für 2024 gemeldeten 
Tier- oder Völkerzahlen für die Beitragsberechnung übernommen. Sind 
diese nicht mehr aktuell, kann es Probleme geben. Die Tierseuchen-
kasse erbringt Leistungen nur für die Tierbesitzer, die richtige Tierzah-
len melden und ihren vollen Beitrag bezahlen.
Jede Tierhaltung muss auch bei der zuständigen Kreisverwaltung 
angezeigt werden. Das ersetzt aber nicht die Meldung zur Tierseu-
chenkasse.
In Rheinland-Pfalz ist jede(r) Pferde-/Einhufer- oder Geflügelbesitzer*in 
oder -eigentümer*in und Imker*in melde- und beitragspflichtig. Pau-
schalmeldungen von Pferdepensionsställen für alle Einsteller sind 
nicht rechtens.
Rinder müssen weiter online oder ggf. schriftlich über den Landeskon-
trollverband (LKV) ins Herkunftssicherungs- und Informationssystem 
für Tiere (HIT) gemeldet werden.
Für die Meldungen von Schafen, Ziegen und Schweinen sind die Mel-
dekarten des Landeskontrollverbandes (LKV) verschickt worden. Mit 
diesen Karten oder online werden Schweine, Schafe und Ziegen auch 
für die Tierseuchenkasse gemeldet.
Wir bitten alle beitragspflichtigen Tierhalter, ihre E-Mail-Adresse im 
Online-Portal webTSK (www.tsk-rlp.de) einzutragen, wenn noch nicht 
geschehen. Dann können Sie alle TSK-Mitteilungen nach Mail-Benach-
richtigung im Internet abrufen. Die Tierseuchenkasse spart damit viel 
Papier und Arbeit. Ihre Zugangsdaten für webTSK finden Sie auf dem 
Meldebogen.
Geflügel muss ab 2025 auch an die Tierseuchenkasse gemeldet wer-
den!
Mit Verwaltungsratsbeschluss am 11.12.2024 wurden die Beitragssätze 
der Tierseuchenkasse angepasst. Der Mindestbeitrag beträgt nun 
20,00 EUR. Die detaillierten Beitragssätze sind auf der Internetpräsens 
der Tierseuchenkasse (www.tsk-rlp.de) zu finden.
Tierhalter haben nach EU- und Landesrecht wieder rückwirkend für 
2024 eine Eigenbeteiligung an den für ihre Tierhaltung angefallenen 
Tierkörperbeseitigungskosten (TKB) zu zahlen. Diese erhöht sich leider 
wegen der Entgeltsteigerungen für die TKB durch das Entsorgungsun-
ternehmen SecAnim Südwest GmbH.
Beitragsrechnungen versendet die Tierseuchenkasse im April 2025.
Vorher bitte keine Beitragszahlungen leisten!
Die Pferdehalter möchten wir an dieser Stelle nochmals auf die Mög-
lichkeit der Beihilfe zu den Kosten für die Impfung Ihrer gemeldeten 
Pferde gegen West-Nil-Fieber und gegen das Equine Herpesvirus hin-
weisen. Sprechen Sie Ihre/n Tierarzt/Tierärztin darauf an.
Dr. Heidrun Mengel
Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz
Burgenlandstraße 7 55543 Bad Kreuznach
E-Mail: tsk@lwk-rlp.de
Internet: www.tsk-rlp.de
Telefon: 0671 793 812
Tierseuchenkassenbeiträge 2025
Pferde/ Esel 1,00 EUR pro Tier
Rinder 8,00 EUR pro Tier
Schafe über 9 Monate 1,00 EUR pro Tier
Ziegen über 9 Monate 2,80 EUR pro Tier
Schweine ab dem 31. Tier zusätzlich 60,00 EUR pro Bestand

1,80 EUR pro Zuchtsau/-eber
1,00 EUR pro Mastschwein
0,32 EUR pro Ferkel
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Kassenärztliche Vereinigung  
Rheinland-Pfalz

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
zwischen den Jahren

Patientenservice 116117  
hilft rund um die Uhr

Zwischen den Jahren sind erfahrungsgemäß viele Arztpraxen 
geschlossen. Patientinnen und Patienten, die in dieser Zeit ärzt-
liche Hilfe bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden benötigen, 
können sich an die jeweiligen Vertretungspraxen und den Patien-
tenservice 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-
Pfalz (KV RLP) wenden - an Letzteren rund um die Uhr. Die KV RLP 
bittet um Verständnis, falls es aufgrund eines erhöhten Patienten-
aufkommens im Ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) zu längeren 
Wartezeiten kommt.
Für Krankheitsfälle, die nicht lebensbedrohlich sind und bei denen 
ohne sofortige Behandlung auch keine bleibenden gesundheitlichen 
Schäden zu befürchten sind, die aber trotzdem nicht bis zur nächs-
ten regulären Sprechstunde warten können, steht der Patientenser-
vice 116117 bereit. Er bietet eine medizinische Ersteinschätzung der 
Beschwerden - entweder online unter 116117.de mithilfe des Patien-
ten-Navis oder telefonisch durch medizinisch qualifiziertes Personal.
Ersteinschätzung der Beschwerden
Die Mitarbeitenden des Patientenservices 116117 nutzen dafür SmED, 
die Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland. Diese 
Software unterstützt das medizinische Fachpersonal dabei, gezielte 
Fragen zu stellen und so die passende Versorgung für die jeweiligen 
Beschwerden zu finden. 
Auch das Patienten-Navi zur Selbstbewertung basiert auf diesem zerti-
fizierten Medizinprodukt. 
So erfahren Patientinnen und Patienten, ob und wann eine niederge-
lassene Praxis, eine Ärztliche Bereitschaftspraxis (ÄBP) oder die Not-
aufnahme eines Krankenhauses die richtige Anlaufstelle für sie ist. Die 
Mitarbeitenden des Patientenservices 116117 vermitteln, falls nötig, 
auch Hausbesuche, telefonische ärztliche Beratungen oder einen Ter-
min in einer Videosprechstunde.
Bei Lebensgefahr immer die 112 wählen
In unmittelbar lebensbedrohlichen Situationen oder wenn ohne 
unverzügliche Behandlung die Gefahr bleibender Schäden bestünde, 
ist immer der Rettungsdienst unter der Nummer 112 zu alarmieren. 
Erkennen die Mitarbeitenden des Patientenservices 116117 wäh-
rend ihrer Abfrage eine entsprechende Gefahr, nutzen sie die direkte 
Schnittstelle zum Rettungsdienst.
Erweiterte Öffnungszeiten
Die rheinland-pfälzischen ÄBP werden zwischen den Jahren ihre Öff-
nungszeiten erweitern und, falls erforderlich, das Personal aufstocken. 
Trotzdem ist besonders in der letzten Dezemberwoche, wenn viele Pra-
xen geschlossen sind, mit längeren Wartezeiten zu rechnen - sowohl in 
den ÄBP als auch bei Anrufen im Patientenservice 116117. Daher bittet 
die KV RLP schon jetzt um Verständnis und empfiehlt bei gesundheit-
lichen Problemen die Nutzung des Patienten-Navis zur Selbstbewer-
tung der Beschwerden unter 116117.de.
Bei der Suche nach Arztterminen kann auch die 116117-App dabei 
helfen, die Wartezeiten am Telefon des Patientenservices 116117 zu 
verringern. Mit der App lassen sich Termine in Facharztpraxen rund um 
die Uhr buchen. Sowohl die App als auch die Mitarbeitenden im Ter-
minservice nutzen dieselbe Termindatenbank, sodass die Chancen auf 
einen Termin für die in der App enthaltenen Fachgebiete gleich hoch 
sind.
Medikamente besorgen und Hausapotheke füllen
Bei bestimmten Anliegen können Patientinnen und Patienten selbst 
dazu beitragen, den ÄBD an den Feiertagen und zwischen den Jah-
ren zu entlasten und damit mögliche Wartezeiten zu verkürzen. Chro-
nisch Kranke, die Medikamente benötigen und wissen, dass ihre Praxis 
geschlossen ist, sollten sich rechtzeitig vor Weihnachten eine ausrei-
chende Menge an Medikamenten verschreiben lassen. Gleiches gilt 
für Patientinnen und Patienten, die bis Anfang Januar Medikamente 
benötigen.
Bei absehbarer Arbeitsunfähigkeit zwischen den Jahren sollten sich 
Patientinnen und Patienten - bei Bedarf - frühzeitig krankschreiben 
lassen.
In der Praxis bekannte Patientinnen und Patienten mit leichten Sym-
ptomen können weiterhin die telefonische Krankschreibung nutzen. 
Zudem bietet es sich an, eine gewiße Menge an rezeptfreien Medika-
menten und Verbandsmaterial daheim vorrätig zu haben. Die KV RLP 
zeigt in einem Video, womit eine gute Hausapotheke ausgestattet sein 
sollte.

evm unterstützt Karnevalsvereine

Die evm-Palettenparty geht in die neunte Runde: 
Auch in dieser Session will die Energieversorgung 
Mittelrhein (evm) die Karnevalsvereine und -grup-

pen in der Region mit dem erfolgreichen Wettbewerb unterstützen. 
Insgesamt verlost das Unternehmen elf Paletten voller Wurfmaterial, 
das bei den Karnevalszügen unters närrische Volk gebracht werden 
kann. „Der große Erfolg der evm-Palettenparty in den vergangenen 
Jahren spricht für sich. Wir möchten diesen besonderen Brauch auf-
rechterhalten und die jahrelange Arbeit der Karnevalsvereine weiter-
hin unterstützen“, erklärt evm-Sprecher Marcelo Peerenboom.
Mitmachen ist ganz einfach: Um eine der Paletten zu gewinnen, müs-
sen die Karnevalsgruppen ein Foto zum Motto „Grüne Energie, bunte 
Kostüme: Zeig uns dein jeckes Outfit auf der Palette“ einreichen. Die 
Palette muss dabei auf dem Bild zu sehen sein. Das Foto kann bis Don-
nerstag, 16. Januar 2025, unter www.evm.de/palettenparty eingereicht 
werden. Ab Montag, 20. Januar, bis Freitag, 24. Januar, 11.11 Uhr, kann 
jeder für seinen Favoriten abstimmen. Weitere Informationen finden 
Interessierte unter www.evm.de/palettenparty.

Energietipp
Stromsparen mit LED-Lampen
Herkömmliche Glühlampen sind zwar mittlerweile kaum noch zu 
finden, aber auch gegenüber Halogenlampen und Energiespar-
lampen bietet eine LED-Beleuchtung noch erhebliche Einsparpo-
tentiale. Prüfen Sie alle Leuchten im Haushalt und ersetzen Sie 
insbesondere überall dort die Leuchtmittel, wo die Lampen lange 
brennen (z.B. Wohnzimmer oder Küche). Vergessen werden sollte 
nicht, die Leuchtkörper auch in schwerer zugänglichen Lampen 
wie Deckenspots oder bei Leuchten mit vielen einzelnen Leucht-
mitteln auszutauschen.
Die Investition in langlebige LED-Lampen macht sich dabei - je nach 
Brenndauer - auch finanziell bezahlt. Wer zum Beispiel eine 60 Watt 
Glühlampe, die durchschnittlich 4 Stunden am Tag brennt, durch eine 
LED-Lampe mit 6 bis 7 Watt ersetzt, spart pro Jahr ca. 80 kWh Strom 
bzw. 26 Euro Stromkosten (Annahme Strompreis: 33 Ct/kWh). Die neue 
LED-Lampe kostet hingegen nur rund 5 € und hält mehrere Jahre. Beim 
Austausch von Energiesparlampen durch LED ist die Einsparung mit 10 
kWh bzw. 3 Euro Stromkosten zwar deutlich geringer, aber auch hier 
hat sich der Wechsel nach weniger als zwei Jahren rentiert.
Und natürlich gilt nach wie vor: Licht sollte immer nur dort bren-
nen, wo es auch benötigt wird.
Zu Fragen rund ums Stromsparen und vielen weiteren Themen beraten 
die Energieberater:innen der Verbraucherzentrale nach Terminverein-
barung.
Der Energieberater Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Andre hat am Dienstag, 
den 14.01.25, von 9.00 - 16.30 Uhr Sprechstunde in Cochem in der 
Nebenstelle der Kreisverwaltung (Gebäude der Sparkasse 4. Stock) Brü-
ckenstraße 2, Nebeneingang Ravenèstraße.
Die Beratungsgespräche sind kostenlos.
Anmeldung im Servicecenter unter: 115 (ohne Vorwahl).
Energietelefon der Verbraucherzentrale
0800 60 75 600 (kostenfrei)
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr
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Martin-von-Cochem-Gymnasium
Information zur gymnasialen Oberstufe

Schülerinnen und Schüler, die die Klassenstufe 10 einer Integrierten 
Gesamtschule oder einer Realschule plus oder eine zweijährige Berufs-
fachschule erfolgreich abgeschlossen haben, können in die gymnasi-
ale Oberstufe eintreten. Dabei können sie individuelle Schwerpunkte 
durch die Wahl der Fächer setzen.
Am Donnerstag, den 30. Januar 2025 um 19.00 Uhr findet hierzu 
eine Informationsveranstaltung im Schlossbergforum am Gymna-
sium Cochem statt. Es werden sowohl Ziele als auch Möglichkeiten der 
gymnasialen Oberstufe vorgestellt und Informationen zur Wahl der 
Fächer gegeben. Das Martin-von-Cochem-Gymnasium lädt alle inter-
essierten Schülerinnen und Schüler und auch deren Eltern zu diesem 
Abend herzlich ein.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Gymna-
siums unter www.gymnasium-cochem.de/schule/mss/ oder per E-Mail 
an mss@gymnasium-cochem.de.
Eine Anmeldung zur gymnasialen Oberstufe ist dann bis Anfang März 
zu den Schulzeiten im Sekretariat des Gymnasiums möglich.

KIRCHEN
Wallfahrtskirche Maria Martental

Gottesdienste
20.12., Freitag
14:30 Uhr Rosenkranz
15:00 Uhr Messbundmesse
21.12., Samstag
17:00 Uhr Vorabendmesse
22.12., 4. Adventssonntag
08:30 Uhr Frühmesse
11:00 Uhr Hochamt
14:00 Uhr Beichtgelegenheit bis 16:45 Uhr
17:00 Uhr Abendmesse
24.12., Dienstag, Heiligabend
10:00 Uhr - 
12:00 Uhr

Beichtgelegenheit

15.00 Uhr Kinderchristmette mit Krippenspiel
17.00 Uhr Christmette
23.00 Uhr Christmette
25.12., Mittwoch - Weihnachten, Hochfest der Geburt des Herrn, 1. 
Weihnachtstag
08:30 Uhr Festhochamt
11:00 Uhr Festhochamt
17:00 Uhr Festhochamt
26.12., Donnerstag, Zweiter Weihnachtstag, Hl. Stephanus
08:30 Uhr Hochamt
11:00 Uhr Hochamt „Kirchenchor Maria Martental - Leienkaul“ 

Ltg. Monika Meyer
17:00 Uhr Hochamt
27.12., Freitag
14:30 Uhr Rosenkranz
15:00 Uhr Messbundmesse
28.12., Samstag
17:00 Uhr Vorabendmesse „Chor 2000“, 

Ulmen Ltg. Monika Meyer
29.12., Sonntag - Fest der Heiligen Familie
08:30 Uhr Frühmesse
11:00 Uhr Hochamt
15:00 Uhr Familiengottesdienst ( Hl. Messe) 

für Eltern mit Kindern und mit Kindersegnung
17:00 Uhr Abendmesse
31.12., Dienstag - Silvester
17:00 Uhr Jahresabschlussmesse Eucharistischem Segen 

und Te Deum
01.01., Neujahr - Hochfest der Gottesmutter Maria
08:30 Uhr Frühmesse
11:00 Uhr Hochamt
17:00 Uhr Abendmesse
03.01., Herz-Jesu-Freitag
14:00 Uhr Anbetung und Beichtgelegenheit
15:00 Uhr Herz-Jesu-Amt / Messbundmesse

KINDERTAGESSTÄTTEN

Schulstraße 4 | 56826 Lutzerath | foerderverein@kita-lutzerath.de

Einladung zur Mitgliedervollversammlung  
des Fördervereins der Kita Lutzerath e.V.

am Montag, den 20.1.2025 um 18 Uhr, in der Kita Lutzerath
Liebe Mitglieder des Fördervereins,
hiermit spricht der Vorstand eine herzliche Einladung zur Mitglieder-
versammlung des Fördervereins der Kita Lutzerath e.V. aus. Tagesord-
nung:
TOP 1 Begrüßung
TOP 2 Tätigkeitsbericht 2024
TOP 3 Entgegennahme des Kassenprüfberichtes
TOP 4 Entlastung des Vorstandes
TOP 5 Verschiedenes
Der Vorstand freut sich, möglichst viele Mitglieder begrüßen zu dürfen.

Im Namen des Vorstandes
gez. Nadine Fresia

(1. Vorsitzende des Fördervereins der Kita Lutzerath e.V.

SCHULEN
Grundschule Lutzerath������������������������������������������������������������ Tel.: 02677- 422
Schulstr. 2���������������������������������������������������������������������������������Fax: 02677 - 910045
E-Mail����������������������������������������������������������������������������������gs-lutzerath@ulmen.de
Burg-Grundschule Ulmen����������������������������������������������������Tel.: 02676 - 8177
Bahnhofstr. 35-37������������������������������������������������������������������Fax: 02676 - 951784
E-Mail���������������������������������������������������������������������������������������gs-ulmen@ulmen.de
Grundschule Büchel����������������������������������������������������������������� Tel.: 02678 - 228
Schulstr. 2
E-Mail������������������������������������������������������ sekretariat@grundschule-buechel.de
Realschule Plus Vulkaneifel (Ganztagsschule)
Schulstandort Lutzerath��������������������������������������������������������� Tel. 02677 - 422
Schulstr. 2�����������������������������������������������������������������������������������Fax: 02677/910045
E-Mail����������������������������������������������������������������������������info@rsplus-vulkaneifel.de
Schulstandort Ulmen����������������������������������������������������� Tel. 02676 - 952103-0
Am Jungferweiher 2���������������������������������������������������������Fax: 02676 - 952103-9
E-Mail����������������������������������������������������������������������������info@rsplus-vulkaneifel.de

Burg-Grundschule Ulmen
Ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) an der 

Burg-Grundschule Ulmen ab dem 01.03.25
Hast du Interesse an der Arbeit an einer Schule der Zukunft mit 
einem individuellen Lern-Konzept? An der Burg-Grundschule 
Ulmen arbeiten wir jahrgangsübergreifend in drei großen Teams 
mit jeweils etwa 60 Kindern vom 1.-4. Schuljahr. Die Schüler/innen 
arbeiten hier zusammen in jeweils drei Räumen an frei wählbaren 
Plätzen.
Nach der eigenen Schullaufbahn ermöglicht das FSJ Ganztags-
schule, die Perspektive zu wechseln und die Prozesse auf der ande-
ren Seite der Schulbank mit zu gestalten, um Einblicke in die Arbeit 
des Lehrerberufs zu erhalten: Die Freiwilligen unterstützen die Leh-
rer/innen im Unterricht und bei der Aufsicht, begleiten die Kinder 
beim Mittagessen oder bei den Hausaufgaben, gestalten das Nach-
mittagsangebot und können sogar eine eigene AG anbieten.
Als Freiwillige*r erhält man ein monatliches Taschengeld, ist sozial-
versichert und nimmt an insgesamt 25 Bildungstagen teil. In diesen 
werden notwendiges Wissen und Kompetenzen für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen vermittelt und die persönliche Entwick-
lung und berufliche Orientierung gestärkt. Zudem wird das FSJ in 
der Ganztagsschule als Praxisteil bei der Erlangung der Fachhoch-
schulreife anerkannt.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann informiere und bewirb 
dich beim Kulturbüro Rheinland-Pfalz – Träger des FSJ – unter
www.fsj-ganztagsschule.de, Tel. 02621/62315-0.



Ulmen	 - 33 -	 Ausgabe 51/52/2024

Neujahr, 01.01.25
10.30 Uhr Bad Bertrich: Hochamt
17.30 Uhr Ulmen: Hochamt
17.30 Uhr Wollmerath: Hochamt
Samstag, 04.01.25
17.30 Uhr Ulmen: Vorabendmesse
17.30 Uhr Beuren: Vorabendmesse
19.00 Uhr Gevenich: Vorabendmesse mit Aussendung 

der Sternsinger
19.00 Uhr Lutzerath: Vorabendmesse
Sonntag, 05.01.25
10.30 Uhr Alflen: Hochamt mit Aussendung der Sternsinger
09.45 –
10.15 Uhr

Bad Bertrich: Beichtgelegenheit

10.30 Uhr Bad Bertrich: Hochamt
10.30 Uhr Büchel: Wort-Gottes-Feier mit Rückkehr 

der Sternsinger
15.00 Uhr Alflen: Segensfeier für Kinder
18.00 Uhr Waldfrieden: Hochamt

Spenden sammeln für Bolivien
Sternsingergottesdienste werden durch bolivianische  

Musikanten mitgestaltet

Camillo und Gerado werden zwei 
Sternsingergottesdienste in Lut-
zerath und Alflen musikalisch 
umrahmen.� Foto: Gerd Ternes

LUTZERATH/ALFLEN. Seit vielen 
Jahren sammeln die Sternsinger 
in den Gemeinden, die jetzt zur 
Pfarrei „Heilige Elisabeth zwischen 
Endert und Üß“ gehören, um 
Spenden zur Unterstützung der 
Projekte der ehemaligen Ulme-
ner Ärztin Dr. Annemarie Hofer 
in Cochabamba und Bella Vita in 
Bolivien. Sie hatte es sich nach 
ihrem Ausscheiden aus dem ärztli-
chen Dienst zur Aufgabe gemacht, 
Kindern in den weit auseinander 
liegenden Dörfern in den Anden 
zunächst ärztliche Hilfe zu leis-
ten und ihnen darüber hinaus 
zu einem guten Schulabschluss 
und im Anschluss daran zu einem 

gewünschten Berufsabschluss zu verhelfen. Um dies zu erreichen, sind 
inzwischen mehrere Häuser gebaut worden, in denen die Kinder und 
Jugendlichen wohnen und betreut werden, die Schule besuchen oder 
ihre Berufe erlernen können. Einer der am Anfang dieses Projektes 
betreuten Jungen ist inzwischen in den Augustinerorden eingetreten 
und zum Priester geweiht worden, um nur ein Beispiel zu nennen. Und 
um dies alles zu finanzieren zu können, ist Dr. Hofer natürlich auf viele 
Spendengelder angewiesen. Zum Auftakt dieser Spendensammlung 
werden in den Heiligen Messen in Lutzerath am Samstag, 4. Januar, 
um 19.00 Uhr und in Alflen am Sonntag, 5. Januar, um 10.30 Uhr mit 
Camillo und Gerado (offen ist noch, ob wie im Vorjahr auch Brandon 
dabei sein kann) bolivianische Musiker auftreten und diese Gottes-
dienste musikalisch umrahmen und etwas bolivianischen Flair hinein-
bringen. Die jungen Musiker kennen die Projekte in Bolivien sehr gut 
und wollen sich auf diese Weise bei den Gläubigen für die langjährige 
Unterstützung bedanken. Sie studieren derzeit in Deutschland und 
treten in ihrer Heimat regelmäßig mit traditioneller Musik auf. Sie und 
auch die Verantwortlichen und Mitwirkenden der Sternsingeraktion 
würden sich sehr freuen, wenn viele Gläubige die Gelegenheit nutzen 
würden, die beiden Gottesdienste in Lutzerath und Alflen zu besuchen 
und wenn auch in diesem Jahr wieder viele Spendengelder für die auf-
gezeigten Projekte von Dr. Annemarie Hofer zusammenkämen.

Wilfried Puth

Türkollekte für Heizkosten in den Kirchen
Wie Sie aus eigener Erfahrung wissen, sind die Energiekosten in den 
letzten Jahren für uns alle deutlich gestiegen. Das betrifft besonders 
schmerzlich unsere schönen aber großen Kirchen, die eben nur mit 
großem Aufwand geheizt werden können.
Die uns zustehenden Schlüsselzuweisungen vom Bistum sind die letz-
ten Jahre gleichgeblieben und die Preise wie erwähnt stark gestiegen. 
Daher hat der Verwaltungsrat sich entschlossen, Sie, die Gläubigen in 
einer Türkollekte um Unterstützung zu bitten. Um uns bei der Aufgabe 
zu helfen unsere Kirchen sinnvoll für die Gottesdienste zu temperieren.
Die Türkollekte werden wir zu den Weihnachtsgottesdiensten hal-
ten.

Für den Verwaltungsrat
P. Christoph Kübler SCJ

04.01., Samstag
17:00 Uhr Vorabendmesse
05.01., 2. Sonntag nach Weihnachten
08:30 Uhr Frühmesse
11:00 Uhr Hochamt
15:00 Uhr Andacht in den Anliegen der Kranken 

mit anschl. Einzelsegen
17:00 Uhr Abendmesse
06.01., Montag - Hochfest „Erscheinung des Herrn“
15:00 Uhr Festamt
07.01., Dienstag
14:30 Uhr Rosenkranz
15:00 Uhr Pilgermesse
10.01., Freitag
14:30 Uhr Rosenkranz
15:00 Uhr Messbundmesse
Polnische Gottesdienste:

2. Weihnachtstag, 26.12.2024
14:30 Uhr Hochamt zu Weihnachten in der Pfarrkirche in 56828 

Alflen und am Sonntag, 12.01.2025

Pfarrei Hl. Elisabeth  
zwischen Endert und Üß

Gottesdienste
Samstag, 21.12.24
19.00 Uhr Alflen: Vorabendmesse
19.00 Uhr Lutzerath: Vorabendmesse
Sonntag, 22.12.24
10.30 Uhr Bad Bertrich: Wort-Gottes-Feier
10.30 Uhr Büchel: Wort-Gottes-Feier
10.30 Uhr Beuren: Hochamt
10.30 Uhr Gevenich: Hochamt
Heiligabend, 24.12.24
14.30 Uhr Beuren: Krippenfeier
15.30 Uhr Gevenich: Kinder-Krippenspiel
15.30 Uhr Weiler: Kinder-Krippenspiel
16:15 Uhr Weiler: Einstimmung auf Weihnachten 

in der Dorfmitte
16.00 Uhr Büchel: Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel
16.00 Uhr Wollmerath: Weihnachtsgottesdienst
16.30 Uhr Auderath: Einstimmung auf Weihnachten
16.30 Uhr Lutzerath: Kinder-Krippenspiel
16.30 Uhr Kennfus: Weihnachtsgottesdienst
16.30 Uhr Urschmitt: Weihnachtsgottesdienst
17.00 Uhr Alflen: Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel
17.00 Uhr Ulmen: Weihnachtsgottesdienst
21.00 Uhr Waldfrieden: Christmette
23.45 Uhr Büchel: Musikalische Einstimmung
24.00 Uhr Büchel: Christmette
Weihnachten, 25.12.24
10.30 Uhr Bad Bertrich: Hochamt
10.30 Uhr Beuren: Hochamt
10.30 Uhr Gillenbeuren: Hochamt
18.00 Uhr Waldfrieden: Hochamt
Weihnachten, 26.12.24
09.00 Uhr Ulmen: Hochamt
10.30 Uhr Alflen: Hochamt
19.30 Uhr Büchel: Hochamt
10.30 Uhr Gevenich: Hochamt
10.30 Uhr Lutzerath: Hochamt
14.30 Uhr Alflen: Hochamt in polnischer Sprache
18.00 Uhr Waldfrieden: Hochamt
Samstag, 28.12.24
17.30 Uhr Urschmitt: Vorabendmesse
19.00 Uhr Gillenbeuren: Vorabendmesse
Sonntag, 29.12.24
09.30 Uhr Wollmerath: Hochamt
Silvester, 31.12.24
16.30 Uhr Alflen: Jahresabschlussmesse
16.30 Uhr Gevenich: Jahresabschlussmesse
18.00 Uhr Lutzerath: Jahresabschlussmesse
18.00 Uhr Büchel: Jahresabschlussmesse
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Wir schließen unsere Bücherei vom 21.12.24 bis zum 07.01.25. Am 
10.01.2025 haben wir dann die erste Ausleihe im neuen Jahr. Das ganze 
Büchereiteam bedankt sich bei allen Unterstützern und wünscht allen 
eine besinnliche Zeit und alles Gute für das kommende Jahr.

KöB Lutzerath
Weihnachtsferien

Über Weihnachten und Neujahr ist die Bücherei Lutzerath geschlossen. 
Am Sonntag, 15.12.24 ist unser letzter Öffnungstag.
Am Freitag, 10.1.25 sind wir wieder für Sie da. Falls Sie durch die Schlie-
ßung Ihre Medien zu spät zurück geben, hat das für Sie keine Nachteile. 
Die Bücherei macht Ferien, dann kann man nichts zurückgeben, also 
kann man sich auch nicht verspäten.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Feiertage und freuen uns, 
Sie im Neuen Jahr wieder in der Bücherei zu begrüßen.

Das Bücherei-Team

Pfarrbezirk Lutzerath / Driesch

Fort- und Weiterbildung für Engagierte – Programm 2025
Das neue Programm für 2025 ist da. Mit Fort- und Weiterbildungsan-
geboten für Engagierte im Bistum Trier - zur Qualifizierung, zur Beteili-
gung und zur Unterstützung.

Pfarrgemeinderat der Pfarrei Hl. Elisabeth  
Zwischen Endert und Üß

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lade ich zur 6. Sitzung des Pfarrgemeinderates der Pfar-
rei Hl. Elisabeth Zwischen Endert und Üß am 07. Januar 2025 um 
19.15 Uhr im Pfarrhaus in Alflen ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit des Rates nach 

form - und fristgerechter Einladung
2. Geistlicher Impuls
3. Annahme Sitzungsprotokoll vom 08.10.2024
4. Bestattungsdienst durch ehrenamtliche Laien im Bistum Trier / 

im Pastoralen Raum Kaisersesch
5. 50-jähriges Priesterjubiläum Pfarrer Daun im Februar 2025
6. Informationen aus dem Rat des Pastoralen Raumes
7. Informationen aus dem Verwaltungsrat, insbesondere zu 

Punkten 9 - 12 der letzten Sitzung vom 08.10.204
8. Verschiedenes

- Antrag Generalvikariat (Punkt 10, siehe Sitzung vom 08.10.2024)
- Herz-Jesu-Fest in Maria Martental am 27. Juni 2025

Mit freundlichen Grüßen
gez. Reinhard Roden

(Vorsitzender Pfarrgemeinderat)

 
KöB Gevenich 

 

Haus der Dorfgeschichte       Hauptstr. 21 
56825 Gevenich        Tel. 02678 – 9534464 
 

Geöffnet: Freitag    15:30 – 17:00 
 Sonntag    10:45 – 12:15 
e-mail: buecherei-gevenich@t-online.de 
Online-Katal.:www.bibkat.de/koeb-gevenich 

KöB Lutzerath 
 

Altes Pfarrhaus     Trierer Str. 34 
56826 Lutzerath          Tel. 02677 - 951270 
 

Geöffnet: Freitag   14:30 – 18:00 
 Sonntag   11:30 – 13:00 
e-mail: buecherei-lutzerath@t-online.de 
Online-Katalog: www.bibkat.de/lutzerath 

Bücherei St. Hubertus in Gevenich  
sagt Danke und macht Weihnachtsferien

Das Jahr neigt sich dem Ende und wir möchten uns bei allen bedan-
ken, die uns in diesem Jahr unterstützt haben. Die Verbandsgemeinde 
Ulmen, zu der wir seit Jahren guten Kontakt haben und unsere Arbeit 
wertschätzt, hat uns 2024 mit der Ausschüttung der EVM Umlage 
bedacht. Nachdem sich der Möhnenverein aufgelöst hat, beschloss der 
scheidende Vorstand, die Restbestände auf den Kindergarten Wirbel-
wind und uns aufzuteilen.

Diese besondere Verbundenheit zu den Möhnen, die uns bereits in 
der Vergangenheit finanziell geholfen haben, zeigt uns, dass unsere 
Arbeit wahrgenommen wird. Wir bedanken uns auch bei einer priva-
ten Spenderin, die nicht genannt werden möchte. Wir freuen uns sehr 
über alle, die uns immer wieder unterstützen und somit der Bücherei 
durch turbulente Zeiten helfen, in ihrer Literatur für jedes Alter attrak-
tiv zu bleiben.



Ulmen	 - 35 -	 Ausgabe 51/52/2024

Kloster Maria Engelport
Anbetungsschwestern des Königlichen Herzens Jesu, Flaumbachtal 
4, 56253 Treis-Karden, Tel.: 02672 91575-0,
www.kloster-engelport.de

Gottesdienste
in der außerordentlichen Form des Römischen Ritus
Beichtgelegenheit: 11:00 - 12:00 Uhr und 15:00 -16:30 Uhr,
montags jedoch nur nach Vereinbarung
Beichtgelegenheit an Sonn- und Feiertagen:
Jeweils 1/2 Std. vor den Messen
Sonntag, 21.12.
4. Adventssonntag
8:15 Uhr Messe
10:00 Uhr Choralhochamt
12:00 Uhr Messe
16:00 Uhr Feierliche Vesper mit sakramentalem Segen
17:30 Uhr Roratemesse, anschließend Adventsrunde 

im Klosterkeller
Dienstag, 24.12.
Vigil von Weihnachten
8:15 Uhr Heilige Messe
Keine 17:15 Uhr Abendmesse
21:30 Uhr Die Anbetungsschwestern singen Weihnachtslieder in 

der Klosterkirche
22:00 Uhr Feierliche Christmette
Mittwoch, 25.12.
Hochfest der Geburt des Herrn, Erster Weihnachtstag
8:15 Uhr Heilige Messe
10:00 Uhr Choralhochamt
12:00 Uhr Heilige Messe
17:30 Uhr Abendmesse, anschließend feierliche Vesper 

mit sakramentalem Segen
Donnerstag, 26.12.
Fest des hl. Erzmärtyrers Stephanus, Zweiter Weihnachtstag
8:15 Uhr Heilige Messe
10:00 Uhr Choralhochamt
12:00 Uhr Heilige Messe
17:30 Uhr Abendmesse, anschließend feierliche Vesper 

mit sakramentalem Segen

Sie finden das komplette Programm zum Download auf der Website: 
www.bistum-trier.de/ehrenamt oder können es unter Telefon (0651) 
7105 566 | ehrenamt@bistum-trier.de bestellen.

Krippenfeier in Karden St. Castor
Die franziskanische Gruppe „Tautropfen“ lädt alle Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene zu einer Krippenfeier am Beginn des neuen Jahres 
ein. Sie findet am Donnerstag, den 02. Januar 2025 um 19.00 Uhr an 
der Krippe in der St. Castorkirche in Karden statt. Die Teilnehmenden 
werden sich mit der Weihnachtsbotschaft auseinandersetzen, gemein-
sam Weihnachtslieder singen und Gottes Segen für das Neue Jahr 2025 
erbitten. Nach der Krippenfeier lädt die Gruppe „Tautropfen“ noch zu 
einer Begegnung ins Pfarrheim ein.
Herzliche Einladung an alle!

Herzliche Einladung  
an alle Weltgebetstagsvorbereiterinnen!

Einführungsveranstaltung für den Weltgebetstag der Frauen 2025:
Das kfd-Dekanat Mosel-Eifel-Hunsrück lädt alle Frauen, die in den ver-
schiedenen Konfessionen für die Durchführung des Weltgebetstages 
der Frauen verantwortlich sind zu einem Einführungsnachmittag ein. 
Dieser findet am Dienstag, den 21. Januar 2025 von 14.00 Uhr – 
18.00 Uhr im Pfarrheim in Ernst statt.
Das Gebetsheft wurde für 2025 von Frauen der Cookinseln gestaltet 
und steht unter dem Thema: „…wunderbar geschaffen“.
An diesem Vorbereitungsnachmittag werden die Teilnehmerinnen die 
Cookinseln kennenlernen, das Material sichten, sich mit der zentralen 
Bibelstelle des Weltgebetstages auseinandersetzen und sich mit den 
neuen Liedern vertraut machen. Außerdem gibt es Gestaltungshin-
weise für den Weltgebetstag vor Ort.
Zur Begrüßung und zur Kaffeezeit bietet das Vorbereitungsteam auch 
wieder typische Getränke und Kuchen bzw. Gebäck von den Cookin-
seln an. Der Kostenbeitrag für den Nachmittag beträgt 6,-€, die in Ernst 
kassiert werden gegen Quittung zur Vorlage bei der örtlichen kfd-
Gruppe oder Kirchengemeinde.
Anmeldung bitte an: Dietlinde Schmidt, Tel.: 02672-913680; e-mail: 
dietlinde.schmidt@t-online.de
Anmeldeschluss: 14. Januar 2025

Pilger- und Studienreise für Frauen -  
Dienstag 06. Mai bis Donnerstag 08. Mai 2025  

nach Münster
Das kfd-Dekanat Mosel-Eifel-Hunsrück lädt in Zusammenarbeit mit 
dem Reisedienst „Der Moselaner“ aus Winningen zum oben genannten 
Termin alle Frauen aus dem Kreis Cochem-Zell zu einer Pilger- und Stu-
dienreise nach Münster in Westfalen ein.
Reiseveranstalter:
Reisedienst „Der Moselaner“ Winningen in Zusammenarbeit mit dem 
kfd-Dekanat Mosel-Eifel-Hunsrück
Unsere Leistungen:
• Hin und Rückfahrt im klassifizierten Reisebus
• Alle Zwischenfahrten gemäß Programmablauf
• 2x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im Novotel City Münster
• 2x Abendessen im Hotel
• Altstadtführung Münster
• Krimiführung Münster
• Führung Burg Dinklage + Kaffee + Kuchen
• Geführter Rundgang in der Burg Hülshoff
• Kurtaxe im Hotel
Kosten:
kfd Mitglieder im Doppelzimmer 495,00 €
Interessierte im Doppelzimmer 525,00 €
kfd Mitglieder im Einzelzimmer 595,00 €
Interessierte im Einzelzimmer 625,00 €
Anmeldeschluss: Montag, 10. März 2025 bei
Resi Härig - Bergstr. 1 - 56761 Düngenheim - Tel.: 02653/3380
Email: resibruno@web.de oder
Ruth Pitsch – Auf Peschhelle 3 - 56829 Kail – Tel.: 02672/8620
Email: ruth-pitsch@t-online.de
Wenn Sie sich für diese Fahrt interessieren, erhalten Sie, nachdem 
Sie sich bei den Ansprechpartnerinnen gemeldet haben, einen 
Flyer mit der Anmeldung, dem Programmverlauf, den Zahlungs-
bedingungen und der Kontonummer.
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Ev. Kirchengemeinde  
Mosel-Hunsrück

Gottesdienste
21.12., Samstag
Blankenrath 18.00 Uhr Martin-Luther-Haus
24.12., Dienstag

15.00 Uhr Martin-Luther-Haus
25.12., Mittwoch

09.30 Uhr mit Abendmahl, 
Martin-Luther-Haus

24.12., Dienstag
Enkirch 16.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 

Saal Alte Schule Enkirch
31.12., Dienstag

18.00 Uhr Saal Alte Schule Enkirch,
25.12., Mittwoch
Hahn 11.00 Uhr mit Abendmahl, Simultankirche 

St. Antonius in Hahn
24.12., Dienstag
Irmenach 18.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 

Ev. Kirche Irmenach
26.12., Donnerstag

11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 
Ev. Kirche Irmenach

24.12., Dienstag
Raversbeuren 18.00 Uhr Krippenspiel, 

Ev. Kirche Raversbeuren
31.12., Dienstag

18.00 Uhr Silvester, Ev. Kirche Raversbeuren,
21.12., Samstag
Starkenburg 17.00 Uhr Ev. Kirche Starkenburg
24.12., Dienstag

18.00 Uhr Krippenspiel, 
Ev. Kirche Starkenburg,

26.12., Donnerstag
09.30 Uhr mit Abendmahl, 

Ev. Kirche Starkenburg
Traben-Trarbach
22.12. Sonntag, Ev. Kirche zu Traben, Kammerchor 18.00 Uhr

Texte und Lieder zum Advent
24.12., Dienstag

15.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 
Evangelische Peterskirche zu 
Traben

24.12., Dienstag
18.00 Uhr Ev. Kirche zu Trarbach

25.12., Mittwoch
11.00 Uhr Evangelische Peterskirche zu 

Traben
31.12., Dienstag

16.30 Uhr Ev. Kirche zu Trarbach
24.12., Dienstag
Wolf 16.30 Uhr Krippenspiel, Ev. Kirche Wolf
26.12., Donnerstag

11.00 Uhr Ev. Kirche Wolf
24.12., Dienstag
Würrich 17.00 Uhr Krippenspiel Ev. Kirche Würrich
31.12., Dienstag

17.30 Uhr Ev. Kirche Würrich,
24.12., Dienstag
Zell/Mosel 16.30 Uhr Krippenspiel, 

Evangelische Paulus-Kirche,
24.12., Dienstag

18.00 Uhr Vesper, Evangelische Paulus-Kirche
29.12., Sonntag

11.00 Uhr Evangelische Paulus-Kirche
31.12., Dienstag

19.00 Uhr Evangelische Paulus-Kirche

Treffen- Konzert
Blankenrath
Probe Krippenspiel Blankenrath, 23.12., Montag, 16.00 Uhr
Probe Krippenspiel Blankenrath, 24.12., Dienstag, 15.00 Uhr

Donnerstag, 27.12.
Fest des hl. Apostels und Evangelisten Johannes
8:15 Uhr Heilige Messe
16:45 Uhr Sakramentaler Segen
17:15 Uhr Choralhochamt, anschließend feierliche Vesper

Nach beiden Messen Segnung von Wein zu Ehren 
des hl. Johannes

6. Januar, Montag
Fest der Erscheinung des Herrn
8.15 Uhr Heilige Messe
16.45 Uhr Sakramentsanadacht
17.15 Uhr Choralhochamt, anschließend feierliche Vesper

Gesegneter Weihrauch mit Kreide gegen Spende zum 
Mitnehmen am Kircheneingang

Aus zwei Klöstern wurde Eines
Zusammenschluss der Karmelitinnen aus Rödelmaier und 

Waldfrieden ist vollzogen
AUDERATH. „In allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die 
anbetende, hingebende Antwort“. Dieser Gedanken des Jesuitenpaters 
Alfred Delp, der im Februar 1945 im Konzentrationslager in Berlin-Plöt-
zensee hingerichtet wurde, war das Leitwort des Zusammenschlusses 
der beiden Ordensgemeinschaften der Karmelitinnen aus Rödelmaier 
– einem Ort in der Nähe von Bad Neustadt an der Saale in der Rhön – 
und dem Karmel Waldfrieden in Auderath. Acht Karmelitinnen haben 
in den letzten Wochen nach der Aufgabe ihres Klosters nun in Auderath 
eine neue Heimat gefunden.

Der Karmel Waldfrieden bei Auderath besteht nun aus insgesamt 14 
Schwestern.
Es war, wie im Weihnachtsbrief der Schwestern zu lesen ist, ein langer 
Weg des Nachdenkens und Ringens im Gebet um die weitere Zukunft, 
den die insgesamt 14 Schwestern in den letzten beiden Jahren zurück-
gelegt haben. Viele gemeinsame Besuche und intensive Gespräche 
waren nötig, um sich näher kennenzulernen und im letzten Jahr 
schließlich in konkreten Schritten aufeinander zuzugehen und schließ-
lich den weiteren Weg gemeinsam miteinander zu gehen und den 
Zusammenschluss der beiden Gemeinschaften zu vollenden, da der 
Karmel in Rödelmaier nicht mehr länger haltbar war.
Und so fiel dann nach langen Überlegungen und vielen Gebeten, die 
Entscheidung den Karmel in Rödelmaier aufzugeben und im Karmel 
Waldfrieden eine neue Gemeinschaft zu gründen. „Wir haben uns über 
unser geistliches Leben ausgetauscht, über das, was für uns wesentlich 
ist“, so schreibt Schwester Hildegard als Oberin des Karmels und stellt 
auch fest, dass eine gemeinsame Basis gefunden wurde, auf der die 
Schwesterngemeinschaft nun weitergehen kann.
Am Christkönigssonntag Ende November wurden die acht Schwestern 
in Rödelmaier von ihrem Bischof Dr. Franz Jung aus dem Bistum Würz-
burg in einem feierlichen Pontifikalamt verabschiedet und danach 
zogen die Schwestern in den Karmel nach Auderath um und wurden 
mit einem feierlichen Gottesdienst in der voll besetzten Auderather 
Klosterkirche durch den Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann ganz 
herzlich willkommen. In seiner Begrüßungsansprache brachte Bischof 
Stephan zum Ausdruck, dass es ein Segen für den Orden der Karmeli-
tinnen, den Karmel Waldfrieden und die nähere Umgebung und der 
dort lebenden Gläubigen sei, dass sich die beiden Gemeinschaften 
nun zusammengeschlossen hätten. Und er brachte diese Entschei-
dung in Verbindung mit den Schriftworten zum 3. Adventssonntag, der 
unter dem Leitwort „Gaudete – das heißt Freut euch!“ steht. Alle jetzt 
im Karmel Waldfrieden lebenden Schwestern könnten sich nun freuen, 
dass diese neue Gemeinschaft nun so gebildet wurde und er hieß alle 
aus Rödelmaier gekommenen Schwestern im Sinne aller Anwesenden 
ganz herzlich in ihrer neuen Heimat willkommen. Nach dem Gottes-
dienst nahm er dann noch die Gelegenheit wahr, in einem kurzen Bei-
sammensein alle Schwestern dieses Karmels in einigen Gesprächen 
näher kennenzulernen.

Wilfried Puth
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Die Gottesdienste finden im Königreichssaal von Jehovas Zeugen, 
56856 Zell-Barl, Fliehburgstr. 21 statt und können auch per Video-Kon-
ferenz besucht werden. 
Jeder ist herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei und es gibt keine 
Kollekte. Informationen zur Video-Konferenz erhält man von einem 
Zeugen Jehovas oder per Mail: jz-zell@gmx.de. 
Weitere Informationen sowie ein Online-Kontaktformular findet man 
auf www.jw.org.

Zeugen Jehovas Daun
Königreichssaal Daun-Steinborn, Am Brünnchen 14

Gottesdienste
Sonntag, 22. Dezember 2024
10:00 Uhr Öffentlicher Vortrag, Thema: Was gibt meinen Leben 

Sinn?
10:40 Uhr Wachtturmstudium
Donnerstag, 26. Dezember 2024
19:00 Uhr Schätze aus Gottes Wort
19:30 Uhr Uns im Dienst verbessern
19:45 Uhr Unser Leben als Christ
20:10 Uhr Versammlungsbibelstudium „Legt gründlich Zeugnis 

ab für Gottes Königreich“, Kapitel 20, Abs. 1-7, 
Einleitung zu Teil 7

Sonntag, 29. Dezember 2024
10:00 Uhr Öffentlicher Vortrag, Thema:
10:40 Uhr Wachtturmstudium
10:40 Uhr Wachtturmstudium
Donnerstag, 2. Januar 2025
19:00 Uhr Schätze aus Gottes Wort
19:30 Uhr Uns im Dienst verbessern
19:45 Uhr Unser Leben als Christ
20:10 Uhr Versammlungsbibelstudium „Legt gründlich Zeugnis 

ab für Gottes Königreich“, 
Kapitel 20, Abs. 8-12, 
Kasten S. 161

Sonntag, 5. Januar 2025
10:00 Uhr Öffentlicher Vortrag, Thema:
10:40 Uhr Wachtturmstudium
10:40 Uhr Wachtturmstudium
Donnerstag, 9. Januar 2025
19:00 Uhr Schätze aus Gottes Wort
19:30 Uhr Uns im Dienst verbessern
19:45 Uhr Unser Leben als Christ
20:10 Uhr Versammlungsbibelstudium 

„Legt gründlich Zeugnis ab für Gottes Königreich“, 
Kapitel 20, Abs. 13-20

Wöchentliches Bibellesen: (W51) Psalm 119:121-176, (W52/W1) 
Psalm 120-126, (W2) Psalm 127-134
Alle Zusammenkünfte sind öffentlich und kostenfrei
Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite jw.org

FEUERWEHREN

Freiwillige Feuerwehr Alflen
Einladung zur Jahreshauptversammlung  

am 11.01.2025 um 19.00 Uhr  
im Feuerwehrhaus

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Verlesen der Tagesordnung
2. Feststellen der Anwesenheit
3. Totengedenken
4. Bericht des Wehrführers
5. Bericht des Schriftwarts
6. Bericht der Kassenwarte
7. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahl der Kassenprüfer
9. Umbau / Erweiterung Feuerwehrhaus
10. Übungstermine
11. Verschiedenes

Infos auf der Internetseite www.kimoh.ekir.de
Evangelisches Gemeindebüro Mittelmosel
Schlossstr. 20, 56856 Zell
Do von 9.00 – 12.00 Uhr
Tel.: 06542/ 4539
Mail: kimoh@ekir.de
Kirchstrasse 79, 56841 Traben-Trarbach,
Öffnungszeiten Mi von 8:30-12:00 Uhr
Tel: 06541-6250

Ev. Kirchengemeinde Cochem
Gottesdienste:

Sonntag, 22.12.2024
10:30 Uhr Georgskapelle Karden, Gottesdienst
Dienstag, Heilig Abend, 24.12.2024
11:00 Uhr Brauheck, Weihnachtliche Andacht
15:00 Uhr Gevenich, Stallweihnacht
16:00 Uhr Georgskapelle Karden, Christvesper (klassisch)
16:00 Uhr Gustav-Adolf-Kapelle Kaisersesch, Christvesper 

(familienfreundlich)
16:00 Uhr Katharina-von-Bora-Haus Ulmen, Christvesper 

(familienfreundlich)
17:00 Uhr Evangelische Kirche Cochem, Christvesper
22:30 Uhr Evangelische Kirche Cochem, Christmette
Sonntag, 29.12.2024
10:30 Uhr Katharina-von-Bora-Haus Ulmen, Gottesdienst
Dienstag, Silvester, 31.12.2024
16:00 Uhr Evangelische Kirche Cochem, Silvester-Gottesdienst
Sonntag, 05.01.2025
10:30 Uhr Gustav-Adolf-Kapelle Kaisersesch, Gottesdienst

Veranstaltungen:
Donnerstag, 02.01.2025
18:30 Uhr Ev. Gemeindehaus Cochem, 

Christlicher Hospizverein Cochem-Zell, Trauercafé
Rückfragen: Pfarrer Thomas Werner Tel.: 06542 960464
Der Personenkreis ist nicht konfessionsgebunden, die Teilnahme kos-
tenlos. Einzige Voraussetzung ist die Bereitschaft zur Verschwiegen-
heit, damit wirklich eine geschützte Atmosphäre entstehen kann.
Donnerstag, 09.01.2025
15:00 Uhr Ev. Gemeindehaus Cochem, Frauenhilfe
Anmeldung im Gemeindebüro
Kurzfristige Änderungen sind möglich.
Die aktuellsten Gottesdienste und Veranstaltungen finden Sie auf 
unserer Homepage, in unserem wöchentlichen Newsletter (auf der 
Homepage abonnieren), auf Instagram und Facebook.
Live-Streaming-Gottesdienste: Auf unserem YouTube-Kanal unter „Evan-
gelische Kirche Cochem“. Können auch nachträglich angeschaut werden.
Ev. Kirchengemeinde Cochem, Gemeindeamt, Oberbachstraße 59, 
56812 Cochem
Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi. u. Fr. 9:00 Uhr – 12:00 Uhr, Do. 15:00 
– 18:00 Uhr.
Gemeindebrief „Kreuz & Quer“: Abrufbar auf unserer Homepage 
unter Services - Downloads. Den Link oder das Heft in Papierform 
gibt es bei Anfrage unter gemeinde.buero@coc-ek.de oder Tel. 
02671 7114.
Homepage: www.coc-ek.de

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Kaisersesch, Cochemer Straße
Gottesdienste: Sonntag 10.00 Uhr, Mittwoch 19.30 Uhr

RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN
Zeugen Jehovas Zell

Programm der Zusammenkünfte
Freitag, 20.12.2024
19.00 Uhr
Sonntag, 22.12.2024
10.00 Uhr
Öffentlicher biblischer Vortrag
„Die christliche Identität bewahren“



Ulmen	 - 38 -	 Ausgabe 51/52/2024

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Lutzerath e.V.

Einladung zur Neujahrsfeier für alle Vereinsmitglieder 
von Feuerwehr und Spielmannszug

!!Achtung: Neuer Veranstaltungsort Drei-Eichen-Hütte!!
Am Samstag. 11. Januar 2025 veranstaltet der Förderverein eine Neu-
jahrsfeier für alle Vereinsmitglieder von Feuerwehr und Spielmannszug 
in der Drei-Eichen-Hütte im Lutzerather Wald. Eingeladen sind auch 
die Partner/innen & Kinder. Als besonderes Highlight spielt für uns die 
Band „Lucky Random“.
In der Kostenbeteiligung von 15 € pro Person (Kinder und Jugendliche 
bis 16 Jahre frei) sind das exklusive Neujahrs-Buffet und alle Getränke 
(u.a. Bier vom Faß, Glühwein, Sekt) enthalten.
Anmelden könnt ihr euch bis spätestens Montag, 30. Dezember bei 
Thorsten Lescher (0151-10 600 831) oder Horst Kellershoff (0170-49 
956 52).

16 Jahre frei) sind das exklusive Neujahrs-Buffet und alle Getränke (u.a. Bier 
vom Faß, Glühwein, Sekt) enthalten.

Anmelden könnt ihr euch bis spätestens Sonntag, 30. Dezember bei 
Thorsten Lescher (0151-10 600 831) oder Horst Kellershoff (0170-49 956 52).

Freiwillige Feuerwehr Auderath

WIR FREUEN UNS AUF EUER KOMMEN!

Nachmittag!
GLÜHWEIN

AN DER AUDERATHER SCHUTZHÜTTE

Glühwein |  Kinderpunsch | Kaltgetränke 
Würstchen vom Grill

21DEZEMBER AB 15 UHR

SAMSTAG

DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR AUDERATH LÄDT EIN ZUM:

BRINGT BITTE EINE EIGENE TASSE MIT
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Freiwillige Feuerwehr Büchel
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Unsere nächste Jahreshauptversammlung findet am Freitag, den 
24.01.2025 um 18.30 Uhr im Feuerwehrhaus statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Jährliche Unterweisung
3. Bericht des Wehrführers
4. Bericht des Jugendwartes
5. Bericht der Bambiniwartin
6. Bericht des Kassenwartes
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Kassenwartes und des Vorstandes
9. Beförderungen
10. Neuwahlen
11. Sachstand Fest 2025
12. Planung Vereinsfahrt 2025
13. Sonstiges
Im Anschluss an die Versammlung ist ein gemütliches Beisammensein 
mit einem Buffet von der Metzgerei Schneider geplant. Hierzu sind 
auch die Partner der Mitglieder eingeladen. Von jedem Teilnehmer 
wird ein Unkostenbeitrag von 5 € erhoben. Zwecks besserer Planung 
bitten wir um Anmeldung beim Vorstand.

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Kliding

Jahreshauptversammlung
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am 11.01.2025 
um 20:00 Uhr im Gasthaus Scheiber statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Bericht des Wehrführers
4. Bericht des Jugendwartes
5. Kassenbericht
6. Kassenprüfbericht
7. Entlastungen
8. Verschiedenes
Wir bitten um pünktliches und zahlreiches Erscheinen.

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns 
gestaltete Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als 
Word-Dokument zusenden.
Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht wer-
den mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel  
(bei einer Bildbreite von 90 mm).
Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien 
oder Word-Dokumenten eingebunden sind.

Bitte reichen Sie keine PowerPoint -
sowie Excel-Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Jahreshauptversammlung 2025
Am Samstag, den 11.01.2025 findet um 19:30 Uhr die Jahreshauptver-
sammlung im Schulungsraum der FFW Urschmitt statt.
Tagesordnungspunkte:
1. Eröffnung/ Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Neuzugänge
4. Jahresrückblick 2024 und Bericht des Vorsitzenden
5. Bericht des Wehrführers
6. Bericht des Kassierers
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Veranstaltungen 2025
10. Verschiedenes

Freiwillige Feuerwehr Weiler und  
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 

Weiler
Jahreshauptversammlung

Hallo Kameraden,
unsere diesjährige Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuer-
wehr Weiler und des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Wei-
ler e.V. findet am Samstag, 04.01.2025 um 19.00 Uhr im Gasthaus 
Schmitz statt.
Tagesordnungspunkte:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des Wehrführers
4. Bericht des Kassierers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstands
7. Sonstiges
In diesem Jahr finden keine Wahlen statt.
Aufgrund der Neuwahlen im Jahr 2024 wurde die Satzung des Förder-
vereins der Freiwilligen Feuerwehr Weiler e.V. im Vereinsregister des 
Amtsgerichtes Koblenz mit den personellen Änderungen im Vorstand 
entsprechend aktualisiert.

VEREINE & VERBÄNDE

 
 

 
 

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Lutzerath e.V.

Vorankündigung - Karnevalsparty der  
Lutzerather Feuerwehr am 14.02.2025

VORVERKAUF: 26.01.25, 16 - 18 Uhr, Feuerwehrhaus Lutzerath
KARTENRESERVIERUNG: ffw.lutzerath@web.de

AUSRICHTER: Förderverein der FFw Lutzerath e.V.

Kartenreservierungen per E-Mail ab sofort unter ffw.lutzerath@web.de

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Ulmen e.V.

Einladung
Am Sonntag, dem 5. Januar 2025 findet um 14.00 Uhr im Feuerwehrge-
rätehaus unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt.
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Totenehrung
3.	 Bericht des Vorsitzenden
4.	 Bericht des Jugendwartes
5.	 Bericht des Kassenführers
6.	 Bericht der Rechnungsprüfer
7.	 Entlastung des Vorstandes
8.	 Wahl von 2 Rechnungsprüfern
9.	 Verschiedenes
Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

(Christian Laux)
Vorsitzender

Freiwillige Feuerwehr Urschmitt
Wahl des Wehrführers

Alle aktiven Feuerwehrmitglieder sind am Samstag, den 11.01.2025 
um 18:30 Uhr in den Schulungsraum der FFW Urschmitt zur Wahl des 
Wehrführers eingeladen.
Tagesordnungspunkte:
Top 1: Wahl eines Wehrführers
Top 2: Wahl eines stellvertretenden Wehrführers
Top 3: Verschiedenes
Zur Wahl des Wehrführers bitten wir alle aktiven Mitglieder in Uniform 
zu erscheinen.
Im Anschluss an die Wahl zum Wehrführer, findet die Jahreshauptver-
sammlung der FFW Urschmitt statt. Die Tagesordnungspunkte für die 
Jahreshauptversammlung werden gesondert bekannt gegeben.
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Dran denken wer noch schnell ein Blitzweihnachtsgeschenk benötigt 
der liegt mit einem USB Stick mit unserem ersten Film „Lippis Erben“ für 
nur € 20,00 immer richtig und unterstützt automatisch unsere Projekte. 
Auf unserer Webseite Falkenlay-Film.de
Wir wünschen allen ein stressfreies friedvolles Weihnachtsfest und ein 
gesundes glückliches neues Jahr 2025.
Und immer daran denken, „Ohne Lachen ist das Leben nur ein Schatten 
seiner selbst.“
Bleiben sie (ent)gespannt……….

Bücheler Carnevalclub BCC
Arbeitseinteilung am 10.01.25  

um 19 Uhr im Gemeindesaal
Liebe Mitglieder,
am Freitag, den 10.01.25, findet um 19 Uhr unsere Arbeitseinteilung 
für die kommende Session im Gemeindesaal statt. Wir wollen uns für 
die anstehende Session in unserer „Heimat“, der Turnhalle, rüsten und 
bitten um rege Beteiligung.

Kirchenchor Cäcilia Büchel
Einladung zu Chorfamilienabend  

und Jahreshauptversammlung
Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Chormitglieder,

bitte beachtet die folgenden wichtigen Terminhinweise:
(1) Einladung zum Chorfamilienabend am 11.01.2025
Alle aktiven und inaktiven Mitglieder wie auch die Fördermitglieder 
des Kirchenchors Cäcilia Büchel sind mit ihren Angehörigen herzlich 
zur Teilnahme am traditionellen Chorfamilienabend eingeladen. Am 
Samstag, dem 11.01.2025, geht es um 20:00 Uhr im Gemeindesaal in 
der Mehrzweckhalle los. Zuvor treffen wir uns dort um 13:00 Uhr, um 
vor Ort alles aufzubauen und herzurichten, sonntags um 14:00 Uhr 
wird aufgeräumt. Wir hoffen auf zahlreiche Helferinnen und Helfer! 
Für Speis und Trank wird wie gewohnt bestens gesorgt sein. Zwecks 
einer besseren Planung bitten wir um Eure Anmeldung mit der Anzahl 
der teilnehmenden Personen bis spätestens zur ersten Chorprobe im 
neuen Jahr am 06.01.2025.
(2) Einladung zur Jahreshauptversammlung am 13.01.2025
Am Montag, dem 13.01.2025, finden um 20:00 Uhr im Chorproberaum 
unsere diesjährigen Hauptversammlungen des Kirchenchors Cäcilia 
Büchel und des Fördervereins für Kirchenmusik in Büchel, St. Simon 
und Juda statt. Der Vorstand schlägt folgende Tagesordnungen vor:
(A) JHV Kirchenchor
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Gedenken der Verstorbenen
3. Grußwort des Präses
4. Jahresrückblicke

4.1 Chorprogramm (Chorleiter)
4.2 Vereinsaktivitäten (Vorsitzender)
4.3 Mitgliederentwicklung (Schriftführer)

5. Jahresplanung 2025
6. Anregungen und Vorschläge der Mitglieder
(B) JHV Förderverein
1. Bericht des Vorsitzenden
2. Kassenbericht
3. Bericht der Kassenprüfer - Entlastung des Vorstands
4. Verschiedenes
Ergänzungsvorschläge zur Tagesordnung können bis Sitzungsbeginn 
gestellt werden. Den Teilnehmenden wird ein vorläufiger Terminplaner 
2025 als Tischvorlage zur Verfügung gestellt.
Alle Aktiven, Inaktiven und Fördermitglieder sind hiermit herzlich zur 
Teilnahme eingeladen.
(3) Nächste Chorproben
Die nächste Chorprobe findet am Montag, den 23.12.2024, um 20:00 
Uhr statt. Zuvor treffen sich wie gehabt um 19:00 Uhr die Profis und um 
19:30 der Projektchor zu ihren Proben. Die erste Probe im Neuen Jahr 
ist für Montag, den 06.01.2025, terminiert.

Männergesangverein Eifelgruß 
Büchel

Unsere letzte Chorprobe in diesem Jahr findet am 
19.12.2024 um 19:00 Uhr im Gemeinderaum statt. 
Es wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Am 16.01.2025 planen wir dann die erste Chorprobe 

im neuen Jahr 2025, wie gewohnt um 19:00 Uhr.

Möhnenverein Alflen
Möhnendonnerstag Kinderkarneval 2025
Hallo Liebe Möhnen,
Hallo Liebe Karnevalsjecken ob Klein oder Groß 
von Nah und Fern.

Bald es ist es wieder soweit. Die 5. Jahreszeit steht vor der Tür. Hellau.
Am 22.02.2025 starten wir mit unserem alljährigen Kinderkarneval und 
am 27.02.2025 findet unsere Möhnensitzung statt.
Wer möchte auf der Bühne stehen und uns tatkräftig unterstützen?
Vielleicht haben sich ja schon Gruppen gefunden, die fleißig am üben 
sind. Dann könnt ihr euch gerne anmelden bei Steffi 0173-7484112 
oder Elli 0171-9939462
Der Vorstand vom Möhnenverein Alflen, wünscht allen ein Frohes 
Weihnachtsfest und einen Guten Rusch ins Neue Jahr 2025

Liebe Krimifreunde,
das Team von Falkenlay Film möchte sich herzlich bei allen Unterstüt-
zern, Sponsoren und Besuchern der Premiere, Kinos oder sonst. Veran-
staltungen im abgelaufenen Jahr 2024 bedanken.
Ihre Begeisterung und Ihr Interesse an unseren Filmen sind für uns 
von unschätzbarem Wert und haben unserem kleinen Team immer die 
notwendige Motivation gegeben. Durch Ihre Hilfe war es uns gelun-
gen die doch erheblichen Kosten abzudecken und einen Erlös auszu-
weisen, den wir wie angekündigt für soziale Zwecke spenden. Im Jahr 
2024 konnten wir bereits einige bedeutende Initiativen umsetzen, dar-
unter die Unterstützung einer Familie in unserer Verbandsgemeinde 
und eine Spende von 5000 Euro ging an das Hospiz in Wittlich. Darüber 
hinaus haben wir über 1000 Kinokarten an die Belegschaft der Kran-
kenhäuser in Cochem, Zell, Daun, Wittlich und Bernkastel verteilt. Eine 
Kooperation mit unseren Kinos in Cochem, Daun, Wittlich und dem 
Kulturkino in Zell. Auch kleinere Projekte in der Ortsgemeinde wurden 
umgesetzt. Für Eure Unterstützung nochmals vielen vielen Dank-
Wir laden Sie ein, regelmäßig auf unserer Website falkenlay-film.de 
vorbeizuschauen, hier kann man immer wieder neue Informationen 
abgreifen. Wie sie sind noch kein Follower von Tatort Falkenlay in Ins-
tagram? Dann sollten sie umgehend nachholen denn auch da werden 
unsere Fans immer über unsere Aktivitäten informiert und meistens 
gibt es nebenbei noch immer etwas Lustiges zu erfahren.
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Bitte vormerken: Am 23.01.2025 findet unsere Jahreshauptver-
sammlung ab 19:00 Uhr im Gemeinderaum statt. Hierzu sind alle Mit-
glieder des Vereins eingeladen.
Wir wünschen allen Sängern, Fördermitgliedern und Freunde des MGV 
„Eifelgruß“ Büchel und deren Familien, frohe, besinnliche Weihnachts-
tage und einen guten Start ins neue Jahr.
Du! singst gerne? Du! bist gerne unter Menschen?
Dann sind wir vielleicht genau Dein Verein. Komm vorbei, zu unse-
ren Proben und lass dich von uns begeistern. Singen hält jung & fit, 
bringt Menschen zusammen und macht Freude.

SV Büchel 1927 e.V.

Bürgergemeinschaft Gillenbeuren
Kaffeeklatsch im Advent

Liebe Seniorinnen und Senioren,
schön, dass ihr so zahlreich zu unserem Adventskaffee gekommen 
seid, um mit uns gemeinsam das Kaffeeklatsch Jahr ausklingen zu 
lassen.
Neben Kuchen und belegten Broten sorgte ein überraschendes Kla-
vierkonzert von Andreas Rustige für weihnachtliche Stimmung. Die 
Weihnachtslieder luden uns alle zum Mitsingen ein.

Beim Weihnachtsbingo der Damen gab es tolle Gutscheinpreise 
und alle Teilnehmerinnen hatten Glück!
Zum Abschluss gab es für jeden ein kleines Weihnachtsgeschenk.

Wir wünschen euch und euren Lieben ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Am 9. Januar 2025 starten wir gesund und munter in ein neues Kaf-
feeklatsch Jahr!
Bis dahin, lasst es euch richtig gut gehen!

Gottesdienst bei Kerzenschein in Gillenbeuren

Zum festen Brauchtum im Advent 
gehört die sogenannte Rorate-
Messe oder Lichtmesse.
Diesen ganz besonderen Gottes-
dienst, nur bei Kerzenschein, haben 
wir am 14. Dezember in unserer Kir-
che in Gillenbeuren gefeiert.
In der Atmosphäre ganz vieler Ker-
zenlichter und schönen Advents-
liedern haben wir uns auf das 
Weihnachtsfest eingestimmt.
Im Anschluss waren alle Besucher 
des Gottesdienstes zu Glühwein 
und Punsch und leckeren süßen 
und herzhaften Snacks eingeladen.

Das lokale Team des Pfarrbezirkes Gillenbeuren und Schmitt dankt 
allen die dabei waren für einen sehr schönen gemeinsamen Abend.

Kirchenchor Gillenbeuren-Schmitt
Nachlese Adventsingen 2024

Am 3. Advent fand in der St. Martinkirche in Gillenbeuren 
ein Adventkonzert des Kirchenchores Gillenbeuren-Schmitt 
statt. Der Kirchenchor hatte sich zur Unterstützung die Chöre 
der Nachbargemeinde sowie der Schulchor Lutzerath einge-

laden. Die mitwirkenden Chöre begeisterten die zahlreichen Zuhörer 
in der wundervoll weihnachtlich geschmückten Kirche.
Begonnen wurde gemeinsam mit dem Lied „Macht hoch die Tür“. Nach 
einer kurzen Begrüßung der Vorsitzenden Frau Monika Haubrichs und 
einer adventlichen Einstimmung durch Pastor Kübler begann der Kin-
derchor der Grundschule Lutzerath unter der Leitung von Frau Anne 
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Wichtige Termine
Liebe Sänger-innen!
Die nächste Probe findet
am 23.12.2024, 20 Uhr in der Kirche statt.
Am 1. Weihnachtstag singen wir das Hochamt in Gillenbeuren in der 
Kirche um 10.30 Uhr, Einsingen um 9.45 Uhr.
Vom 24.12. bis 19.01. machen wir Ferien!
Wir danken euch herzlich für euer Engagement und eure Stimmen im 
zu Ende gehenden Jahr 2024, wir danken auch unserem Chorleiter 
Herrn Geyermann, der uns immer wieder den Spaß am Singen fühlen 
lässt.
Wir wünschen euch und euren Familien gesegnete Weihnachten und 
ein angenehmes Hinübergleiten ins Jahr 2025. Wir wünschen euch 
alles Gute, Gesundheit und allezeit Freude an der Musik!

Euer Vorstand!

Tourismus- und Gewerbever-
ein Lutzerather Höhe e.V.

Bei der Wanderung bitten wir folgendes zu beachten:
Zweckmäßige Kleidung und geeignetes Schuhwerk werden empfohlen.

Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr

Veranstalter: 
Tourismus– und  Gewerbeverein Lutzerather Höhe e.V. 

Traditionelle Winterwanderung  
zwischen den Jahren in den Lutzerather Wald

Montag,30.12.2024

      Treffpunkt: 
        14:00 Uhr   

    an der Tourist-Info Lutzerath
    
   Dauer der Wanderung ca. 1 Std.
    Wanderführer: Roswitha Lescher

              Die Teilnahme an der 
                    Wanderung ist 
                       kostenfrei

  

           
                           Im Anschluss 
                     an die Wanderung 
          gemütliches Beisammensein 
               mit Butterkuchen, Kaffee,
                    Würstchen, Glühwein 

                         und Kinderpunsch 
                                  in der

           DREI  EICHEN 
                HÜTTE

VdK Ortsverband Lutzerath-Kennfus
Liebe Mitglieder, Angehörige und Freunde des VDK Orts-

verband Lutzerath-Kennfus,
wir wünschen ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2025!
Für 2025 planen wir folgende Veranstaltungen:
•	 24. Mai 2025: Tagesfahrt nach Trier und Saarburg
•	 07. September: Grillfest an der Lutzerather Hütte
•	 09. November: Brunch im Hotel Maas
Wir freuen uns auf schöne gemeinsame Erlebnisse!

Eifelverein Ulmen e.V.
Wanderung auf dem Krippenweg

ULMEN. Am Sonntag, 29. Dezember, bietet der 
Eifelverein Ulmen seine diesjährige Jahresabschlusswanderung zum 
Krippenweg nach Marmagen an. Die rund 5 Kilometer lange und leicht 
zu gehende Strecke führt an vielen liebevoll gestalteten Weihnachts-
krippen vorbei. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Marktplatz in Ulmen vor 

Dürr-Saxler mit zu Herzen gehenden Liedern, das die Vorfreude der 
Kinder auf Weihnachten umfassend auf die Zuhörer übertrug. Mit dem 
Kirchenchor gemeinsam sagen die Kinder das Lied „In der Weihnachts-
bäckerei“, welches die weihnachtliche Freude nochmals unterstrich.
Im Anschluss daran sangen der Kirchenchor Gillenbeuren-Schmitt 
unter der Leitung von Herrn Bernhard Geyermann zwei stimmungs-
volle Weihnachtslieder. Die Musikprojektgruppe Lutzerath, unter der 
Leitung von Frau Maria Schorn begeisterten die Zuhörer mit ihren Ins-
trumentaleinlagen sowie Liedern, vor allem, dem auf Dialekt gesunge-
nen Lied „Bal brennt et Bäumche“.
Der Männergesangverein Lutzerath unter der Leitung von Bernhard 
Geyermann machte das Repertoire komplett mit ihren wunderbaren, 
eindrucksvollen Liedern wie Jerusalem oder Winterwunderland“
Zum Abschluss sangen der MGV Lutzerath sowie der Kirchenchor 
Gillenbeuren-Schmitt als stimmgewaltiger Gemeinschaftschor den 
Weihnachtsklassiker „Tochter Zion“ sowie das anspruchsvollere Stück 
Ave maris Stella.
Bei dem Schlusslied „o du fröhliche“, gemeinsam gesungen von Chören 
und Publikum war die weihnachtliche Stimmung wohl bis auf den letz-
ten Platz angekommen.
Ein wirklich toller Nachmittag, der für beide Seiten, Sänger und Zuhö-
rer eine Riesenfreude brachte.
Der anschließende Umtrunk mit Glühwein und kleinem Imbiss war 
genau der richtige Rahmen, diesen wunderschönen Tag zu beschlie-
ßen.
Übrigens, Singen im Chor macht total Spaß! Versucht es doch einfach 
mal!
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von der Stadt Ulmen wurden die Frauen tatkräftig unterstützt. In die-
sem Jahr stand die Andacht unter dem Thema „Auf dem Weg zur 
Krippe“. Eine wunderschöne Krippe mit dem Jesuskind war auf der 
Plattform aufgebaut.
Besinnliche Texte stimmten die Besucher auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest ein. Der Musikverein Ulmen trug mit alt bekannten Weih-
nachtsliedern zur feierlichen Gestaltung der Andacht bei und lud zum 
Mitsingen ein. In der einsetzenden Dämmerung brachten zwei Männer 
der Feuerwehr Ulmen und der Stadtbürgermeister mit einem Boot den 
Nikolaus über das Maar zur Plattform. Sie feierten den Abschluss der 
Andacht mit. Nach der Andacht verteilte der Nikolaus an alle Teilneh-
mer ein kleines Geschenk, einen Krippenanhänger.

Bevor nun alle wieder den Heimweg antraten, konnte man sich mit 
einem heißen Glühwein aufwärmen. Bei angeregten Gesprächen 
waren sich alle einig: „Das war wieder sehr schön, eine eindrucksvolle 
Feier, um ruhig zu werden und den Stress der Vorweihnachtszeit zu ver-
gessen. Jetzt kann Weihnachten kommen.“

Auch die Seniorinnen und Senioren waren drei Tage später zu einer 
adventlichen Andacht in den Pfarrsaal in Ulmen eingeladen. Leider 
waren nur 16 Frauen und ein Mann dieser Einladung gefolgt und das 
Vorbereitungsteam der Frauengemeinschaft hätte sich eine etwas bes-
sere Beteiligung gewünscht. Aber alle, die gekommen waren, wurden 
mit Texten und den beliebten alten Weihnachtsliedern in eine weih-
nachtliche Stimmung versetzt. Die Texte erinnerten die Teilnehmer der 
Andacht daran, wie auch schon früher in den Familien Weihnachten 
gefeiert wurde und bei Kaffee und Kuchen nach der Andacht boten sie 
reichlich Gesprächsstoff.
Die Frauengemeinschaft wünscht allen ein frohes, friedvolles und 
gesegnetes Weihnachtsfest.

Musikverein Ulmen
Ein Abend voller Filmmusik

Am 14.12. fand das Jahreskonzert der Orchestergemeinschaft Daun-
Ulmen statt. Im festlich geschmückten Auderather Bürgerhaus konn-
ten die Zuschauer die Musik einiger Film-Klassiker genießen. Durch das 
Programm führte Daniela Saxler zusammen mit Ricardo Reicherz. Die 

dem Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung. Von dort geht es in 
Fahrgemeinschaften zum Wanderparkplatz „Eiffelplatz“ in Marmagen, 
wo die Wanderung um 10.45 Uhr beginnt. Die Mitnahme von Ruck-
sackverpflegung – vor allem in Form von heißem Tee oder Kakao oder 
Punsch – wird von der Wanderführerin Bettina Müller-Brown empfoh-
len, die auch um telefonische Anmeldung bis zum 23. Dezember unter 
02676 – 9515280 bittet, da zum Abschluss der Wanderung eine Schlus-
seinkehr zu Kaffee und Kuchen und bestimmt auch Weihnachtsgebäck 
in Marmagen geplant ist und dort Plätze reserviert werden müssen. 
Zum Mitwandern sind alle Interessierten ganz herzlich eingeladen. 
(wp)

Verein für  
Dt. Schäferhunde e.V.  

Lutzerath

Kath. Frauengemeinschaft  
St. Matthias Ulmen

Wieder stimmungsvolle Andacht am 2. Advent  
auf der Plattform am Maar

Schon zum dritten Mal gestaltete 
die Frauengemeinschaft Sankt 
Matthias Ulmen am zweiten 
Adventssonntag eine Adventsan-
dacht auf der Plattform am Ulme-
ner Maar und mehr als 50 Gläubige 
waren dieser Einladung gefolgt. 
Aus diesem Anlass machte sogar 
der Regen eine Pause und es blieb 
trocken. Die Plattform war weih-
nachtlich geschmückt mit Sternen, 
Lichterketten, Kerzen, Kugeln und 
Tannenzweigen. Aufgestellte 
Windlichter mit Kerzen zeigten den 
Besuchern der Andacht den Weg 
zur Plattform. Der Verkehrsverein 
stellte dankenswerterweise warme 
Sitzauflagen zur Verfügung. Auch 
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Weihnachtsmusik am Maar
Wir wünschen Ihnen allen an dieser Stelle eine schöne und besinnliche 
Weihnachtszeit. Ein Bläserensemble wird am 24.12. nachmittags um 
16:00 Uhr am Ulmener Maar für Sie als musikalische Einstimmung auf 
Weihnachten musizieren. Wir verabschieden uns damit zugleich musi-
kalisch aus dem Jahr 2024 und wünschen Ihnen schon jetzt ein frohes, 
gesundes und musikalisches Jahr 2025!

SV Fortuna Ulmen 1921 e.V.
Betreuer- und Funktionsteam bleibt 

bestehen: Wichtige Unterstützung für die 
Seniorenmannschaften des SV Ulmen

Wir freuen uns, auch über den Sommer hinaus auf 
unser bewährtes Betreuer- und Funktionsteam zäh-

len zu können.
In der 1. Mannschaft setzt René Eich seine wertvolle Tätigkeit als 
Betreuer fort und arbeitet weiterhin eng mit dem Trainerteam zusam-
men.
Für die 2. Mannschaft bleiben Hannah Heucher und Hannah Schopp 
weiterhin als Betreuerinnen aktiv, Lennart Sopart wird weiter als Zeug-
wart im Einsatz sein, und Chris Hens unterstützt die Mannschaft auch 
zukünftig als Teammanager.
Der Vorstand und die sportliche Leitung freuen sich sehr, dass unser 
Betreuerteam seine Arbeit auch in der Saison 2025/2026 fortsetzt.
Unser Betreuer- und Funktionsteam trägt maßgeblich dazu bei, dass 
unsere Trainer optimal unterstützt werden und der Ablauf im Spiel- 
und Trainingsbetrieb reibungslos funktioniert.
Deshalb danken wir Hannah + Hannah, Lennart, Chris und René herz-
lich für ihren Einsatz und freuen uns, auch in der kommenden Saison 
auf ihre wertvolle Unterstützung zählen zu können.

Musik von Hans Zimmer präsentierten die Musikerinnen und Musiker 
im Medley Hans Zimmer: Movie Milestones. Mit einer Version von Gia-
como Puccinis Nessun Dorma machte das Orchester unter der Leitung 
von Ricardo Reicherz einen kurzen Ausflug in die Welt der Oper. Neben 
Beauty and the Beast (Die Schöne und das Biest) und Robin Hood - 
Soundtrack Highlights wurde auch das Solo-Stück Love Theme from 
the Godfather (Der Pate) aufgeführt. Hier präsentierte Maximilian Mohr 
sein Können am Alt-Saxophon.

In einer kurzen Pause konnten sich 
die Gäste mit frischem Popcorn ver-
sorgen - an dieser Stelle ein Dan-
keschön an Susanne Johann und 
Mit‘se Hat’se für die Bereitstellung 
der Popcornmaschine. Neben Film-
musik sorgte insbesondere auch 
der typische Popcorn-Geruch für 
eine echte Kino-Atmosphäre. Nach 
der Pause gab es Musik aus Sister 
Act (I will follow him) und Dra-
chenzähmen leicht gemacht. Auch 
ein James Bond Medley gehörte 
zum Konzert natürlich dazu. Zum 
Schluss sorgten die Musiker für 
weihnachtliche Stimmung - mit 
dem Klassiker Winter Wonderland. 

Die Zuschauer bedankten sich mit zahlreichem Applaus bei den Musi-
kern für das rundum gelungene Konzert. Daraufhin gab es natürlich 
noch Zugaben: Das Orchester verabschiedete sich - nach einem kurzen 
Dankeswort des Vorsitzenden Rolf Denkel - mit dem weihnachtlichen 
Titel Let it Snow! und dem ABBA-Klassiker Thank you for the music.

Nach dem Konzert wurden zahlreiche Musiker aus dem Musikverein 
Ulmen für ihre langjährige aktive Zeit im Verein geehrt. Besonders 
zu erwähnen sind die Ehrungen für 50-jährige aktive Mitgliedschaft 
- geehrt wurden vom Vorsitzenden des KMV Cochem Zell (Philipp 
Thönnes) hier Marion Theisen, Rita Umbach undJürgen Schug. Als 
Dankeschön erhielten die drei eigens für sie angefertigte Jubiläums-
Tassen. Weitere Ehrungen: Joshua Saxler, Marius Schug (5 Jahre), Dario 
Reicherz, Maximilian Mohr, Nicolas Schug, Ricardo Reicherz, Wilfried 
Reicherz (10), Julia Denkel, Sascha Denkel, Tanja Schug (20), Arno Eng-
lert, Michael Theisen, Sascha Denkel (25), Daniela Saxler, Guido Saxler, 
Susanne Wagner (30).

Anforderungen an Digitalfotos
Wir bitten um Beachtung!
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur 
Digitalfotos mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 
Pixel (bei Bildbreite 90 mm) abgedruckt werden 
können. Fotos mit einer geringeren Auflösung wer-
den nicht abgedruckt, hierzu ergeht keine beson-
dere Benachrichtigung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion



Ulmen	 - 45 -	 Ausgabe 51/52/2024

Heimat- und Verkehrsverein  
Vorpochten

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Samstag, 18. Januar 2025 um 17:00 Uhr, findet die 
Jahreshauptversammlung des Heimat- und Verkehrs-
verein Vorpochten e.V. statt, zu deren Teilnahme hier-

mit alle Mitglieder sehr herzlich eingeladen werden.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Kassierers und Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Mitteilungen / Sonstiges / Ausblick auf 2025
Anträge zur Tagesordnung bitte schriftlich bis zum 10. Januar 2025 an 
den Vorsitzenden.
Es besteht an diesem Abend auch die Gelegenheit fällige Beitrags-
zahlungen vorzunehmen. Es wäre schön eine recht große Anzahl von 
Mitgliedern bei dieser Versammlung willkommen heißen zu dürfen. Im 
Anschluss wird unser erster Dämmerschoppen in 2025 stattfinden.

Der Vorstand

Spvgg Weiler-Gevenich
Winterwanderung

Wann: Sa. 11. Januar
Treffpunkt: 10.00 Uhr in Gevenich Bushaltestelle
Wanderstrecke: Cochem - Winneburg - Faid - Gevenich

Abschluss: Gasthaus Fischer, Gevenich
Abendessen ca. 18.00 Uhr
Anmeldung: Kerstin Berenz, 0174-9137363
Matthias Adams, 01515-02516865

Selbsthilfegruppe
Colitis Ulcerosa / Morbus Crohn

Wir treffen uns jeden 1. Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr im Mehr-
generationenhaus Schieferland, Bahnhofstraße 47 in Kaisersesch.
Wir geben uns Tipps und Ratschläge in geselliger, offener Runde zum 
Erfahrungsaustausch und freuen uns wenn sich Betroffene anschlie-
ßend um gegenseitige Unterstützung zu erfahren.
Infos bei
Erwin Schmitz Carmen Liel
02677/1209 02653/915500

DRK-Bildungswerk  
Eifel-Mosel-Hunsrück e.V.

Neueröffnung der DRK-Gymnastikgruppe 50+  
in Köttelbach

Köttelbach – Ab dem 07. Januar 2025 startet im Gemeindehaus in Köt-
telbach eine neue DRK-Gymnastikgruppe, die sich an alle gesundheits-
bewussten Menschen richtet. In dieser Gruppe werden durch gezielte 
Übungen Ausdauer, Koordination und Gleichgewicht trainiert sowie 
rückengerechte Bewegungen gefördert. Zudem wird der Muskelauf-
bau unterstützt, um die allgemeine Fitness zu steigern.
Ein besonderes Highlight der Gymnastikgruppe ist das freundliche und 
fröhliche Miteinander, das für eine angenehme Atmosphäre sorgt und 
den Austausch unter den Teilnehmenden fördert.
Interessierte Frauen und Männer sind herzlich eingeladen, an einer 
Schnupperstunde teilzunehmen. Die Treffen finden jeden Dienstag 
von 19:00 bis 20:00 Uhr statt.
Für Anmeldungen und weitere Informationen steht Ihnen die DRK-
Übungsleiterin Renate Saxler gerne zur Verfügung. Sie erreichen 
sie unter der Telefonnummer 02692-1865 oder per E-Mail unter n-r.
saxler@t-online.de.

Leben, jetzt ohne Dich!
Nach dem Tod eines geliebten Angehörigen stehen Menschen in tie-
fer Trauer. Anstatt darüber in ihrem Umfeld offen sprechen zu können, 
bleiben sie mit all ihren Gefühlen oft allein. Trauernde fühlen sich so 
sehr schnell nicht verstanden. Statt Verständnis erleben sie zumeist 
festgelegte Erwartungen. In einem Trauercafé finden Trauernde einen 
geschützten Raum, wo sie sich mit Menschen austauschen können, die 
Vergleichbares erlebt haben. Das offene Treffen bietet die Gelegen-

VdK Ortsverband Ulmen
Sehr geehrte Mitglieder,

der VdK Ortsverband Ulmen lädt Sie und Ihre Partner herzlich zu einer 
2-Tagesfahrt ins Elsass ein. Diese Fahrt findet am 28. und 29. April 2025 
statt und führt uns zu den wunderschönen Städten Colmar und Straß-
burg.
Der Eigenanteil für Mitglieder beträgt: 90,00 Euro
Nichtmitglieder zahlen: 140,00 Euro
Im Preis enthalten sind:
•	 Busfahrt
•	 Übernachtung im 4-Sterne-Hotel L‘Europa in Colmar, inklusive 

Abendessen und Frühstück
•	 Stadtrundgang mit Führung (ca. 2 Stunden) in Colmar
•	 Fahrt nach Straßburg am 29.04.2025, inkl. einer 3-stündigen Stadt-

führung mit anschließender Zeit zur freien Verfügung
•	 anschließende Heimfahrt
Mindestteilnehmer: 30 Personen
Einzelzimmerzuschlag: 60,00 Euro
Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung von 50,00 Euro pro Person 
fällig.
Bitte die Anzahlung überweisen auf das Konto des VdK Ortsverbandes 
Ulmen, Voba Rhein Ahr Eifel IBAN: DE02 5776 1591 0661 9592 00 und 
die ausgefüllte Anmeldung bei Alois Keßeler, Am großen Baum 15, 
56766 Ulmen abgeben.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldung: 

Ich melde mich verbindlich für die Fahrt ins Elsass an: 

 

___________________ ___________________ _______________ ________ 

Name    Vorname   Ort   Telefon Nr. 

444000...   RRRHHHEEEIIINNNLLLAAANNNDDD      MMMEEEIIISSSTTTEEERRRSSSCCCHHHAAAFFFTTT   
          

 
in UUU      LLL      MMM      EEE      NNN   
SSSOOONNNNNNTTTAAAGGG,,, 29.12.2024    

14 Uhr     (Bürgersaal) 
Schirmherr: Landtagsabgeordneter Jens Münster 

 
 
 
 

 
 
Zur Jubiläumsveranstaltung zusätzlich  
Gespielt werden fünf Durchgänge; der jeweilige 
Schrämhöchste einer Serie erhält eine Prämie 

 
Zusätzliche Preise und Pokale  
an Damen und Mannschaften; 

1. Mannschaftspreis:  
Pokale +  

Startgeld 14  
Mannschaft zusätzlich 6  

 

www.sieben-schräm.de 
 

1. Preis: Siegerpokal + 500,00   
2. Preis: Pokal  +  20  
3. Preis: Pokal  +   
4. bis 40. Platz: lukrative Sachpreise 
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PARTEIEN

CDU Cochem-Zell
Die Abgeordneten der CDU Cochem-Zell bieten Rat suchenden Bürge-
rinnen und Bürgern ihre Hilfe an. Sie erreichen die Abgeordneten unter 
folgenden Rufnummern:
MEHR-CDU, Geschäftsstelle Bullay ��������������������������������  06542 / 9614010
Mosel-Eifel-Hunsrück-Rhein
Lindenplatz 8, 56859 Bullay �������������������������������������������  info@mehr-cdu.com
Dr. Marlon Bröhr, MdB ������������������������������������������������������������  030 / 22773308
Mitglied des Deutschen Bundestages ����  marlon.broehr@bundestag.de
Jens Münster, MdL ������������������������������������������������������������������  06542 / 9614015
Mitglied des Rheinland-Pfälzischen
Landtages �����������������������������������������������������������������������  info@jens-muenster.de
Ralf Seekatz, MdEP ����������������������������������������������������������������  02663 / 968 0402
Mitglied des Europäischen Parlaments ����������� wahlkreis@ralf-seekatz.eu
Junge Union Cochem-Zell
Johannes Pötz����������������������������������������������� johannes.poetz1996@gmail.com
��������������������������������������������������������������������������������������������  www.ju-cochem-zell.de
Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft ������������������02678 / 391
Alfred Pantenburg
Frauen-Union-Cochem-Zell
Bettina Salzmann
�������������������������������������������������������������������������bettina.salzmann@mehr-cdu.com
Senioren Union Cochem-Zell
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0175 / 2516662
Karl-Heinz Beuren
��������������������������������������������������������������������������������������  info@senu-cochem-zell.de
��������������������������������������������������������������������������������������  www.senu-cochem-zell.de
CDU-Gemeindeverband Ulmen �������������������������������������������  0170 898 5727
Ulrich Laux �����������������������������������������������������������������������������������  uli-laux@gmx.de
CDU-Ortsverband Lutzerather Höhe
Thorsten Lescher ���������������������������������������������������������������������  t.lescher@web.de
CDU-Ortsverband Ulmen-Auderath
Jennifer Bober ������������������������������������������������������������������� jenny.bober@gmx.de

CDU Gemeindeverband Ulmen
Der CDU Gemeindeverband Ulmen lädt alle Mitglieder, Freunde und 
Familie zu einer Winterwanderung/Neujahrsauftakt ein. Am Samstag, 
den 11.01.2025 ab 14:00 Uhr. Treffpunkt ist bei Christian Arnold, Auf 
Braunshell 12a, 56864 Kennfus. Die Wanderung für geübte Wanderer 
geht von Kennfus über den Klidinger Wasserfall durch den Windpark 
nach Beuren. Zwischendurch gibt es eine Getränkeverpflegung. Im 
Anschluss daran gibt es Abendessen in Beuren ab ca. 17:00 Uhr bei Fami-
lie Neelemann im Garten, Hofstraße 6, gegenüber Friedhof in Beuren.
Diejenigen die nicht mitwandern, können gerne direkt ab 17:00 Uhr 
zu Familie Neelemann kommen. Verbindliche Anmeldungen bitte an 
Ulrich Laux: uli-laux@gmx.de.

FDP - Cochem-Zell
Homepage: www.fdp-cochem-zell.de
Facebook: @fdp.cochem.zell

Instagram: @fdp_cochem_zell
Sie haben Fragen oder Anregungen? Sie suchen Rat oder möchten mit-
gestalten? Ihre Ansprechpartner der FDP sind:
JÜRGEN HOFFMANN
FDP-Kreisvorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Kreistag
Zum Hochwald 6, 56865 Blankenrath
E-Mail: juergen.hoffmann@fdp-cochem-zell.de
Homepage: www.hoffmann-juergen.eu
Facebook: @juergenhoffmann7678
Instagram: @juergenhoffmann7678
MARCO WEBER, MdL
Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, 
Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten
Wahlkreisbüro: Im Langebaar 25, 54587 Lissendorf
Tel.: 0176 / 64031960
E-Mail: marco.weber@fdp.landtag.rlp.de
Homepage: www.marcoweber-eifel.de
CARINA KONRAD, MdB
Stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion
Wahlkreisbüro: Schloßstraße 5, 56288 Kastellaun
Tel.: 06762 / 9040751
E-Mail: carina.konrad.wk@bundestag.de
Homepage: www.carinakonrad.de

heit, endlich mal all das loszuwerden, was sonst niemand zu verstehen 
scheint.
Der Christliche Hospizverein lädt Sie dazu ein, sich mit Menschen zu 
treffen, die Zeit haben, zuzuhören und Erfahrungen auszutauschen.
Das Treffen in Zell ist immer am 2. Donnerstag im Monat in der ev. Pau-
luskirche.
Nächster Termin: 09. Januar 2025 um 18.30 Uhr
Das Treffen in Cochem ist immer am 4. Donnerstag im Monat im Ev. 
Gemeindehaus (Oberbachstr. 59).
Nächster Termin: 23. Januar 2025 um 18.30 Uhr
Rückfragen: Pfarrer Thomas Werner (06542 960464)
Der Personenkreis ist nicht konfessionsgebunden, die Teilnahme ist 
kostenlos.
Einzige Voraussetzung ist die Bereitschaft zur Verschwiegenheit, damit 
wirklich eine geschützte Atmosphäre entstehen kann.

Astronomische Vereinigung Vulkaneifel  
am Hohen List e.V.
Lust auf Sternegucken?

am Observatorium Hoher List, Schalkenmehren
Öffentliche Beobachtungen finden bis zum 31. März 2025 immer 
samstags um 20.00 Uhr statt. Sie haben die Gelegenheit, mit den gro-
ßen Teleskopen die Wunder der Sternenwelt anzuschauen und Fragen, 
die Sie beschäftigen, von den Sternführern erörtern zu lassen.
Dauer: 1,5 bis max. 3 Stunden
Teilnahmebeitrag: Erw.: 10,00 € / Kinder, Schüler: kostenfrei
Anmeldung mit Terminangabe und Teilnehmerzahl:
kontakt@hoher-list.de.
Individuelle Führungen für Gruppen und Einzelpersonen mit flexib-
ler Termin- und Programmgestaltung. Information mit Angabe Termin-
wunsch und Teilnehmerzahl: kontakt@hoher-list.de.

BRH-Seniorenverband Cochem
Wanderung des BRH Cochem am 08.01.2025

Wir treffen uns um 10:00 Uhr in Kaisersesch in der Pankratius Str. vor der 
Feuerwehrwache auf der großen Parkfläche. Von dort aus laufen wir in 
Richtung Urmersbach den Steinbach entlang, überqueren diesen und 
schwenken in Richtung Masburg. Durch Masburg durch und vorbei am 
Sportplatz geht es weiter Richtung Entenweiher nach Kaisersesch. In 
Kaisersesch angekommen werden wir unseren Ausflug im Restaurant 
Alt-Esch bei gutem Essen und Trinken ausklingen lassen.

Leichte Wanderung ca. 8,9 km
Weitere Auskünfte durch Wanderwart Leo Schneiders: Tel. 02675 1099

Selbsthilfegruppe  
Long-Covid-SHG Eifel

Unsere Selbsthilfegruppe für den Raum Eifel trifft sich jeden 2. Mitt-
woch im Monat von 18.30 bis 20:00 Uhr in Ulmen im „Haus am Maar“, 
In der Lay 4 (Eingang am Maar, neben der Tourist-Info) zum gemein-
samen Austausch rund um das Thema Long-/Post-Covid, Post-VAC & 
ME/CFS.
Kontakt: Brigitte Pauli, Tel. 02653/1429
Timo Hay, Tel. 0172/650 37 87
LongCovid-Eifel@gmx.de

Ökumenisches Gebet
Am Freitag, 10. Januar 2025, 15.45 Uhr, findet das nächste ökumeni-
sche Gebet für Frieden und atomare Abrüstung auf der Friedenswiese 
bei Büchel statt.
Die Gestaltung der Gebetszeit übernimmt Ingo Schrooten, Pfarrer i.R.
Veranstalter: Pax Christi e.V. im Bistum Trier und Internationaler Versöh-
nungsbund e.V. Regionalgruppe Cochem-Zell

Arbeitskreis UFH Kaisersesch-Cochem-Zell
Auflösung des Arbeitskreises

Bei der Mitgliederversammlung am 09.10.2024 beschlossen die anwe-
senden Mitglieder einstimmig den Arbeitskreis Kaisersesch-Cochem-
Zell aufzulösen. Aus diesem Anlass findet am Freitag, 17.01.2025 um 
18.00 Uhr ein Abschlussessen im Waldhotel Kurfürst in Kaisersesch 
statt.
Alle ehemaligen und jetzigen Mitglieder des AK sind herzlich eingela-
den (Je nach Teilnehmerzahl kann ein geringer Eigenanteil der Kosten 
entstehen) und werden gebeten sich bei Interesse bis zum 03.01.2025 
unter der Mailadresse britta@paul-berenz.de anzumelden.
Nähere Infos können bei Britta Berenz (02671 4473) erfragt werden.
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Vorstand
Sprecherin: Ingrid Bäumler, Kaisersesch, 0171-6553489
Sprecher: Joscha Pullich, Leienkaul, 0163-6798535
Schatzmeisterin: Veronika Rohn, Cochem
email: Kv-cochemzell@gruene-rlp.de
KT Fraktion:
Burkhard Karrenbrock, Bullay, 0175-1977726
Joscha Pullich, Leienkaul, 0163-6798535
VG-Rat Kaisersesch
Thiemo Metzroth, Düngenheim, 02653-9169292
Martina Darscheid, Urmersbach, 0162-9258624
Joscha Pullich, Leienkaul, 0163-6798535
Vg-Rat Cochem
Peter Laser Krötz, Ediger-Eller, 0175-5003486
Heinz Bremm, Cochem, 0160-7618968
Stadtrat Cochem
Heinz Bremm, 0160-7618968
Landtagsabgeordnete:
Jutta Blatzheim-Roegler
Kaiser-Friedrich-Str. 3, 55116 Mainz, 06131-2083140
Bundestagsabgeordneter:
Dr. Tobias Lindner
Weißquartierstr. 48, 76829 Landau, Tel. 06341-9959233
Tobias.lindner.wk@bundestag.de
Landesverband:
Frauenlobstr. 59 – 61, 55118 Mainz, Tel. 06131-89243-0

Die Linke
Für Sie im Bundestag:

Katrin Werner, Tel.: 0651 - 1459225,
katrin.werner@wk.bundestag.de, www.katrinwerner.de
Alexander Ulrich, alexander.ulrich@bundestag.de,
www.mdb-alexander-ulrich.de
DIE LINKE. im Internet:
DIE LINKE. Cochem-Zell: www.dielinke-coc.de
DIE LINKE. Rheinland-Pfalz: www.dielinke-rhlp.de
DIE LINKE. Bund: www.die-linke.de
DIE LINKE. im Bundestag: www.linksfraktion.de

linksjugend
Linksjugend [‚solid]

Du möchtest für Deine demokratischen und sozialen Rechte kämpfen 
und suchst Mitstreiter? Dann komm zu uns!
Kontakt: aktiv@co-zell.linksjugend-solid-rlp.de
Die Linksjugend [‚solid] im WWW:
http://koblenz.linksjugend-solid-rlp.de
www.linksjugend-solid-rlp.de
www.linksjugend-solid.de

Alternative für Deutschland
Wir sind Liberale und Konservative.
Wir sind freie Bürger unseres Landes.

Wir sind überzeugte Demokraten.
Wir sind gerne Ihre Ansprechpartner.
Jörg Zirwes, Blankenrath
Kreisvorsitzender der AfD Cochem-Zell
Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag Cochem-Zell
Fraktionsvorsitzender der AfD im Gemeinderat der Ortsgemeinde 
Blankenrath
E-Mail: joerg.zirwes@afd-cochem-zell.de
Mobil:0151/19604911
Ralf Kelch, Grenderich
Stv. Kreisvorsitzender der AfD Cochem-Zell
Stv. Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag Cochem-Zell
Fraktionsvorsitzender der AfD im Verbandsgemeinderat Zell
E-Mail: ralf.kelch@afd-cochem-zell.de
Mobil: 01629741111
AfD Landesgeschäftsstelle Rheinland-Pfalz
Postfach 512
55529 Bad Kreuznach
Tel.: +49 671- 84157373
E-Mail: info@alternative-rlp.de
Folgen Sie uns auf:
www.afd-cochem-zell.de
www.alternative-rlp.de
oder auf Facebook unter:
www.facebook.com/AfD-Kreisverband-Cochem-Zell
www.facebook.com/afdrheinlandpfalz

Junge Liberale
Cochem-Zell-Vulkaneifel
Die JuLis sind Deutschlands liberale Jugend-

organisation, die anpacken und etwas bewegen wollen.
Vorsitzender: Noah Wand
E-Mail: wand@julis.de
Homepage: www.julisrlp.de
Facebook: @julis.cochemzellvulkaneifel
Instagram: @JuLis_COC_Eifel

 

SPD Kreisverband Cochem-Zell
Die Abgeordneten

Wir sind für Sie da! Ob Sie einen Rat suchen oder das 
politische Gespräch, ob Sie Sorgen haben oder mitge-

stalten wollen:
Mitglied des Landtages
Benedikt Oster������������������������������������������������������������������������Tel: 02671-603838
E-Mail: buero@benedikt-oster.de
Heike Raab
Staatssekretärin und Bevollmächtigte im Bund und für Europa, Medien 
und Digitales
E-Mail: cochem@heike-raab.de
Website: www.heike-raab.de
Mitglied des Europäischen Parlamentes
Karsten Lucke
E-Mail: europa@karstenlucke.eu

Arbeitsgemeinschaften / Ortsvereine:
SPD Kreisverband Cochem-Zell
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Tel: 02671-603837
Ravenéstr. 24, 56812 Cochem
E-Mail: info@spd-cochem-zell.de
Website: www.spd-cochem-zell.de
Der Vorsitzende:
Benedikt Oster
Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz
� Tel: 02671-603838
E-Mail: info@spd-cochem-zell.de
Website: www. spd-cochem-zell.de
JUSOS - Die Jungsozialisten
Robin Haber
E-Mail: rhaber@gmx.net
AG 60 plus
Gerd Gansen
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Tel: 02653 / 3427
E-Mail: elgansen@t-online.de
SGK
Peter Mayer
����������������������������������������������������������������������������������������������������� Tel: 02672/9129002
E-Mail: mosel-mayer@outlook.de
SPD Fraktionsvorsitzender im Kreistag
Bernd Schuwerack
Email: schuwerack.cochem@t-online.de
SPD Ortsverein Vulkaneifel
Website: www.spd-vulkaneifel.de

SPD Vulkaneifel
Ortsverein SPD Vulkaneifel Ulmen

www.spd-vulkaneifel.de
Ihre Ansprechpartner in der Verbandsgemeinde Ulmen:

Bernhard Rodenkirch, Fraktionsvorsitzender ������������������������Tel. 02677 639
Frank Steimers, stv. Fraktionsvorsitzender ����������������������Tel. 02676 951164
Marita Benz ������������������������������������������������������������������������������������� Tel. 02677 1571
Edwin Scheid �����������������������������������������������������������������������������Tel. 0171 7072726
Holger Esper �������������������������������������������������������������������������������Tel. 02676 951462
Lothar Friedrich, Mitglied Vorstand SPD ���������������������������������Tel. 02676 373
Ihre Ansprechpartner im Stadtrat Ulmen:
Holger Esper, Fraktionsvorsitzender ����������������������������������Tel. 02676 951462
Günther Wagner ��������������������������������������������������������������������������� Tel. 02676 1381
Dr. Alois Pitzen ������������������������������������������������������������������������Tel. 02676 9526766

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne Cochem-Zell

Grüne Cochem-Zell
Facebook: Grüne Cochem-Zell

Instagram: gruene_cochemzell
Homepage: www.gruene-cochemzell.de
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Fraktionsvorsitzender: Albert Jung, Tel. 0173 3443 639
Stellv. Fraktionsvorsitzende: Tanja Schmidt, Tel. 0151 1415 9998
Mathias Müller, Tel. 0171 4479 338
Franz-Josef Bleser, Tel. 0160 5636 460
Berthold Schäfer, Tel. 0171 6836 361
Andreas Manderscheid, Tel. 0170 2881 968

Freie Wählergruppe der Verbandsgemeinde 
Ulmen e.V.

Ihre Ansprechpartner 
im Verbandsgemeinderat Ulmen
Fraktionsvorsitzender: Rudolf Schneiders, 
Alflen, 02678 - 265

stv. Fraktionsvorsitzender: Michael Mais, Ulmen, 02676 - 8336
Berthold Schäfer, Alflen, 02678 - 9539838
Mirjam Traßer, Lutzerath, 02677 - 951346
Sebastian Hammes, Lutzerath, sebastian_hammes@hotmail.de
Ihre Fragen, Anregungen oder auch Kritik, an 
E-Mail: fwg-vgulmen@freenet.de

AUSSCHREIBUNGEN
anderer  Behörden

Hinweis auf eine Öffentliche Ausschreibung 
nach VOB/A

Projekt: Herstellung von neuen Urnengrabfeldern sowie Rasen-
grabfeldern auf dem Friedhof der Ortsgemeinde Lau-
bach

Leistung: Erd- und Pflasterarbeiten
Die Ortsgemeinde Laubach beabsichtigt auf dem Friedhof eine neue 
Fläche für Urnengrabfelder sowie Rasengräber herzustellen.
190 m Waschbetonplatten entsorgen
260 m Tiefbordsteine entsorgen
500 m² Grob- und Feinplanum herstellen
250 m Tiefbordsteine setzen
140 m² Betonplatten liefern und setzen
400 m² Pflaster verlegen

Bauherr: Ortsgemeinde Laubach
Submission: 16.01.2025, 11:00 Uhr
Vollständige Informationen finden Sie auf www.kaisersesch.de/aus-
schreibungen oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch 
unter der Telefonnummer: 02653/9996-121.

Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
-Vergabestelle-

Am Römerturm 2, 56759 Kaisersesch

Stellenausschreibung Landesforsten  
Rheinland-Pfalz

Am Forstamt Zell ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

Sachbearbeitung (m/w/d)
unbefristet in Teilzeit mit einem Stellenumfang von 50% zu besetzen.
Die Eingruppierung erfolgt gemäß den Bestimmungen des TV-L 
zunächst in der Entgeltgruppe E 5 mit Option der Eingruppierung in 
die Entgeltgruppe E 6.
Den vollständigen Text der Stellenausschreibung, finden Sie auf der 
Internetseite unter der Adresse www.wald.rlp.de oder 
www.karriere.rlp.de.
Ihre Bewerbung erbitten wir ausschließlich über unsere Homepage bis 
spätestens zum 07.01.2025.

Anzeige

ambulant Eifel - Pflegeteam Tanja Kracht
Ihre ambulante Pflege im Landkreis Vulkaneifel
...............................................Telefon 02692/26899100 oder 0160/93258149

Unsere Ansprechpartner 
in der Bundestags -und Landtagsfraktion RLP
Nicole Höchst, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: (+49) (30) 227-74171
Email: nicole.hoechst@bundestag.de
Dr. Jan Bollinger, MdL
AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Straße 3
55116 Mainz
Telefon: 06131-2083720
E-Mail: jan.bollinger@afd.landtag.rlp.de

Junge Alternative Rheinland-Pfalz

Wir nennen uns “Junge Alternative Rheinland-Pfalz” 
(Kurzform: JA RLP) und sind die Jugendorganisation 
der Alternative für Deutschland Rheinland-Pfalz, für 
Personen im Alter zwischen 14-35. In der JA RLP sam-
meln sich sowohl Mitglieder der AfD Rheinland-Pfalz 
als auch junge Leute, die nicht oder noch nicht Mit-

glied der Alternative für Deutschland sind. Mitglied kann jeder in der 
genannten Altersgruppe werden, der sich vorbehaltlos zur freiheitlich-
demokratischen Grundordnung bekennt und unsere Statuten (Sat-
zung etc.) anerkennt.
Hier könnt Ihr mehr über uns erfahren,
http://ja-rlp.de/
http://ja-rlp.de/ueber-uns/
https://www.facebook.com/jungealternativerlp/
Werde Teil der patriotischen Jugend
Jetzt Mitglied werden in der #generationnation
Kontakt: Marcel Philipps, Vorsitzender

WÄHLERGRUPPEN
Bürger für Ulmen e.V.

Die Wählergruppe Bürger für Ulmen e.V. (BFU e.V.) ist für alle Ulmener 
Bürgerinnen und Bürger jederzeit Ansprechstelle bei Fragen, Kritik und 
Anregungen zur Kommunalpolitik.
Ihre Ansprechpartner sind:
Michael Mais, Beigeordneter / Vorsitzender Tel. 8336
Gregor Mainzer, Fraktionsvorsitzender, Tel 0160/7401740
Silvia Dietzen, Stadtratsmitglied, Tel. 951730
Manfred Dietzen, Stadtratsmitglied, Tel. 1472
Silke Perling, Stadtratsmitglied, Tel. 0175/1811274
Hubert Willems, Stadtratsmitglied, Tel. 1373
Machen Sie bitte von unserem Angebot regen Gebrauch! Besuchen Sie 
auch unsere „Offenen Fraktionssitzungen“. Die Termine werden im Vul-
kanecho veröffentlicht.

Freie Wählergruppe Büchel e.V.

www.fwg-buechel.de
Die freie Wählergruppe Büchel e.V. will für alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Büchel und 

der Verbandsgemeinde Ulmen Ansprechpartner für Fragen und Anre-
gungen, aber auch Kritik, zur Gestaltung der Kommunalpolitik sein.
Ihre Ansprechpartner In den Räten sind:
Für Themen zur Verbandsgemeinde Ulmen:
Manfred Nehren, Herbert Benz, Arno Zillgen, Markus Radermacher und 
Tino Pfitzner
Für Themen zur Ortsgemeinde Büchel
Ulrich Pauly, Markus Radermacher, Tino Pfitzner, Arno Zillgen, Andreas 
Höhl
Nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Homepage oder sprechen 
Sie uns persönlich an.

FWG Cochem-Zell e.V.

www.fwg-cochem-zell.de
Für Fragen, Ideen und Anregungen stehen folgende 
Vertreter im Kreistag jederzeit als Ansprechpartner 
zur Verfügung:
Kreistag

3. Beigeordneter: Siegfried Niederelz, Tel. 0171 4637 648
www.wittich.de
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Wir wünschen allen Kunden, Freunden

und Bekannten

fröhliche Weihnachten

und alles erdenklich Gute

für das neue Jahr!

• KAMINÖFEN  • PELLETÖFEN • HERDE• KAMINÖFEN  • PELLETÖFEN • HERDE

Dorfstraße 26 • 54538 Kinderbeuern • Tel. 06532 / 4694
e-mail: info@kaufhaus-vogt.de • www.kaufhaus-vogt.de

Beratung - Montage - Service

Pellet- Holz- und Kombiöfen Pellet- Holz- und Kombiöfen 
(Holz/ Pellet)(Holz/ Pellet)

Alle Ausstellungs-Alle Ausstellungs-
Kaminöfen Kaminöfen 
der Markender Marken
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WEIHNACHT
FROHE
NEUES JAHR

wünscHt

UnD Eln GLücKLlcHEs

Lanser
Schreibwaren · Schulbedarf · GeSchenkartikel

PoStfiliale · lotto

inge lanser, 56767 uersfeld, hauptstr. 20
telefon: 02657/1360

K. H. Lanser · Ober dem Wasserborn 3 · 56767 Uersfeld

Ihr Partner rund ums Automobil

Auto Miesen
Hauptstraße 4 • 54538 Kinderbeuern • Tel.: 0 65 32 / 95 00 0

WIL M 2023

Trierer Straße 4

56826 Lutzerath

Tel. 02677 / 215

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr!

Vertragswerkstatt

EU-Neu- und Gebrauchtwagen

Ihre Vertragswerkstatt für

Gewerbegebiet · 56767 Uersfeld · Tel.: 02657 365
www.autohaus-schueller.de

2024

Ihre Werkstatt für  
alle Fabrikate!

5

Danke!
Für das Vertrauen im vergangenen Jahr möchten wir 

uns auf diesem Wege bei unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Freunden herzlich bedanken.

Wir wünschen allen friedvolle Weihnachten
und alles erdenklich Gute für das neue Jahr!
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Mayener Str. 25

2025erfolgreiches und glückliches Jahr

TanksTelle
Beatrix Betzer und Team
Ulmen • Telefon: 0 26 76 / 91 06 61

Wir danken allen Kunden und Freunden  
für ihr Vertrauen und wünschen allen

ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gesundes neues Jahr.

und VIEL GLÜCK IM NEUEN JAHR wünschen wir
unseren verehrten Kunden, Freunden und Bekannten.

Vielen Dank
Für das Vertrauen im vergangenen              Jahr möchten 

wir uns  auf diesem Wege bei                                          unseren 

Kunden, Geschä�spartnern                                                           und 

Freunden bedanken.

Wir wünschen          

allen ein frohes 

Weihnachtsfest

und alles erdenklich 

Gute für das             

neue Jahr!

Waldstraße1, 56769 Mannebach

Telefon:02657­1512
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– Anzeigen – 

AUS GILLENFELDWeihnachtsgrüße

Montage und Mehr
Allroundservice im Holzhandwerk

  Lothar Völker
  Schreiner

54558 Gillenfeld · Im Weingarten 3
Telefon 06573-953245 

montageumehr@yahoo.de

Ein frohes
Weihnachtsfest

und alles Gute im neuen Jahr wünscht 
allen Kunden, Freunden und 
Bekannten

Robert Junk
Dachdecker- und Klempnermeister

Tel.: 06573 / 449
54558 GILLENFELD

Bahnhofstraße 3

Vielen Dank!
Für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 

möchten wir uns auf diesem Wege bei unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern herzlich bedanken.

Wir wünschen allen fröhliche Weihnachten
und alles erdenklich Gute für das neue Jahr!

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten sowie
Gesundheit, Glück & Erfolg für das neue Jahr! 

Christian u. André Maas
& Team

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Estrich-Fliesen MAAS GmbH + Co. KG

Auf der Lehmkaul 5 · 56767 Uess · Tel.: 02692/482
www.estrich-fliesen-maas.de

ESTRICH · FLIESEN

und alles Gute im ne uen Jahr! 
Frohe Weihnachten

56767 Uersfeld
Tel.: 02657 - 247

autohaus.kirsten@t-online.de

A U T O S E R V I C E

• Krankengymnastik • Massage • Osteopathie • Heilpraktik • Training •

54550 Daun, Kreuzbergweg 1a, Tel. 06592 - 173194

Wir wünschen all unseren
Patientinnen und Patienten,
Freunden und Bekannten
ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie ein gesundes und  
erfolgreiches Jahr 2025!

 Ihr Physio-Team Mike Mohr

Am Maibüsch 6 · 56766 Ulmen
Telefon 02676 93690
www.maler-groetz.de MALER BODEN FACHMARKT

Wir bedanken uns ganz herzlich für das in 
uns gesetzte Vertrauen in diesem Jahr!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
ein friedvolles Weihnachtsfest sowie einen guten Start 
in ein neues und vor allem gesundes Jahr 

Tina und Thomas Grötz 
sowie das gesamte Team

2025.
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Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch ist im 
Fachbereich 2 Bürgerdienste  

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Sachbearbeiter im Bereich Soziales (m/w/d)

unbefristet und in Vollzeit (39 Std./Woche) zu besetzen

Interesse?
Weitere Informationen finden Sie unter  

www.kaisersesch.de/stellenangebote

Ansprechpartner:
Katrin Gerhartz,  Sachgebiet Personal 
Tel.: 02653 9996-107 | E-Mail: personal@vg.kaisersesch.de

JOBS 
IN IHRER REGION

IN IHRER REGION
WOHNEN

Trifft das auf Ihre Immobilie zu?
Jetzt unter 06541-8639001 anrufen!

JUNGE FAMILIE SUCHT HAUS!
 Ab 120qm mit mind. 3 Schlafzimmern, Garten

und Kaufpreis bis 300.000€

Umzüge • Entrümpelung
zuverlässig, mit Wertanrechnung

Thomas Schläfer
0151 / 56140487

Hier finden Sie ...
eine Wohnung mit Aussicht auf Heimat.

Hermann-Josef  Schmitz
Bestattungen

Sarglager • Überführungen
Erd-, Feuer- und Seebestattungen

Erledigung aller Formalitäten

Zum Wiesborn 1, 56825 Kliding
Trierer Straße, 56826 Lutzerath

Telefon: 0 26 77 / 277

TRAUERANZEIGEN 
SCHALTEN UND FINDEN

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

onlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonline
günstigdruckenJetzt günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Bist du auf der Suche nach einem krisensicheren Job? 
Und das auch noch bei einem der weltweit 
größten Unternehmen der Weinbranche ? 

DANN KOMM INS ZGM TEAM UND WERDE TEIL DER 
LE GRANDS CHAIS DE FRANCE GRUPPE.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

• Weintechnologen(m/w/d)

• Maschinenbediener(m/w/d)

• Mitarbeiter Qualitätsmanagement (m/w/d) 

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 

• Kaufmännischer Sachbearbeiter(m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

Weitere Informationen und 
Stellenangebote finden Sie auf 
www.zgm.de/karriere

E-Mail: bewerbung@zgm.de WIR SUCHEN 

AUCH NOCH 

AZUBI'S 

FÜR 2025! 
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Bahnhofstr. 43, 56766 Ulmen, Tel. 02676/344, maarapotheke@web.de

Hiltrud Piechota 
UND DAS TEAM IHRER 

MAAR-     POTHEKE

Wir wünschen ein schönes, geruhsames Weihnachtsfest und‘ Wir wünschen ein schönes, geruhsames Weihnachtsfest und‘ 
                 viel Gesundheit und viel Glück im neuen Jahr.                 viel Gesundheit und viel Glück im neuen Jahr.

2025!

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

wünscht Ihnen das Team von der Firma
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Vor den Birken 2 • 56814 Faid/Cochem
Tel.: 0 26 71 / 97 79 - 0
Fax: 0 26 71 / 97 79 - 79

scherer-gruppe.de

Vor den Birken 2 • 56814 Faid/Cochem
Tel.: 0 26 71 / 97 79 - 0
Fax: 0 26 71 / 97 79 - 79

… ständig über 1.500 Fahrzeuge vorrätig!
Bei uns werden Sie immer fündig!

Angebot der Woche

VW Polo 1.0 TSI DSG 
70 KW (95 PS) Pure White, EZ: 13.05.2024, 17.574 km 
Regensensor, Einparkhilfe vorne & hinten, Rückfahrkamera, 
Isofix, Sitzheizung, Bremsassistent, Tempomat, Klimaauto-
matik 2-Zonen,  Spurhalteassistent, Sportfahrwerk, CarPlay 
u. v. m.

20.900,-

VW T-Roc 
1.0 TSI 
110 KW (150 PS) 
Pyrit Silber Metallic,  
EZ: 13.05.2024, 
13.471 km

Klimaautomatik 2 Zonen, Einparkhilfe vorne + hinten, 
Rückfahrkamera,Digital Cockpit, LED Scheinwerfer, Isofix,  
Navigation, Spurhalteassistent,  
Tempomat, Sitzheizung,  
Verkehrszeichenerkennung u. v. m.

VW Sportsvan 
Highline 1,4 TSI
92 KW (125 PS) 
Pure-White, 
EZ: 05.12.2014, 
110.188 km

Abstandswarner, Bremsassistent, Nebelscheinwerfer, Tempo-
mat, Einparkhilfe vorne + hinten, Bluethooth, Regensensor,  
Isofix, Klimaautomatik 2-Zonen,  
Navigation, Wegfahrsperre,  
Lichtsensor u. v. m. 

Skoda Octavia  
1,5 eTSI DSG Style
110 KW (150PS),  
Graphit Grau Metallic,  
EZ: 10.05.2024, 
20.189 km 

CarPlay, Berganfahrassistent , Sitzheizung, LED Scheinwerfer,  
Einparkhilfe, Klimaautomatik 2 Zonen, Navigation, Rückfahrkamera,  
Licht-/Regensensor,Multifunktions- 
lenkrad, Keyless Entry u. v. m.

Skoda Octavia   
1,5 eTSI DSG Style
110 KW (150 PS) 
Brillant Silber Metallic,  
EZ: 10.05.2024, 
16.312 km 

CarPlay, Navigation, Sitzheizung, LED Scheinwerfer, Keyless Entry, 
Einparkhilfe, Rückfahrkamera, Tempomat, Berganfahrassistent, 
Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik,  
Licht-/ Regensensor u. v. m.

13.490,- 27.800,-

28.300,-27.490,-

Weihnachtswünsche erfüllen geht     
auch einfacher: Mit PS – der Lotterie           
der  Sparkasse.
Funktioniert auch ohne Weihnachtsmann. Und das 
gleich dreifach: Sparen, gewinnen und Gutes tun –      
Ein Los für alles. Jetzt PS-Lose kaufen.

Mehr Infos unter ps-sparen.de

Gerade keinen
Weihnachtsmann
zur Hand?

Weil’s um mehr als Geld geht.
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Biermann
Öffnungszeiten: Montag - Samstag von 7.00 - 20.00 Uhr

Kelberger Str. 39 ∙ 56766 Ulmen  
Tel.: 0 26 76 - 95 15 13 ∙ Fax: 0 26 76 - 95 15 14

www.edeka-biermann.de ∙ E-Mail: edeka-biermann@t-online.de

Frohe Weihnachten und genussvolle Festtage
wünscht Ihnen das Team von 

EDEKA Biermann

Wir wünschen allen Kunden, Freunden 
und Bekannten 

ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gutes neues Jahr.

Hauptstraße 2 • 56826 Wollmerath 
Telefon: 0 26 77 / 5 90 • www.zeien-bau.de

Ein frohes Fest …

… und einen guten Start
ins neue Jahr

wünschen wir allen Kunden,  
Freunden und Bekannten.

56767 Uersfeld 
Telefon 0 26 57 - 94 04 48

www.wegitherm.de

Wir danken  für Ihr Vertrauen 
und wünschen Ihnen  ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr!

Party-Service

SEIDENSTÜCKER
56767 Mosbruch 
Tel. 02692/1782


